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Also doch ein Dogma?
Fragen zum Verbindlichkeitsanspruch der Lehre

über die Unmöglichkeit der Priesterweihe für Frauen
aus kanonis~jscher Per$pektive'

Eine Nachlese"

In diesem Beitrag geht es um jene Lehre, die Papst Johannes Paul n. in
seinem Apostolischen Schreiben Ordinatio Sacerdot4lis [OS] vom 22. Mai
1994 als endgültig fes1Zuhalten bezeichnet hatl und für welche die Kon-
gregationfür die Glaubenslehre in ihrer Antwort auf einen Zweifel be-
züglich der Verbindlichkeit dieser Lehre am 28. OktOber 1995 den Aus-
druck "infallibel" verwendete.2 Seit langem hat keine tnit solch hoher

" Der vorliegende Beitrag erschien in wesentlichen Teilen un~ dem T"1Ie1"Also doch
ein Dogma? Fragen zum VetbindlichkeitsansptUCh der Lehre über die UnmöJt!ichkeit
der Priestenveibe für Frauen aus monistischer Petlipektive", in: Trierer Theologische
Zeitschrift 105,1996,161-211. Erii,ußertc;si.ch dama1s in die unmiJ;telbllrekontrover-
se theologische Diskussion hinein. Ihrseitheriger Fortgang brachte keine IleUm <Je,..
sichtSpunkte, so daß hier eine Vervollständigung der Belege ausreichte. DeI"jüngste
geserzgeberiSCheund lehramt1iche Eingriff jedoch machte eine sacbliche Ergänzung
um den Punkt V erforderlich. Für den Wiederabdnlek der unveränderten Partien er-
teilte Herr Professor Dr. Ernst HllJI.gals Schriftleiterneundlichenveise die Erlaubnis.

I Vgl. Papst Johannes Pa14 11., Epistola ApostoUca Oe Sacerdotali ördinlltione viris
tantum reseryantiae "Ordinatiq sacetdotalis" vom 22. Mai 1994, in: Ac:lllApostolic:ae
Sedis86, 1994, 548, n. 4b [deUtsch: Sekretariat der DeJascIum Bischoftkonferenz
(Hg.), Apostolisches SclJreibeJl,von Papst Johanll.es Paul U. über die nur Männem
votbeha1tene Priesterweihe. Erklärung der Kongregation fI1rdie Glaubenslehre ZlIt'
Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt (15. Oktober 1976) 22. Mai 1994
(Verlautbatungen des Apostolischen Stuhls 117), Bonn 1994, 6, n. 4b. Das Gerundi-
VQJI1("R!SCfVanda")der amtlichen lateiniSChenFassung bringt eine Verpflichtung zum
Ausdruck. Die übersetzung der Deutschen Bischoftkonferenz ("vorbehalten") stellt
(nur) auf ein Fak:tl1mab.

I Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsum ad dllbium circa döctrinam in Epist. Ap_
"Ordinatio Sacerdötalis"traditam VOlD 28. Oktober 1995, in: Acta Apostolicae Sedis
87, 1995, 1114 [delltsch: Zur Antwort der GlaubeIlskongregation über die im Ap0-
stolischen Schreiben "Ordinatio sacerdotalis" vorgelegte Lehre, in: L'Osservatore
Romano.Wochenausgabe in deutscher Sprache 25, 1995, Nt. 47 vom 24. November



Verbindlichkeit vorgelegte Lehre eine so starke Diskussion, auch Ableh-
nung hervorgerufen wie OS - trotz des ausdrücklichen Anspruchs auf
Endgültigkeit. Diese Diskussion wird auf fundamentaltheologischer und
dogmatischer Ebene geftihrt. Nach katholischem Lehrrecht besteht für
Äußerungen des authentischen Lehramts eine je nach Verbindlichkeitsgrad
der Lehre verschiedene ReChtspflicht zur Zustimmung. Daher ist auch der
Kanonist zuständig. Er darf sich nicht heraushalten, muß dabei aber in
seinen Grenzen bleiben.

Es geht im folgenden nicht um eine theologische Stellungnahme für oder
gegen die Ptiesterweihe von Frauen. Es geht um die Frage: Ist die Lehre
von OS mit dem Anspruch auf Irreforrnabilität vorgetragen worden, d. h.
mit dem AnspI1Jch, es sei keineSfalls irgendwann einmal eine Änderung
möglich? Mijssen Frauen mithin für alle Zeit von der Ptiesterweihe aus-
geschlossen bleiben? Oder handelt es sich um eine Lehre, die, wenngleich
mit hoher Verbindlichkeit vorgetragen, doch - und wenn auch noch so
knapp - unterhalb der Unfehlbarkeitsmarke verbfeibt und somit eine künf-
tige Änderung zwar unwahrscheinlich, aber nicht ganzlich ausgeschlossen
sein läßt?

Zunächst soll ein Blick auf Stellungnahmen vor OS, nach OS und auf ihre
Zuspitzung nach dem Responsum geworfen werden (ll). um nach kanoni-
stischen Bemerkungen zur diesbezüglichen Diskussion unter Theologen
(Ill) einige weiterführende Fragen ulld eine These aus kanonistischer Per-
spektive zur Verbindlichkeit der Lehre von OS einzubringen (IV).
Schließlich ist auf die neueste Entwicklung in Gestalt einer Ällderung der
kirchlichen Gesetzbücher durch den Papst einzugehen (V).

Dabei geht es nicht daru1ll, andere. Diskussionsbeiträge mit Zensuren zu
belegen. Es geht daro1ll, die - vorwiegend - von Fundamentaltheologen
und Dogmatikern vorgebraChten Argumente unter kanonistischem Ge-
sichtspunkt zu würdigen und dort, wo Divergenzen sichtbar werden, Fra-
gen zu stellen mit dem Ziel, die Autoren zu einer vertieften Auseinander-
setzung anzuregen, so daß sie wenn möglich ihre Thesen mit neuen Ar-



gumenten vortragen können. Dementsprechend enthält dieser Beitrag vie-
le Fragen. Die Aussagen haben den Sinn, zu den Fragen hinzuführen, sie
zu begründen. Um dies auch optisch deutlich zu machen, ist vor wichtige
Fragen eigens das Wort "Frage/n" gesetzt.

II. UNTERSCIDEDLICHE STELLUNGNAHMEN ZUR VERBINDLICHKEIT DER

LEHRE OBER DIE UNMöGLICHKEIT DER PRIEsTERWEIHE FOR FRAUEN

Während der jabrzehntehmgen kontroversen Diskttssion um die Priester-
weihe für Frauen' bestand kein Zweifel an der ablehnenden Haltung des
kirchlichen Lehramtes. Bereits 1976 hatte die Kongregation für die Glau-
benslehre in ihrer Erklärung "Inter Insigniores" festgestellt: Die Kirche
hält sich aus Treue zum Vorbild.ihres Herrn nicht für berechtigt, Frauen
Zllr Priesterweihe zuzulassen" Diese Haltung wurde vom päpstlichen
Lehramt mehrfach bektäftigt. In einer in das Atntsblatt des Apostolischen
Stuhls aufgenommenen Ansprache bezeichnete Papst Iöhannes Paul ß. es
als Pflicht eines Bischofs,

"seine pastorale Eignung und Fubrerscbaft dadurch (zu) beweisen, daß
er einzelnen oder Gruppen, die im Namen von Fortschritt, Gerecbtig-

, . Vgl. für die Pro-Atgumentation exemplarisch das Thetnenheft "Frauenordination" der
Theologischen Quartalschrift 113, 1993, 161-264 und H. U"rand, Traditio PeIpetuo
Servata? The Non-Ordination of Wornen: Tradition or .SilnpIy Historical Fact?, in;
ODe in Christ 29, 1993, 1-23: sowie fllr die Gegenseite M. Rauke, Die:Problematik
um das Frauenpriestertum V01' dem Hintergrund der Schöpfun~- unlt ijr}ösungs0r4-
nung (Konfessionskundliche und kontroverstheologiscl1e Studien. Bd. 46), 4. AutI.
Paderbom t995.

• Vgl.Sacra Congregatiopro Doctrina Fi4ei, Declaratio "Inter insignAores"VOIll 15.
Olctober 1976, in; Acta Apostolicae Sedis 69. 1977, 98-116 (100) [deutsch: Sekre-
tariatder D<lu14cMn Bis!:Jwfs1co1if<lr<lnz (fIg.), Apostolisches Schreihen von Papst Ja-
hannes Paul ß. über die nur Män.Ilern vorbebaltene Priesterweihe. Br1diirung der
Kongregation fl1r die Olauhenslehre zur Frage der Zulassung der Frauen zum Prie-
steramt (15. Oktober 1976) 22. Mai 1994 (Verlautbatungen des Apostolischen Stuhls
117), Bonn 1994, 9-29 (13).]



keit oder Mitgefühl oder aus irgendeinem anderen vorgeblichen
Grund die Zulassung von Frauen zur Priesterweihe fördern, jede Un-
terstützung entzieht'''.

Dem entspricht der Fragebogen, der im Rahmen des vom Apostolischen
Nuntius durchzufi1hrenden Informativprozesses· über die Eignung von
Kandidaten für das Bischofsamt von ersterem ausgewählten Einzelperso-
nen zur geheimen Beantwortung zugesandt wird. Unter der Rubrik
"Rechtgläubigkeit - Überzeugte und treue Anhänglichkeit an die Lehre
und das Lehramt der Kirche" wird an erster Stelle, exemplarisch heraus-
gehoben ("insbesondere"), Auskunft erbeten über die

"Einstellung des Kandidaten zu den Dokumenten des Heiligen Stuhles
über das Priesteramt, die Priesterweihe von Frauen ... ft7.

Allerdings wurde diese lehramtliche Position w~ithin nicht für unabän-
derlich, sondern bei aller Verbindlichkeit für grundsätzlich revidierbar
gehalten.~ Dementsprechend galt die Bestimmung, nur ein Mann könne

5 Papst lohannts Paul /l., Ansprache "Thccxpcricnc:e" vom 5. September 1983, in;
Acta Apostolicae Scdis 76, 19114,99-105 (l01) [deutsch; Der Apostolische Stuhl
1983. AnsptllChen, Predigten und Botschaften des Papstes. Erklärongen der Kongre-
gationen. Vollständige Do1qJmentation, Köln 1987, 1445-1452].
Vgl. J. NeU11Wlltl, Grundriß des katholischen Kirchenrechts, Darmst.adt 1981, 184f.
Vgi. U. Jecker, lU&Seim Altar. Der Fall Haas oder Woran die katholische Kirche
krankt, Zürich 1993,270. Der dort abgedruckte Frage!1katalog, den der ApostoliSChe
Nuntius in der Schwe~ verwendet bat, stimmt mit dem in Deutschland gebrauchten
I1berein.

I Vgi. etwaA. Schavan, Amt "H. Frau und kirchliches Amt 3. Systematisch, in: W.
KasperiK. lJalpngartnerlH. BJ,jrkIe u.a. (Hg,),!4ikon für Theologie und Kirche,
Bd 1,3. Aufl. FreiburglBasel/Rom u.a. 1993, 559f. (560): "Die Kongr. ~umt ...
ein, daß die Argumentation der Erldärong 'kciI1e unmittelbare Evidenz' habe. So kann
sie als eine authentische, aber grundsätzlich revidietbare und.refornuilile Erklärong des
römischen l..llbramts ~wenet werden"; ähnlich H. Ugrand, Amt, kirchliches, in: A.
UssneriR. SiissmuthlK. Walter (Hg.), F~en-LexPcon. Tradition - Fakten - Perspek-
tiven, FreiburglBaselIWien 1988, 46: "Eine Ändenmg dieser Haltung ist nicht in
Sicht, wenngleich die Erklärung 'Inter Insigniores' in juridischer Hinsicht nicht die
Bedeutung einerunabänderlieben Lehriiu.Senmg. hat": P. Hiinenno.nn, Schwer-
wie~nde Bedenken. Eine Analyse des Apostolischen Schreibens "OrtIinati.oSacerdo-
talis", in: Herder-Korrespondenz 48, 1994,406-410 (406). Anders: M. Hauke, Die
ProbJelJllltik um das Prauenpriestertum, a.a.O. (Anm. 3), 474: "Fazit ... Demnach
scheint weniglitens die Qualitikation 'fidel proxi~' an~rnessen ZU sein: Nur der ge-
ttnifte Mann kann die Priesterweihe gültig emp!(l/Igen. Sententia fidei proxima. "



gültig zum Priester geweiht werden', als eilte Festlegung "kraft kirchli-
chen Rechts"lo. Daraus nährte sich die Hoffnung. die katholische Kirche
könne eines Tages diese als disziplinär verstandene Bestimmung ändern.

Hat sich diese Hoffnung mit dem am Prmgstfest 1994 von Papst Johannes
Paul II. unterzeichneten Apostolischen Schreiben t'Ordinatio Sacerdotalis"
alS trügerisch erwieseni!? In ihm reagiert der Papst ausdrüCklich auf An~
sichten wie die genannten - diese Lehre sei diskutierbar oder habe eine
nur disZiplinäre Bedeutung" ~ und erklärt:

"Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit,
die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird,
erkläre ich kraft meines Amtes. die Brüder zu stärken (vgL Lk 22,32),
daß die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu

9 "gI.c.l024CIC.
10 K. Lüdicke, in: ders. (fIg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Ipris ~

(Loseblattwerk. Stand Mai 1998), Essen seit 1984, 834-1165 (1024,2). Aluilich E. J.
Gilbert, Title'VI. Orders, in: J. A. Coritktl/T.J.GruniD. E. Heintschel (Hg.), The
C<ld.cof Canon Law. A Text ~. Coßllllent.ary, New YorklMa1lwah 1985, 713-736
(723f.). Dagegen meint G. Ghirlanda, n diritto neUa Chiesa misten> di comunione.
Compendip di diritto eccle$iale, Mwland/RQm.1990. ~Q8f., der AusschluB der Frau
von der PriesterWeihe sei mit boher Wlihrscheinlichkeit fl1t göttlichen Rechts zu er-
achten.

11 Joachim.Kardinal Meisner zeigte sich "4ankbar", daß der PIqlSt mit die$em.Schreiben
"Unsicherheit beseitigt und damit falschen Hoffnungen die Grundlage entmgen hat",
vgl. Das ApostoliSCheSchreiben "Ord.iI\anpsacen:JoWis"vom:22. Mai 1994. Wortlaut
- Stellungnahmen - Reaktionen, in: K1erUsblatt74, 1994, 147~151 (148) [= Reak·
tionen]. Konsequenterweise bat er auf der.3. PlenarversammJung des Kölner Pastoral-
gesprächs nur eine Abstimmung über die Frage zugelassen: "Empfinden Sie sich
durch die Entscheidung des kirchlichen Lehramtes, keine "ol1rnaeht fl1t die ZUlassung
VPnFrauen Z\llllPriesteramt ZI1haben, sehr betroffen?" Die \l1'SPIiinglichgeplante ei-
genständige Erörterung der PrieSterweihe von FraUen hatte der Karoinal "nach der
nochmaligen Bekräftigung des Lehramtes (der KiIche) zur Frage nach dem Priester-
tum der Frau" abgesetzt, "um nicht zu einer noch grtißeren Verunsicherung in dieser
Frage beizutragen und um mein eindeutiges Mittragen dieser LehrentsCheidung 2AUIl
Ausdruck zu bringen", vgl. Pressewnt des ErzbistlPnS KOm (Hg.), SchluBvoten und
Meinungsbilder. PastoralgeSprilch im Erzbistum Köln, Februar 1996, 121. Friedrich
Karoinal Wetter äußc:J:te sich ähnlich. Es sei angesichts dieses Schreibens unverant-
wortlich, Hoffnungen aufkommen zUlassen, "die utopisch sind und unweigerlich in
die Enttäuschung führen", vgl. Reaktionen, a.a.O., 148.

1% "gl. OS, 548, n, 4a.



spenden, und daß sich alle Gläubigen endgültig ["definitive"] an diese
Entscheidung zu halten "haben"13 •

Trotz dieser klaren Diktion und Intention, jeden Zweifel zu beheben, ent-
stand schon bald darauf und bis heute andauernd eine Situation, die tref-
fend charakterisiert wurde mit der Feststellung: "Probleme mit dem 'end-
gültig'"'4.

Auf der einen Seite wurde der Ausdruck "def"mitiv" in spontanen Reaktio-
nen wörtlich verstanden und der päpstlichen Etklä:rung letzte, abschlie-
ßende und unumstößliche Gültigkeit beigelegt'$. Dementsprechend stellt
der offiziöse'6 Kommentar ("Nota di presentazione"), der dem Schreiben

13 A.a.O., n. 4b.
14 Zwiscbentitel in dem Beitrag: Reaktionen, a.a.O. (Anni."ll), 150. Diese Diskussion

wurde von evangelischel" Seite mit Verwunderung aufgenoInIJIen, vgl. J. Haustein,
Unfehlbar, aber nicht unwidemdbar? ZUm Diskurs um die Ablehnung der Frauen-
ordination, in; Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 47,
1996, 2lf. (21); "Für eine evangelische Dl.U'Chscbnittshermeneutilc.die gerne dem Li-
teralsinn zu folgen bereit ist, war das Schreiben 'Ordinatio Sacerdotalis' vom 22. Mai
1994 in seinet definitiven Absage anllie Weihe von Prallen eindeutig. Unter römisch-
katholischen Theologinnen und Theologen allerdings ging die Diskussion weiter, als
sei die lehramtlic:he Anordnung, 'daB$ich alle Gläubigen der Kirche endgültig an die-
se Entscheidung zu halten haben', lediglich der froanne Wunsch eines Ehrenprima-
ten".

15 Der Konsultor der KQngregation für die Glaubenslehre Umberto Betti antwortete auf
folgende Frage der Zeitschrift "30 Tage"; "Jeder Papst hat seine eigene tbeologische
sensibilität. Könnten die Nachfolger von Karol Wojtyla theoretisch in der Zukupft
diese Verlautbarung verändern oder refonnieren?" mit der Fest$tellung: "Nein. Die
Nachfolger VOIJ Johannes Paul n. werden es in der Substanz nicht verältdem können.
Der Papst hat sich geäußert, um in dieser Frage jc:dcmZweifel auszuräumen. Und ei-
nen Zweifel löst man, oder man löst ihn nicht. Man kann ihn nicht ad interim ausräu-
men, also nur für eine gewisse Zeit, um irgendeine Möglichkeit offen zu lassen, die
Entscheidung erneut zu formulieren", vgl. L. BrunellüA.Tornielli, Frauen als Prie-
ster. Der Fall ist abgeschlossen, in; 30 Tage, 1994, Nr. 6. 10-13 (13). In. gleichem
Sinn wird von einer Stellungnahme Carlo M.Kardinal Martinis beim nationalen
eucharistischen Kongre.8 in Siena berichtet, vgl. Reaktionen, a.a.O. (Anm. 11), 148:
"Zur Ablehnung der Priestenveihe für Frauen sei das Papstdokwnent .•. end~tig
-qndlasse 1a;ine 'Wjderrede oder Reformmöglicbkeit' zu. Theologische Diskussionen
hitten hier keilten Sinn mehr". Die RotU!Ilbu.rgerOrdin!lI'i~ Therese Wieland äu-
ßerte gegenüber der Kirchlichen Nachrichtenagentur: Vielen Frauen werde es nicht
leitilitfallen, dies ZU akzeptieren. Wei~ VorstlSße in Richtung auf das Frauenpriester-
tum "sind nach dieser Entscheidung nicht mehr sinnvoll", vgl ..a.a.0., ISO.

16 $0 dessen Einstufung bei A. Ant6n, "Ordinatio sacerdotalis": Algunas reflexiones de
'gnoseologia teo16gica', in: Gregorianum 75. 1994,723·742 (724).



des Papstes bei seiner Veröffentlichung im "Osservatore Romano" beige-
fügt war, fest, niemand, nicht einmal die höChste Autorität der Kirche
könne von der in OS vorgetragenen Lehre abweichen, ohne mit dem Wil-
len und Beispiel Christi selbst zu brechenl1• Die Lehre sei "mit Sicherheit
wahr" ("certamente vera"), gehöre nicht zum Bereich des frei Diskutier~
baren und erfordere immer die volle und unbedingte Zustimmung ("pieno
e incondiziona.to asseIlso") der Gläubigen. Das Gegenteil zu lehren, hieße,
das Gewissen der Gläubigen in die Irre zu führenlB• Kardinal Ratzinger
stellte in einem auch a.IsofflZiös eingestuftenI. Kommentar hinsichtlich des
lehramtlichen Gewichts des Schreibens gleichfalls fest, es erkläre die vor-
gelegte Lehre als "nicht reformabel"zo•

Auf der anderen Seite schien gerade dies Schwierigkeiten zu bereiten. In
der Tat ist "deftnitiv" der Fachaus<:Jruck des kirchlichen GesetZbuches für
Irreformabilität. "Definitive Entscheidungen sind unwiderruflich und un-
anfechtbar"21. Der Aus<:Jruck kennzeichnet Lehren des unfehlbaren2Z

kirchlichen Lehramts23. Dem entspricht die geforderte "unbedingte Zu-
stimmung". Wie auch immer man die Wahrscheinlichkeit einschätzen
mag, daß sich das nicht~unfehlbare Lehramt irrt, nie wurde für nicht-
definitive Lehren ausdrücklich eine unbedingte Zustimmung verlangt.

17 Vgl. Nota di preseQtaZione. in; L'OsservatQre Romano 134, 1994, Nr. 124 vom
1I 30.131. Mlli 1994. 1 und 4.

Vgi. a.a..O., 4.
19 Vgl. M. Hauki:, "Ordinatio Saeen:Iota.lis": das päpstliche Schreiben mm Frauen~

priestertum im Spiegel der Diskussion, in: Forum Katholische Theologie 11, 1995,
270-298 (277).

20 Vgl. J. KardiMl Ratzinger. La I..ettm'aApostolica "Ordinatio Sacetdotalis", in: L'Os-
servatore Romano 134, 1994, Nt. 130 vom 8. Juni 1994. 1 lmd 6 (6): "..• e Ja dichi-
arazionedi una dottrina insegnata come definitiva e quindi non rifonnabile"; ders.,
Grenzen kirchlicher VolJma.cht Das neue Dokument von Papst Johannes Paul D. zur
Frage der Frauenordination. .in: Intema.tionale Katholische Zeitschrift Communio 23,
1994, 337-345 (342f.), allerdings obJie Erläuterung des "definitive" als "nicht-
refonnabe1".

21 11. Schmitz, "Professio fidei~ und "lusiurandum fidelitatis". Glaubensbekenntnis und
Treueid. Wiederbelebung des Antimodcrnistenddes?, in: Atchiv fllr katholisches Kir-
chenrecht 157, 1988,353-429 (411).

22 ~~tsc~~~~~~e::=:::~~~~
"infallibel" vorgezogen, vgl. A. Ganoczy, Einfi.lhrung in die Dogmatik, DlIrmstadt
1983, 48 sowie H. Waiden/eis, Konte;ittuelle Fundamentaltheologie, Paderboml
MUnchenIWien U,a. 1985. 475f.

23 Vgi. c. 749 CIC.



Geht es mithin um eine Lehre unter Beanspruchung der Unfehlbarkeit?
Wessen Unfehlbarkeit?

Kardinal Ratzinger .antwortete auf die rhetorische Frage, ob es sich um
einen Dogmatisierungsakt handle ("un atto di dogmatizzazionen), der
Papst babe keine neue dogmatische Formel vorgelegt (nil Papa non pro-
pone nessuna nuova fomula dogmatican), und stellte klar, es handle sich
nicht UDl eine "ex.-cathed.ra"-Entscheidung ("un atto ... non definitorio ne
sollenne 'ex cathedra''')~. Wenn keine Äußerung des sog. außerordentli-
chen unfehlbaren Lehramts vorliegt, was dann? Beide offIziösen Kom-
mentare sprachen von einer Äußerung des authentischen ordentlichen
päpstlichen Lehramts25• Wie paßt dies aber zum defmitiven Charakter der
Lehre26? Dem ordentlichen Lehramt des Papstes kommt Unfehlbarkeit
nicht zu. Oder sollte hier doch die Unfehlbarkeit des ordentlichenpäpstli-
chen Lehramtes beansprucht werden, wenn die "Nota di presentazionen

formuliert, OS erkläre formlich den Charakter und die definitive Bindung
dieser Lehre ("dichiarare formalmente il carattere e il vincolo definitivo
di questa dottrina"), es gehe um eine Doktrin, die das ordentliche päpst~
liehe Lehramt in definitiver Weise vorlege ("una dottrina insegnata dal
Magistero .ordinario pontificio in modo definitivo")27? Dadurch konnte
der Eindruck entstehen, die Endgültigkeit der Lehre gründe im ordent-
lichen päpstlichen Lehramt Im Kommentar von Kardinal Ratzinger fmdet
sich eine solche Formulierung nicht. Er sprach vielmehr davon, der Papst
bekräftige eine Gewißheit, die in der Kirche beständig gelebt und bejaht
worden sei. Fachlich ausgedrückt handle es sich (forttJ.a1) um einen Akt
des ordentlichen Lehramts mit dem Inhalt, die Lehre über die UlUIlögüch-

24 Vgl. J. KPnlinaIRatzin$~r, La Lettera Apostolica. a.a.O. (Amn. 20), 6. dm .• ~n-
zen kirchlicher VoUI1UlCht,a.a.0. (Anm. 20), 342.

25 Vgl. Nota dipte$entazione, a.a.0. (Amn. 17).4 \lIld J. Kardinal Ratzinger. La Lettera
Apostolica. a.a.0. (Anm. 20). 6;ders., Grenzen kirchlicher Vollmacht, a.a.0. (Amn.
20),342. /

26 Vgl."Erklärungdes Vorstandes des Diözesarttates derKatholilcen i1n Erzbistum MUn.:
~en und Fteising": OS sei "keine dogmatisch-unverllndetliche Aussage. sondemeine
A~g des ordentlichen Lehramts, die der Papst aus seiner Leitungsverantwortung
und vor seinem GeWissen für gebot:en hlilt. Sie verdient deshalb. Respekt und die
Aufinerksamkeitaller Gläubigen", vgL Reaktionen. a.a.O. (Anm.. 11), ISO.

27 Vgl. Nota di presentazione, a.a.0. (Anm. 17), 4. A. Aman, "<>tdinatiosacerdotaJis·.
a.a.O. (Amn. 16). 727 und 733 nimmt die unterschiedliChen Formulierungen eben-
falls wahr, erllluleJt sie aber als - wie in OS selbst -auf den Gl'lld der Verpflichtung
bezogen. vgl.a.a.O .• 727 FN 27.



keit der Priesterweihe von Frauen sei als definitiv zu betrachtenD. Er-
läuternd fügte er hinzu, das Proprium dieser neuen Intervention des Lehr~
amts betreffe nicht die inhaltliche Darlegung der vorgelegten Lehre, son~
dem nur die formale und erkenntnistheoretische Struktur dieser Lehre,
d.h. mit apostolischer Autorität werde eine Gewißheit, die als solche in
der Kirche immer existiert habe. wegen ihrer aktuellen Bezweiflung aus-
drücklich gemacht. Etwas ittuner schon Gelebtes sei in eine konkrete und
auch verbindliche Form gebracht worden. Er verglich diesen Vorgang
mit der Einfassung des Wassers einer Quelle. Dieses werde dadurch nicht
verändert, sondern vor dem Zerfließen oder Versanden bewa.hrf'. Also
die ausdrückliche Benennung einer bereits vorher bestehenden DefInitivi-
tät? Woher sollte diese stammen, wenn nicht von Papst oder Konzil?
Meinte Kardinal Ratzinger mit der Rede von einer "neuen" Intervention
des Lehramts dies nicht zeitliCh im Sinne von jüngster Intervention, son~
dem sachlich, im Sinne einer bislang noch nicht dagewesenen Ausübung
des Lehramts? Welche sollte dies sein?

Stellungnahmen von Bischöfen bestätigen die Berechtigung der genannten
Fragen; Bischof Kamphaus antwortete auf die Frage nach der Verbind-
lichkeit (= Frage nach der Endgültigkeit) schlichtweg nicht3". Andere Bi-
schöfe gaben Auskünfte, die den Gläubigen keine Klärung brachten. Bi-
schof Spital meinte, das Schreiben "hat uns alle überrascht". Christen

2. Vg}.J. Kardinal Ratzinger, La Lettera Apostolica, a.a.O. (Anm. 20),6.
29 Vg}. ebd.:. "n 'proprium' del nuovQ int:erventQmagi$teriale non concerne pertanto I'

esplicitazione del contenuto deßa dottrinaproposta, ma solo Ja strutturafonnaIe e gno-
seologica di essa,nel senso ehe si rende esplicita con I'autoritä apostolica del Santo
Padre uua certezza sempre esistita nelia Chiesa, e ora messa in dubbio da qualcuno: Je
viene data una fonna concreta, ehe inserisce anche in una forma vincolante cio ehe e
g'la stafOsempre ",issuto, cosi CQIJIe si cattura I'acqua di una sorgente, ehe, in questo
modo non "'iene alterata, ma protetta controun'eventuale disperSione 0 insabbia-
mentoR; J. Kardinal Ratzinger. Grenzen kirchlicher Vollmacht, a.a.O. (AnIll. 20).
343.

30 Der Liml:!urgerBischof antWortete in einem Interview mit dem Magazin "Der Spiegel"
auf die Frage; "Aber }>riesteriImen~ g~ Bischö:finnen halten Sie wie dclrPapst fiir
ausgeschlossen?" wie folgt: "Der Papst bal:etWas nicht gesagt, und ich finde es ganz
wichtig. daß er's nicbt gesagt AAt;Er bal:Überdas Amt dclrDialconin geschwiegen. Der
Diakonat ist ein sehr altes, eigenständiges Amt und nieht nur Vorstufe zum Priester-
amt. Die Deutsche Bischofskonferenz bat .sicbschon vor Jahren an Rom gewandt mit
dclrBitte, den Frauen den ZUgang zum Diakonenallltzu eröffnen. ICh fände das einen
mutigen Schritt". "'g}.Spiegel-Gespräcb mit Bischof Fnmz Kampha.us. "Verhüten ist
besser als abtreiben", Der Limburger Bischof Franz Kamphaus über Moral. Politik
und Kirche, in: Der Spiegel Nr. 26 vom 27. Juni 1994, 50-55 (51).



lnüßten es aber ~achten \Jnd es in der Qualität werten, in der es geschrie-
ben ist~31. Das ist selbstverständlich, aber: Welche Qualität ist dies? Bi~
schof Cullinane vonPalmerston North in Neuseeland erklärte, der Papst
habe bezeichnender Weise die weniger feierliche Form eines Apostoli-
schen Schreibens gewählt, das gleichwohl nicht belanglos sei. Bei denen,
die noch mit sich um eine Akzeptanz der Lehre kämpften, stehe jedoch
nicht ihre Identität als Katholiken auf dem Spiel, sondern lediglich der
Grad ihrer Identifikation mit der Kirche, und dieser könne unterschied·
lieh sein32. Bischof Lehmannstellte zu Beginn des Jabres 1995 in einem
Interview fest:

~Der Papst hat in der Erklärung vom Mai 1994 unter sehr hohem Ein-
satz seiner Lehrautorität gesprochen. Niemand kann dies übersehen.
Wer katholisch sein will, kann nicht so tun, als ob der Papst nichts ent-
schieden hätte und als ob seine eigene Meinung höheren Respekt ver-
diente. Der Papst spricht verbindlich ftir die Kirche. Da ftihrt kein
Weg dran vorbei"".

In dieseln Interview wurde die Frage, mit welcher Verbindlichkeit der
Papst sich geäußert habe, nicht direkt beantwortet. Indirekt könnte daraus,
daß nicht von ~höchster~, sondern (nur) von ~sehr hoher~ Verbindlichkeit
gesprochen wird, geschlossen werden, es werde nicht von einer infalliblen
Lehre ausgegangen. Deutlichere Auskunft darüber soll Bischof Lehmann
in einer angeblich veröffentlichten "Stellungnahme zur Interpretation"
von OS gegeben haben:

~Ma.n.wird in der Entscheidung keine unjehlJ,are LehräUßerung sehen
dürfen. aber sicher ist im ordentlichen Lehramt des Papstes eine Form
der Äußerung gewählt, die materiell anderslautende Meinungen aus-
schließt~. Es werde nicht der ~höchste formelle Einsatz der Lehrauto-
rität beansprocht~, jedoch bleibe man ~nur knapp unterhalb einer un-

31 Vgl. Reaktionen, a.a.0. (A1un. H). ISOf.
32 Vgl Bischof P. J. CuJlinone, A PastoraVTheological Refiection on Pope John Paul

n's ApQstolic~ Conceming ()rdination to the Priesthood, in: The Australasian
catholicRecord 71, 1994, 465-474 (474).

33 VgL A. FlJderi-Schmid. Interview mit BischofKarl Lehmann. Kein "Los vlln Rom·.
in: Die neue Furche SI. 1995. Nt. 4 vom 26. Januar 1995. 14.



fehlbaren Lehrentscheidung. Offensichtlich wollte man allen Äuße-
rungen, die hier eine fehlbare und refonnierbare Lehtäußerung er-
kennen wollen. endgültig einen Riegel vorschieben"3'.

Wie kann eine - wenn auch nur knapp - unterhalb der Unfehlbarkeits-
grenze liegende Lehramtsausübung einen solchen endgUltigen "Riegel vor-
schieben", wenn nach kirchlichem Recht jede nicht-defmitive Lehre im-
mer (nur) eine bedingte Zustimmung fordert, die unter dem Vorbehalt
einer grundsätzlich möglichen Änderung der lehramtlichen Position steht?
Die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu OS35sprach von einer
"hilfreiche(n) Klärung, die fdr katholische Christen bindend ist" (Abs. 4),
von "einer verbindlichen Entscheidung" (Abs. 6). Ihr Appell, das Ge-
spräch vor allem über eine "anthropologisch vertiefte Sicht des spezifi-
$chen Wesens von Mann und Frau" fortzusetzen, wird abschließend wie
folgt präzisiert:

"Dieses Gespräch kann aber nach dem ApolltolischenSchreiben 'Ordi-
natio Sacerdota!is' nicht weiterltin so geführt werden, als sei die Frage
der PrieSterweihe von Frauen noch offen. Sie ist mit hoher lehramt1i~
cher Autorität beantwortet" (Abs. 11).

Welche Verbin<ilichkeitist gemeint? Was bedeutet, die Frage sei nicht
mehr offen, wenn die Antwort nicht mit "höchster" lebramtlicher Auto-
rität erging'? Gibt es Grade des Nicht~mehr~Offenseins,im Sinne eines -
eventuell vorläufigen - Verbots weiterer Diskussion, die zu geeigneterer
Zeit wieder aufgenommen werden könnte? Wie ist dies wiederum mit
dem kirchenrechtlich eindeutigen "endgültig"zu vereinbaren?

Doch auch damit der Fragen nOChnicht genug: OS rechnet den Ausschluß
der Frauen vom Priesterantt zur "göttlichen Verfassung der Kitche"36.

34 So zitiert bei H. WaJdenlels. "Unfehlbar". {)berlegungen zu.r Verbindlichkeit christli-
eher Lehre. in: Stimmen der Zeit 214, 1996, 147-159 (147) (Hervorhebungen von
mir). Als Datum der "Veröffentlichung" der Stellungnahme ist der 27. Mai 1994 an-
gegeben. Eine Publikation konnte nicht verifiziert werden.

35 DeutSche Bischofskonferenz, Erklänmg zum Apostolischen SChreiben "Ordinatio
SlICeIdotalis· vom 20. September 1994 (Faltbllitt).

36 Vgl. OS, 548, n. 4b.



Betrachtet der Papst die .Leltre als geoffenbart,alsoals zum sog. "depo-
situm fidei", d.h. nach geläufigem theologischen Sprachgebrauch zum
"GesamtbestaDd der heilsbedeutSamen Gla.ubensinhalte"31 gehörend? In
diesem Fall wäre die Lehre, sofern sie mit dem Anspruch auf Unfehlbar-
keitvorgetragen wurde, definitiv als geoffenbartvorgelegt worden und
somit "Dogma" im Sinne der gängigen Diktion in der Systematischen
Theologie31. Einem solchen Dogma gegenüber ist jeder Gläubige rechtlich
Zijr höchsten Form der Zustimmung verpflichtet, nämlich zu einem
"Glaubensgehorsam" , der theologisch als göttlicher und katholischer
Glaube bezeichnet wird ("fides divina et cathOlica") (c. 750 eIe). Diese
Spezifizierung besagt, daß die Glaubenszustimmung mit göttlicher (ndi-
vina.") und mit kirchlicher ("ca.tholica") AutOrität gefordert wird: erste-
res, weil es sich um Offenbarungs inhalte handelt, letzteres, weil diese als
solche durch das infallible Lehramt - nicht zwingend in einer "ex.-eathe-
dran -EntScheidung - vorgelegt wurden39. Kardinal Ratzinger sprach von
disziplinären und praktischen Auswirkungen von OS, die Praxis sei aber
nur Ausdruck Und konkrete Form der Glaubenslehre"". Aber hieß es in
den Kommeptarep nicht, OS verkünde kein neues Dogma und sei kein Akt
der Dogmatisietung? Oder meinte dies pur, die dogmatische Qualität
stanune formell nicht aus diesem Akt, sei also in diesem Sinne nicht peu,
sie habe vielmehr bereitS vorher bestanden UJld sei nur ausdrücklich be-
nannt worden, es gehe also nicht um eine Dogmatisierung im Sinne einer

31 Vgl. W. Beinert, Kirchliches Lehramt, in: tiers. (Hg.), Lexikon der katholischen Dog-
matik. F1:eibu.rgIBaseIlWien1987, 31S-320 (317 und 320).

31 Vgl. J. Drumm, Dogma. n. Systematisch-theologisch, in: W. Kasper (Hg.), Leltikoo
ft1r Theologie und Kirche, Bel. 3, 3. Aufl. FreiburglBase1IRom u.a. 1995, 284-286
(284)~ L. SchejfczyklA. Ziegenaus. Katholische D9go:uu.ik.Bd. 1: Grundlagen des
Dogmas. Einleitung in die Dogmatik, Aachen 1997, 126~ W. Kasper, Dog-
maIDogmenentWicklung,in: P.Eicher(Hg.), Neues Ham:lbuch theologischer Grund-
begriffe, Bd. I, München 1984, 176-193 (ISS). Davon weicht der lebramtliche
Sprachgebrauch neuerdings ab. vgl. unten,V.

39 Vgl. H. Mussinghoff,in: K. Liith'cke (Hg.), MUnsteriscber Kommentar zum Codex
JUlis Canonici (Losebiattwerk, Stand Mai 1998), Essen seit 1984, 747-833 (750,1)
sowie W. Bei",rt, Kirchliches Lehramt, a.a.O. (Anm. 37), 319f.~ W. KernlF.-J.
Niemann, Theologische BIkenntnis1ehre (Leitfaden Theologie, Bd. 4), Düsseldorf
1981, 166-172•

.•0 Vgl. J. Kardinal RatzingertLa Lettera Apostolica, .a,;a.O~ (Anm. 20), ,6 und ders.,
Grenzen kirc:hliCherVollmaCht, a.a.0. (Anm. 20), 338, sowie a.a.O., 341: "In Glau-
ben und Sakrament wie in den ~gen der l\foral kann die Kircl:t«::nicht Wo, was
sie möchte, sondern sie wird Kirche gerade dadurch, däß sie in den Willen Christi
einwilligt" (Hervorhebung von mir).



aktuellen Erhebung zum Dogma? Bischof Lehmann meinte in der er-
wähnten interpretativen Stellungnahme:

·Offenbar zögert man, diese Lehremscheidung im ellgsten Bereich der
göttlichen Offenbarung selbst anzUsiedeln.man sieht sie jedoch in ei-
nem Bereich, der damit eng zusammenhängt"·l.

Sollte das Neue an OS darin bestehen, daß das kirchliche Lehramt erst-
mals in diesem Nahbereich der Offenbarung unfehlbar agierte? Das
kirchliche Lehramt hat immer die - unter Theologen umstrittene - Mög-
lichkeit bejaht, Lehten. die nicht als solche geoffenbart sind. aber in ei-
nem spezifischen Zusammenhang mit der Offenbarung stehen, als unfehl-
bar zu erk1ären·~.Die Auffassung, die Lehre von OS sei eine unfehlbare,
wenngleich nicht unmittelbar geoffenbarte Wahrheit, wurde ebenfalls ver-
treten4'.

41 V'gl..H. Waiden/eis. "Unfehlbar- •.a.a.O. (Anm.. 34), 147.
•• Es geht um den sog. "sekundäJ:en~genstandsbereich· des kirchlichen Lehratnts und

um.~. Ftllge, ob Lehren aus diesem Bereich definitiv, d. h. unfehlbar vorgelegt W~-
den können. Selbst zum Dogma erhoben hat das L ValikanischeKonzil die Infalli-
bilität nut für den Bereich der OffenblinUlgswahrheiten. ZUseiner ZM galt es aber als
theolQgiseh sic~, daß diese KQmpetenz sich auch auf den Sekundllrbereich erstreckt.
Das 11. Vatikanum hat in LG 25c diese Umf~sbestimmung des Unfeblbarkeits-
objekts bewußt ohne Abstriche übernommen, vgl. K. Rahlu!r, Kommentar zu Art. 18-
27 der Dogmatischen KonstiJAAonü1ler die. Kirche Lumen Gentiurn, in: H. Suso
Brf!chtf!r/B. Häring/J. HÖ/f!r U.a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 12,
2. AUfl. FJ'eiburglBaseVWien 1966, 218-246 (238). So auch U. Bf!tti, La dottrina
sullt episcopato del ConciIio Vaticano 11.n capitQlom della Costituzione dommatica
Lumen Gf!nt4un (SpecilegiumPontificii A.t:b.enaeiAntoniani, Bd. 25, Rom 1984, 264
und 479; J. SchUstf!T, Bth()s und kircbliches Lebramt ZUrKompetenz des Lehramtes
in Fragen der natUrlicbcn Sittlichkeit (Frankfurter 'lbcologiscbe Studien, Bd. 31),
Frankfurt a. z,,{. 1984, 63-73 (72f.) und A. Anton, "Ordinatio sacetdotalis·, a.a.O.
(Anm. 16), 736f. Vereinzelt wird die These vertreten, das II. v~b.abe das Un-
fehlbatkeitsobjekt auf den Primiirbcreich. d.h. auf die OffenbarungswahI'heiten einge-
schtllnkt, so W. Simonis, Glaube und Dogma der ~he: ·I.obpI:ds seiner Herrlich-
keit· (Eph 1,14). Leitfl1lJender katholischen Dogmatik nach dem Zweiten Vatikanwn.
St. Ottilien 1995,59-63 sowie 475-477 FN 80-98, dabei u. a. zurl1ckgreifend auf eine
ä1~ These von L. Of!ing-Hanhoff, "Ist das kircbliche Lehramt fllr den Benich des
Sittlichen zuständig?", in: Theologis<:heQuartalscbrift 161,1981,56-66 (62f.mit FN
33).

43 Auf die Frage: "Gehölt die Erldlh'ung von 1~ Paul 11. über die nur MlinJlem
vorbehaltene Priesterweihe zu den unfehlbaren Äuße1'ungen?", antwortete Umberto
Betti: Die päpstliche Unfeblbarlceit sei nicht beschränkt auf den BeftiCll von Dogmen,
sondern reiche weiter. "Nach der Definition des.Ersten Vatikanums und des Treueides
von 1989 findet dieses Vörrecl1t auch Anwendung, wenn der Papst eme Wahrbeit



In einem späteren Spiegel-Interview beantWortete Bischof Uhmamt die
Fra.ge der Reporter: "Ist für Sie das Priestertum der Frau in der Kirche
ein· für allemal erledigt?" wie fol.gt:

"Der Papst hat so deutlich gesprochen, daß ich als Theologe und als
Bischof jetzt nicht sehen kann, wie da eine Änderung möglich sein
soll. Ich empfinde diese ganze Frage als ungeheuer schwierig. Auf der
einen Seite gibt es. wenn Sie die orthodoxen Kirchen mit hinzuneh-
men, heute bei ungefähr 7S Prozent der Christenheit eine unveniick-
bare })raxis, die nicangezweifelt worden ist. Auf der anderen Seite
haben Sie das Ptoblem, daß die bisherigen theologischen Argumente
gegen die Frauenordination sich weitgehend auf überholte anthropolo-
gische Weltbilder stützten. Dies verursacht eine große. Spannung .. Ich
glaube, wir sollten die Frage erst einmal auf sich beruhen lassen"".

Was bedeutet, "jetzt" nicht sehen zu können, wie eine Änderung möglich
ist? Wird daIIlit die künftige Einsicht nicht ausgescblossen, es gebe doch
die Möglichkeit einer Änderung? Welche Konsequenz hat die Fragwür-
digkeit der bisherigen theologischen Argumente? Schwächt sie die Ver-
bindliChkeit der vorgetragenen Lehre? Oder geht es wn den Hinweis, nach
anderen. besseren Begründungen der als solche feststehenden Lehre zu su-

verkündet. die die universale Kirt:healsendgUltig betrachtet, selbst wenn sie nicht als
unmittelbar 8J1 die Offenbarung gebunden dargestellt wird. Und dies ist bei der Aus-
sage von Johannes Paul n. der Fall". vgl. LBrunellilA. TornieIU,a.a.O. (Anm. 15),
11. Diese Aussage ist möglicherweise von den Journalisten ungenau wiedergegeben
worden. ZU1Jleinen ist die Einbeziehung des SekundätbeMichsin das Unfehlbarkeits,
objekt nicht BestaneJteildes Dogmas des L Vatikanums, ZQ1Ilanderen geht es nicht um
den rreueill, sondern wnden zweiten ZUsatz zu der allerdings im ZlIlIlIlJlIDCnhangmit
dem Treueid votgescbriebenen neuen ~I ftlr die "Professio Fidei", vgl. Congre-
gatio pro Doctrina Fidel. Professio fidei et iusiU1Jl11dumfide1itatis in suscipiendo off!-
f:iClnomine Ecc:lesiaeexercendo. in: ACla Apostolicae Sedi$ 81, 1989. 104-106 in
Verbindmtg lIIit dit/$., Res!:riptl.J.mexaudientia 5S.mi fonnulas professionisfidei et
iurisiurandi fidelitatis cOI1tingel1sforasdaturvClm 19. September 1989. in: ACla.Apo-
stolicae Sedis 81. 1989. 1169. Vgl. llhnlich Carlo M. Kmdinal Martini nach: Reak-
tionen.8.a.O. (Anm. 11), 148: OS"verste~e sich zwarnic~t als Glaubenswahtheit,
doch berilhre diese Frage nach Ansicht des Papstes die Verfassung der Kirche .•. .
Daher gebe es ~inen Bezug ZI11" C;;lallbenswafubeit,der für·<bl Papst genüge, 'in end-
~tiger und entscheidender Weise einzugreifen'."

•• Spi~gel~präeh mit lIischof lud Lehmann, "Der Papst wifd offen reden". Def
Mainzer Bischof Kar! Lelnnann fiber politischen Binfluß, Kirt:henvoiksbegehren und
Johannes Paul n., in: Der Spiegel Nr. 15 vom 8. April 1996, 76-85 (82) (Hervor-
hebungen vonmiI').



ehen? Was bedeutet. die Frage "erst eintlUll" .auf sich beruhen zu lassen?
Ist damit die "Frage" der Begtiindllng der LehrevQn OS gemeint? War-
um sollte man die Suche nach besseren Argumenten einstellen? Oder ist
gemeint, das Gespräch über die MÖglichkeit der Priester\Vei~ für Frauen
zu unterbrechen und es später möglicherweise mit anderem Ausgang wie-
der aufzunehmen? Auch hier bleiben die zuvor genannten Fragen offen.

In der Diskussion unter Theologen wurden die verschiedensten, zum Teil
konträren Positionen für die Verbindlichkeit der Lehre von OS vertreten.
Entweder wurde stillschweigend eine Verbindlichkeit vorausgesetzt, die
nUr die Entwicklung stützender theologischer Argumente zuläßt", oder
diese formale Seite wurde als im Vergleich, zum Inhalt der Lehre für we-
niger wichtig erachtet und deswegen auf eine eindeutige diesbezügliche
Stellungnahme verzichte1"6. Der Offenbarungscharakter der Lehre von OS
wurde teils verneint", teils bejaht", ein Unfehlbarkeitsanspruch teils an-
genommen~, teils bestritten'O oder als möglicherweise erhoben, dann aber

U Vgl, K. W. Hiilbig, "Er hat sie duIeh sein Blut gereinigt·, Zur Frage (jcr Frauenordi-
nation im Horizont sato:amentabm Dellkens, in: IntemationaIe KaI:bOlischeZeitschrift
CommUI1io23, 1994, 34~·359. Der Beitrag ist inl, \IIlßliltJ:l1baren~bJB an den er-
wähn~ KOmmel'ltar zu OS von Joseph Kardinal Ratzinger abgedtüclrt. D. Hattrup,
Wahrhei~ und Entscheidung, in: ~logie und GllU1!)l,84, 1994,4744711 (474), geht
davon aus, die Entscheidung beanspniche "flIralle zeiten zugelt.en". Ibro Eigenart be-
stebe darin. nur auf der Stufe eines theologischen Wahrheitsverstllndnisses verstllnd-
lich zu sein, vgl. a.a.O., 475-477.

46 Vg!. B. Halknsleben. Unerwartete kirchliche Perspektiven tUt Frauen, in: ~logie
und Glaube 84, 1994. 355-360' Inhalt1i<:l!bringe OS Ilichts Neues. "Nur die Erwar-
tungen, es werde sich in absehbarer Zeit in dem vergIeic:hSweisekleinen Bereich des
Weihesakramentes etwas ändern. sind nun klar ~kgew~." (Hervorbebung von
mir). Heißt dies, gänZlich ausgeschlossen sei eine künftigl' Anderung dochnicbt? Der
Inhalt des Schreibens gebe ihr "keinen Anlaß", sich "näher mit dc:rModalität und 0p-
portunität der lauz und prägnant getroffiml'n Auss~zu befassen. Weshalb sollte der
Papst nicht die einbelligeTradition derKirobeverbindIich zusammenfassen?", a.a.O.,
355. Dil' Argumel1tCseien ihr nicht so wichtig; denn "es .handeJ.tsich nicht um einen
theologischen Text, dessen Ergebnis nur so tragfähig ist wie seine .~te" ,
a.a.O .• 356. OS "gibt einen heilsamen Anstoß, die Konzentration auf das Weihe-
prlestettUm, das 9lu1ehin seit JahrhUnderten wie ein S<:I!W3lIlD1lllleCharismen in sich
aufgesogen hat, endlich aufzugeben", ebd. "In einer zeit, die die Symbolik, ja Sakra·
mentalität der ganzen Sdlöpfung neu entdeckt, ~ut es midi .•daß die katholische Kir-
che an der Symbolik der Geschlechterdifferenz bis in ihre Amterordnung hinein fest-
hält" , a.a.O., 357 •

•, Vgi. A. Anton, "OJdinatio sacetdotalls", a.a.O. (AIIm. 16), 734lJnd 739.
41 Vgl. M. Hauke, "Ordinatio Sacerdotalis", a.a.0. (Anm. 19),282.
~ Vgl. a.a.O., 28Of.
'0 Vgl. P. Hilnermann, Schwerwiegende Bedenken, a.ll.O. (Anl'tl. 8), 407: Es sei mit

OS "keine h(Jchs!e Verbindlichkeit angl'zielt". Es sei "nicht in unfehlbarer Weise, aber



als illegitim erachtet' I• Konnten sich Gläubige in dieser Situation nicht zu
Rechtaufc. 749§ 3 eIe berufen:

"Als unfehlbar definiert ist eine Lehre nur anzusehen, wenn dies of-
fensichtlich feststeht"?

Wiederholt hatte der Apostolische Stuhl in den letzten Jahren Gehorsam
schon gegenüber mcht-deflnitiven Lehren eingefordert"2. Jetzt bot sich ei-

in einer Weise, die solchen unfehlbaren Entscheidungen unmittelbar benachbart ist,
gespröehert" Worden, a.a.0., 409. Vgt ebenso W. Beimrrt, Priestertum der Frau. Der
VQl'!wIg zu, die Frage offen?, in: Stimmen der Zeit 212, 1994,723-738 (727f. und
736): "'Endgiiltig' itn dogmatiscb"theologischen Sinn kann .seine [= des Papstes] Ent-
scheidung wohl nicht sein". J. Wohlmuth, Darstellung und Beurteilung der wichtig-
sten Inhalte und der Argurnentationssttuktur der heiden Dokumente "Ordinatio SaceT-
dotalis" (1994) und "Inter insigniores" (1976), in; E. DassmannlW. FürstlA. Ger-
/uzrds u. a., Ptoje1cttagFrauenotdination, Bonn 1997, 6,' vermißt in OS Formeln wie
im Mariendogma von 1950 qnd behauptet: "Auch das Wort, daß sich die Gläubigen
'endgliltig'an diese Entscheidung zu balten ~tten, ist keine Fannel für Infallibilität.
Sie signalisiert aber sehr wohl Verbindlichkeit und ist ernstzunehmen." Er kann
a.a.0., 17 folglich "eine Änderong in diesem Punkt ...durch ein Allgemeines Konzil"
für möglich balte~ W. Fiirst, Pastoraltheologische Überlegungen zur ekklesio-prak-
tischen Funktion von "Ortlinatio sacerdotalis", in: E. DasShra1lnlW. FUrstlA. Ger/uzrds
u. a., Ptojekttag, 66-82 (67), spricht von einer "lebramtlich relativ hoch angesettte[n)
Entscheidung, daß die priesterliche Ordination auf Dauer - nicht nur für den ge-
schichtlichen Augenblick - ausschlieBlich Männem vorbehalten bleiben muß". "Ob
das Mann-Sein zum substantiellen Zeichen der Ordination gebört" , müsse "durchaus
als offen (zumindest als weiter zu erörterndes Probletn) bezeichnet werden" und sei
nur von einem ÖkumenischertKonzil zu entscheiden, vgl. a.a.Q., 8Ot. Für M.-i.
Birere, L'otdinationdes femmes dans l'Eglise cathoJique: Les ~ions du magist!re,
in: Revue de droit canonique 46, 1996, 7-20 (12, 15 und ~J),ist "definitive" ein auto-
ritärer AusdI'uck,der unter dem jetzigert Pontifikat keine Anderung erwarten läßt, der
aber nicht alle foJgendenPäpste binden und damit auch die ZUlassung von Frauen zur
Priesterweihe fllt die ZUkunft nicht absolut 3ussch1ie8en.könne.

SI Vgll.Raming, EnclgllJ.tigesNein zum Priestertum der Frau? Zum Apostolischen
Schreiben Papst Johannes PauJs 11. "Ordinatio Sa~otaJis·, iJl: Orientierung 58,
1994, 190-193. Sie bebt unter Berufung auf Ettbischof R. WeakJandlMilwaukee,
USA hervor, daß OS den AiJSdruck"unfehlbar" vermeide, siebt aber in der von ihr als
itDVergleich zum ApostolischertSchreiben selbst massiver gewerteten Wortwahl der
"Nota di presentazione" IDÖglicherweiseeine Umschreibung dieses Begriffs gegeben,
vgl. a.a.O., 190 mi.tFN 4. Unabhängig von der fortnalen Verbindlichkeit fordert sie
aber abschließend: "Für (:kaUlolische)Frauen sollte dieses Papstwort zum Anlaß wer-
den, sich D1uti~und entschieden $Cgen jede Diskriminierung um ihres Geschlechts
willen zur Wehr zu setzen, die.unemgescltränkte Anerkennung ihres Personseins und
ihrer Gottebenbildlichkeit sowie ihrer religiösen Berufung - auch zum priesterlichen
Amt - in der Kirche einzufordern", a.a.0., 192.

U VgL dazu N. LiJdecke, Die Grundnormen deskathoJischen Lehrrechts in denpäpst-



ne überraschende Situation dar: Die Lehre von OS war vom Papst selbst
klar als endgöltig gekennzeichnet worden, und dennoch gab es eine ver-
stärkte Diskussion über eine mögliche Änderung der kirchlichen Haltung.
Klar war die Intention des Papstes formuliert, alle diesbezüglichen Zwei-
felzll beheben, und dennoch gab es Unsicherheit und Streit in bezug auf
den Verbindlichkeitsgtad der erklärtermaßen defl;llitiven Lehre. Nachdem
so die Äußerung der höchsten kirchlichen Autorität nicht ihre angezielte
Wirkung entfaltete, ist die päpstliche Intention durch eine kuriale Behörde
nochmals erläutert und klargestellt worden. Die Kongregation für die
Glaubenslehre beantwortete am 28. Oktober 1995 die Frage", ob die Leh-
re von OS zum "depositum fidei'! gehöre, bejahend. Sie fuhr in ihrer Ant-
wort fort:

"Diese Lehre fordert eine endgültige Zustimmung, weil sie, atJ,f dem
geschriebenen Wort Gottes gegründet und in der Überlieferung der
Kirche von Anfang an beständig bewahrt und angewandt, vom or-
dentlichen und universalen Lehramt unfehlbar vorgetragen worden ist
(vgl. ll. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution Lumen gen-
tium, 25, 2)"5'.

lichen Gesetzbüchern und neueten Äu.ßer\u:lgenin piipstlicher Autorität, (ForschUJIgen
zur KJn;hemechtswisseIlliChaft Bd. 28), Würzburg 1997, 304-359, 435-437, 442f.,
479..503.

" Es wird ·fllrmöglich gehalten, daß sich der Kongreglltionselbst 4iese frage stellte, sie
also initilltiv wurde; vgl. W. Gross, Einleitung, in: ders. (Hg.), Frauenotdination.
Stand der Diskussion in der katholischen Kirche, Mtincben 1996, 7..10 (8): "Die Kon-
gregation für die GlaubensleJtte beantWortete eine (seIb$tgl::~nte?) Frage dahingehend,
••."; P. HUnt!nnan1t, Dogmatische Reflexionen anIäß1ichder Antwort der Glaubens ..
kongregation vom 28. Oktober 1995 "Ztu' Frage nach der ~scben Verbindlich ..
keit des Ausschlusses von Frauen von der PriesterWeihe", in: W. Gro$s, (Hg.), Frau-
enordinlltion. Stand der Dl.skussion in der katholischen Kirche, München 1996, 129..
146 (132): "Es ist nicht übliCh, den Fragesteller solcher Fragen tu nennen. Solche
Fragen können ebenso aus dem Beteich der römischen Kurie selbst wie aus der Welt-
ldrchestammen" .

,. Congregatio pro Doctrlna Fidei. a.ll.O. (Anm, 2), 1114.



Dennoch ging die Diskussion unvermindert" und sogar mit g~steigertet
Heftigkeit weiter. Auch nach dem Responsum wird von Bischöfen und
Theologen die gesamte Palette vön Verbindiichkeitsstufen für diese Lehre
vertreten - von der "ex-cathedta"-Entsqheidung bis hin zu einer nicht-
definitiven Lehre, die ein~ künftige Revision zuläßt. Auf der einen Seite
wird von "skandalösem Machtmißbrauch" des Lehramts,6 oder "einem
neuen Exempel männlicher Macht"'7 gesprochen bzw. keine realistische
Chance auf eine Änderung mehr gesehen und eine Spaltung der Kirche
wegen dieser Frage erwartetsI. Auf der anderen Seite wird zur Durchset~
:zungder Lehre eine konsequente Personalpolitik angeregtS9.

" Die Beiträge des o.in Anm. .3 genannten Thernenheftes der Theologischen Quanal-
schrift. die vor OS fllr die theologiscbe Möglichkeit der PriesterWeihe fllr Frauen ein-
traten, wurden nachdem Resp<>nswnin dem von W. Gross (Hg.), Frauenotdination.
Stand der DiskUssion in der katholiscben Kirche, München 1996, herausgegebenen
Sammelband unvedincb:t abgedruckt. Vgl. außerdem den Sammelband von E. Dass~
mannlW. FilrstlA. Gerhardsu. a., Projekttag,a.a.O. (Anm. SO). Vgl. auch H. J<Jris-
sen, Theologiscbe Bedenken gegen die Diakonatsweihe von Frauen, in: P. Hilner-
mannlA BiesingerlM. Ileim"Qch-Steins u.a. (Hg.), Diakonat. Ein Amt fiIr Frauen in
der KiIche - Ein fraiJ.engerechtesAmt? Ostfildetn 1997, 86-97 (96f.), der OS nicht
fllr das leUte Wort ßbet das Frauenpriestenum hält.

'6 VgI. z. B. N.lAsh, On notinventing doclrine. in: The Tablet vom 2. Dezetnbet 1995,
1544.

57 VgI. E. Gössmann, Die "Braut KiIche" und der Priester als "Bräutigam". Rom und
das neue Exempel mIfntilicber Macht Zum Verbot der PriesterWeihe von Frauen, in:
Frankfurtet Rundschau vom 5. Februar 1996, 12.

51 VgI. J. Field-Bibb, Praxis kontra ~. Frauen auf dem Weg zum Priestertum in der
römisch-katholischen KiIche, in: Concilium 32, 1996, 58-65. Die Autorin sieht die
Unfehlbarkeit "als leUtes MnteJ eingesetzt, um Argumente zum Schweigen ZU brin·
gen" (a.a.0., 62) und meint: "Es ist immer problematisch,ZukUDftsprognosen zu
stellen, da zuktlnftige Entwic1dungen unwägbar sind. Es ~ sein, daß die institu-
tionali$ierte Kirche einen Gesinnungswandel vollzieht Wenn man aber die theolo-
gische Perspektive der kreierten Kardinäle U1'!dden Aufstieg des Opus Dei im Vatikan
berflcksichti~ muß man schon von der völligen Unbestimmtheit der ZukUnft ausge-
ben, um eine vernünftige Hoffnung<fiIreine solche Änderung in der nahen Zukunft zu
hegen". Vielleicht sei die Erwartung einer Spaltung realistischer (vgl. a.a.O., 59). J.
HlIUStein, a.a.0. (Anm. 14), 22 meint: "Wer unter den heute Lebenden glaubt, er
werde noch weibliche Priester in der römisch·kIltho~ Kin:be erleben, leidet unter
RealitJltsverlust ..• Wer weibliches PrlestertiJ.Jnwitldich wil1, findet es nur außerl1alb
der römisch-katholischen KiIcbe. Wer in ihr bleibt. (wofiir es ja sicberlich gute Gründe
geben l11Ilg), der sollte sich eingestehen, daß er sich tnitdem Ausschließlicl1keitsan-
spruch m.ännlichen Klerikertwns ab~den bat!'

59 Vgl. M. Hauke, "Ordinatio Sacerdotalis",a.a.O. (Anm.19), 298, unter Berofung auf



Weiterhin zeigten sich tJnsicherheiten. Vom Dezember 1995 datiert das
Vorwort des Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Squicciari-
ni, zu einem in Wien erschienenen Heft "Beitrag für einen Dialog über die
Themen des KirchenvoIks-Begehrens im Licht des 11. Vatikanischen Kon-
zils und der nachkonziliaren Dokumente"«'. Das Heft enthält neben pet-
sönlichen "Feststellungen und Überlegungen des Apostolischen Nuntius
über die Situation der Kirche in Österreich" vom 13. Juli 1995 mit einet
Liste lebramtlicher Dokumente tu den Themen des sog. "Kirchenvolks-
Begehrens"61 auch "Überlegungen" zu diesem62• Sie wurden - so der Nun-
tius in seinem Vorwort - von "Kennern der Konzils- und postkonziliaren
Dokumente ausgearbeitet"". ZU OS heißt es in diesen Überlegungen:

"Es ist nicht einsichtig, wie Katholiken nach dieset Stellungnatune des
Heiligen Vaters weiterhin die Priestetweihe VQJl Frauen forde"" kön-
nen, müßten sie doch wissen, was auch den nichtkatbolischen Christen
als spezifisch katholische Lehre bekannt ist: Der schon dem in Glau-
bens- und Sittensachen lehrenden Bischof geschuldete religiöse Gehor-
sam des Willens und Verstahd.es ist in besonderer Weise dem authenti-
schen Lehramt des Bischofs von Rom, auch wenn er nicht letztVer-
bind#ch spricht, t~ leisten ... (LG25).
Wendet man diesen berühmten Passus der Kirchenkonstitution des
Konzils auf unsere konkrete Frage an, ist das Ergebnis .emcleutig: Der
Papst äußert sich auf definitive Weise zu einem Punkt der Glaubens-
lehre, von dem er erklärt. er könne sich UIUllöglicb iindern und sei
folglich von allen diskussionslos anzunebmen. Da dieser päpstliche
Sprucb, der die innetbtholische Diskussion über die Möglichkeit der
Priesterweihe von Frauen ein für allemal beenden sollte, offensichtlich

die erwähnte AtlSprache des Papstes.
«' Vgl. Erzbi,scbPf 1). SquicciQrini, Vorwort. h1:Beittag fiI.r einen DialQgübet die The-

men des Kirchenvolks-Begehrens im Licht des ß. Vatikanischen Konzils und der
nacbkortziliaren Dokunlente, Wien 1995, 1(. .

61 VgL Erzbisch(Jf1). SquicciQrini, Feststenungen und Überlegungen des Apostolischen
Nuntius übet die Situation der Kircbe in ÖS~ in: Bei.tr;lgfiI.r einen Dialog über
die 1'ben:1endes Kirchenvolks-BegehrenS im Ucbt des ß. Vatikalliscllen Konzils und
derllllChkonziliarenDokutnente, Wien 1995, 3-16.

62 Vgl. Überlegun~n ZllmKirchenvoiks-Begebren. in: Bei.tr;lgfiI.r einen Dialog übet die
1bem.eIl des Kirchenvolks,Begehrens im Licht des ß. Vatikanischen Konzils und der
nachkonziliarenDokUmente. Wien 1995, 17-75.

63 Vgl. Erzbisch(JfD. Squicciarini, Vorwort, a.a.O. (Anm. 60), 1.



von manchen nicht in seiner Tragweite begriffen worden war, hat die
Glaubenskongregation im Auftrag des Papstes am 28.10.1995 zur Be-
seitigung der da und dort bestehenden Zweifel eine Antwort gege-
ben"64.

Diese Ausführungen sind nicht eindeutig. Vielmehr enthalten sie einen un-
auflösbll1"en Widerspruch. Die ungenannten Autoren berufen sich auf den
inLG 25a geforderten religiösen Gehorsam des Willens und des Verstan-
des. Dies ist jene Antworthaltung, welche die Gläubigen Lehren schulden,
die nicht mit dem Anspruch auf Letztgültigkeit und Unwiderrufbarkeit
vorgetragen werden - wie der zitierte Konzilstext selbst sagt. C. 752 stellt
klar, daß es sich dabei nicht um eine "Glaubenszustlmn1ung", d.h. eine
unbedingte und unwiderrufliche Zustimmung handelt. Gleichwohl be-
haupten die Autoren, die deftnitive Äußerung des Papstes bedeute, dieser
Punkt der "Glaubenslehre" könne sich "unmöglich ändern". Dafür beru-
fen sie sich auf das 'Responsum. Dort wird zur Begründung des Verbind-
lichkeitsgrades von OS aber nicht auf LG 25a über nicht-deftnitive Leh-
ren rekurriert, sondern auf LG 25b über die unfehlbare Ausübung des
universalkirchlichen Lehramts.

Im März/April 1996 wurde berichtet, es handle sich be.i der zitierten Bro-
schüre um eine überarbeitete Auflage~5. Eine erste Fassung sei vom Nun-
tius bereits im "Herbst" 199566 versandt worden. In dieser ersten Auflage
- damaIs ohne Vorwort des Nuntius und somit ohne den Hinweis auf die
anonymen Verfasser - habe es einen zusätzlichen Absatz gegeben. Er habe
zwischen der Berufung auf den Gehorsam und der Verweisung auf das
Responsum gestanden. Dieser Absatz sei in der zweiten Fassung ersatzlos
weggefallen". Er habe gelautet:

"Auch wenn nicht der feierliche Stil einer formell unfehlbaren Ex-
Cathedra-Äußerung geWählt wurde, hat der Papst deftnitiv erklärt,

64 Vgl. überlegun~. 8,8,0, (ARm. 62), 36f.
ß Vgl. K. Vlay, Nuntiatur. Obers Ziel hinausgeschossen, in: Kirche Intern 3, 1996, 14.
66 Vgl. KirchenVolksBegeln~lbRepott April 1996. in: Publik Forom 26, 1996, 43-48

(46).
~7 Vgl. K. Vlay, a.a.0. (Anm.. 65), 14. An seiner Stelle prange in der "Neuauflage der

Schrift ... ein weißer Fleck".



daß die Unmöglichkeit der Frauenpriesterweihe eine irreformable
Lehre darstellt, die Glaubensinhalt ist. Man könnte sie daher sogar als
ein vom allgemeinen Lehramt vorgetragenes Dogma (vgl. CIC can.
750) betrachten, dessen hartnäckige Zurückweisung das Delikt der Hä-
resie (vgl. CIC can. 751) darstellt und ipso facto die Exkommunikati-
on nach sich ziehen würde (vgl. eIC can. 1364). Es ist anzunehmen,
daß sich die meisten Unterzeichner des Kirchenvolks-Begehrens der
objektiven Unterschriftenleistung [gemeint ist wohl: der objektiven
Bedeutung der Unterschriftenleistung; N. L.] nicht bewußt gewesen
sind~68.

Ohne Angabe von Quellen wird behauptet, diese Formulierungen hätten
beim "Vatikan ... die AIarmglocken" läuten lassen. "Auf Wink von außen"
habe "die Broschüre korrigiert werden" m'iissen. Durch sein Vorwort sei
der Nuntius auf "Distanz" zu den Ausführungen gegangen69. In einem spä-
teren Beitrag hieß es Zum seIben Vorgang, der Nuntius sei "offensichtlich
von Rom angehalten worden, sich moderat gegenüber dem KircbenVolks-
Begehren zu verhalten". Der kleine Absatz "explosiven Inhalts" sei "auf
Intervention des Vatikans ... gestrichen" worden70.

Diese unbelegten Vemlutungen können den Eindruck erwecken, als sei
mit der Streichung eine Ermäßigung der Verbindlichkeit der Lehre von
OS unter die Schwelle einer defmitiv vorgelegten Oifenbarungslehre be-
absichtigt. Auf der anderen Seite enthielt auch die erste Fassung die Ver-
weisung auf das Responsum und damit die Einbeziehung in das "deposi-
tum fidei"71. Mehrere andere Gründe für die Streichung kommen in Fra-
ge. Möglicherweise empfand man den Übergang vom päpstlichen Lehr-
amt, das sich hier, wenngleich nicht "ex cathedra", so doch definitiv ge-
äußert habe, zum allgemeinen Lehramt, .dessen Subjekt zudem nicht ge-
nannt wird, als unvermittelt. Oder man stieß sich an der den strengen An-
forderungen des kirchlichen Strafrechts nicht genügenden pauschalen

68 Zitiert nach: K. Vlay, 8.a.0. (Anm. 65), 14.
69 Ebd. Dort sind noch weitere Änderungen in anderen Tbemenkrei:sen des Kin:hen-

volksbegehrens genannt.
70 VgI. Kin:henVolksBegehren-Report, a.a.O. (Anm. 66). 46.
71 So ist jedenfalls K. Vlay.a.a.O. (Anm. 65). 14 zu ~tehen. wenn sie nur von einer

Streichung spricht, niCht aber von der Hinzufügung eines nenen Absatzes.



Aussage über die Zuziehung der .Kirchenstrafe der Exkommunikation"
oder sChließlichan der dadurch bekräftigten Zuordnung der Lehre zum
Offenbarungsbereich13• Eine Herabstufung des Verbindlichkeitsgrades der
Lehre von OS zur Nicht~Dertnitivitätkann mit diesem Vorgang jedenfalls
nicht begriil1detwerden.

Alle Bemühungen, durch differenzierte Argwnentation die Infallibilität
der Lehraussagen von OS in Frage zu stellen, sind verständlich und auch
aus kanomstischer Sicht interessant. Denn der Kanonist kann nicht auswei~
ehen, wenn er gefragt wird; Ist die Lehre von OS refonnabel oder irre~
fonnabel? Hier gibt esnllr Ja oder Nein. Die zuweilen gegebene Aus~
kunft: "Mai seben" oder "Warten wir es ab" oder "Das Gespräch muß
weitergehen" oder "Die Kirchengeschichte kennt viele Fälle, in denen
etc." oder "Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird",
kann als Verweigerung einer Antwort empfunden werden. Sie wird der
Enlsthaftiglceit und existentiellen Dringlichkeit, mit der gefragt wird,
nicht gereche·. Wer hier nach Opportunitätserwägungen in dem Sinne
handelt, es sei besser,. die Frage gar nicht weiterzuverfolgen, um den
Frauen nicht die tatsächliche Endgültigkeit der Entscheidul1geingestehen
zu müssen, weicht dem Problem unzulässig aus. Er nimmt auch jene Frau-
en nicht ernst, die in ihrem kirchlichen Engagement durch die Hoffnung
(mit)motiviert sind, die Frage der Priesterweihe von Frauen sei zumindest
noch offen, also nicht fi1r alle Ewigkeit entschieden. Wer Hoffnung
macht, muß tragflihige Gründe fi1r sie angeben, sonst verführt er zu IUu-

11 Vgl. dazu n:iheres. bei K. Lildicke, a.a.0: (Anm. 10), 1331.
13 Die neueste Entwiddung spticht fiIr diesen letzten Grund, vgl. unten V.
14 Kan9nisten sind an der gegenw.ärtigenDebatte nur wenige beteiligt: Vgl, L~(jrsy, The

Congregation's 'Response': Jts Allthorityand Mc:aning, in:.America vom 9. Dezember
1995, 4f., der c. 749t 3.CIC in Anschlag bringt, und L. Gerosa, Das Recht der Kir-
che (AMATBCA. Lebrbllehenur katholischen 1'heQlogie, Bd. XII). Paderbom 1995,
258, der sich nicht festlegt, wenn er " vor dlm1Responsum - zu OS schreibt: "Da es
sich [bei der in OS erfolgenden Rückführung auf die Grundverfassung der Kirche
duxclt Christll$] um eine 'ratio theologiea' voluntaristischer Art handelt, die übrigens
nocbnicht in allen ihren Aspekten hinreichend studiert worden ist, bieh sich das
kirchliche Lehtamt bis jetzt zurück, diese Wahrheit als Dogma zu definieren .... Ande-
rerseits erklärt das plIpst1icheLehnunt in einer endgültigen Aussage ...• , es folgt der
Schluß von OS.



sionen. Wer erklärt, das Gespräch k9JU1e/rnüsse weitergehen, muß dazu
sagen, ob es dabei - aus der Sicht des Lehramts - auch um d~ "Ob" eines
Verbots der Priesterweihe für Frauen gehen darf15 oder lediglich um das
nähere "Wie 11 seiner Begrlindung'6•

15 Einerseits konnte anders als auf dem Kölnet Pastoralgespräch nach OS auf dem Bi-
stumstag in Aachen 1996 nach dem Responsum als Votum beschlossen werden:
"Frauen sollen ZWll Salcrament des 0rd!J zugelassen werden. Der Bischof VOnAachen
wird gebeten, dieses Votum in der Deutschen Bischofskonfemlz und bei der romi-
schen Kitchenleitung vorzutragen." Zur "thcol()gischen G!undlage" wurde zuvor aus-
geführt: "Die Kirche ka.np jJue in viell.\l'llehramtlichcn Außerungen lIIlSgesprochene
Obcruugung Von der Gleichwertigkeit beider GesChlechter vor Gott heute nur dann
glaubw11rdig ~ten, Wenn sie Frauen nicbt länger aus iJuen Entschcidungsebenen
und dem Weihcamt ausschließt". vgl. Bistum Aachen (Hg.). Bi$tulllStag 1996. Weg-
gemeinschaft - Bilanz und Perspektiven. 2. Teil: 8.-10. November 1996. Dokumen-
tation. Aachen 1997,104 und 101. Andererseits wird P~ Dr. Manfred Entricb von
der Zenttnlstelle Pastoral der Deutschen Bischofskonferenzaus der nationalen Ab-
schlußkonfere~ der Ökumenischen Ddcade "Solidarität der Ki:l;ehcnmit den Frauen"
in Bonn lllit den Worten Zitiert: Seine Kirche 'WOllemit den Frauen "ins Gespräch
kommen", allerdings "unterhalb der Schwelle der Ol'dination", vgl. A. NeU11UJll1l.
Ökumenische Dekade: Unvollendete Tagesordnung. in: frauen unterwegs. Juli 1998,
14.

76 P. L. Reynolds. Scbola$tic Thcology and the Case Against Women's Ordination, in:
Hcythrop Journal 36, 1995,249-285 (279), Sllgtdasfaktische Scheitern des Versuchs
voraus, die Diskussion um die Ablehnung der Priesterweihe flIr Frauen vom Ob auf
das Warum umzulenken und zu beschränken. A.nderetseits gibt es Anzeicbal fllr eine
konsequente Durchsetzung der Dölttrin seiteJl$der kirchlichen Autörität. So war in der
Mainzer KiIchenzeitung die folgende Meldung der Kircblicben Nachr:iebteJlllgel1turzu
lesen: "Mit Empörung iStbei einer Weltkonferenz katholischer Frauenvcrbändc im au-
stralischen Canbena einevlltikaniscbe Weisung auf~ worden, nicht über ei-
ne Resolution zum Thema Priestertum der Frau abzustimmen. Kardinal Sodano habe
über den australischen Nuntius dem Kongreß untersagen lassen. die entsprechende
Resolution zu behandeln, hieß es lUDRande der Tag\Ing". vgl. (}~ube und Leben 52,
1996. Nr. 7 vom 18. Februar 1996. 6. Vgl. außerdem die ernetite Intervention des
Apostolischen Stuhls unten V.



m. KANONlSTISCHll.ßBMER~lJNGBN ~UR OOGMAnsCFiBN
UND FUNDAMBNrALTHEOLOOISCHllN DISKUSSION

1. Das Grundprinzip des c. 749 §3 eIe: Offenkundigkeit der InJallibilitiit
einer Lehre

Die Gläubigen sind nur dann vetpflicbtet. einer Lehre bedingungslos und
unwidermflichz\lzustimmen, wenn klar \lnd eindeutig ersichtlich ist. daß
es $ich um eine defmitive Lehre handelt (c. 149 § 3). Die Definitlvität ei-
ner Lehre muß "ausdrücklich erklärt oder zweifelsfrei zu schließen'''1
sein. Bleiben Zweifel und sind Interpretationen notwendig, um zu ermit-
teln. ob eine Lehre defInitiv vorgelegt ist, gilt sie als nicht-definitlv. Eine
bloße Bestreitung der Defmitivität reicht indes nicht aus. Es muß sich um
einen begründeten Zweifel arn Grad der Verbindlichkeit handeln. Der
Zweifel muß lUIl Wortlaut der in Rede stehenden Lehre oder ihl'er Vorla-
ge begründbar sein. Nach der den ce. 749f. ClC·zugrundeliegenden Dok-
trin bleibt bei einer eindeutigen definitiven Vorlage die VerpfliChtung zu
unbedingter Annahme1J nicht suspendiert, bis eine innere Rezeption der
Lehre stattgefunden hat. bis die Rezipienten die Möglichkeit hatten oder
erhielten, "das Vorliegen einer irrtumslosen Aussage auch von der Über-
zeugungskraft ihres lnhalts her zu erfassen "'9•

11 W. Ay1I!tUU. Begriff, AufgAlbe und Träger des LcIhtlunts. in: I.LUtUH. /,füller/Ho
Schmitt. (Hg.). Handbuch de$ katholischen Kimhenrechts, Regensburg 1989, 533-
5M) (535).

11 C. 7S0 desCIC in der FassUng von 1983 stlltl1iert die Rechtspflicht zut Glaubenszu-
stimnuJngin. Bezug auf <;Icfini~LehRIn.die als SQlchezur Offenbarut\g zälüen. Die
beharrlkhc Leugn~ <fieSer~n ist eine Häre$ie iJn .Sinne des C. 751 OC. Nur
diese ist mit derTatstmfeder&kommunikation bedroht (c. 1364 § 1 CIe). Definitive
l.A:!n'en.ll\I$ @!;11 ~~cb @s U~tS()p~ w~u nicht in die
Rechl$pflicbtde$c. 7SOClC einbezogen. Das hat der Gesetzgeber ueuerdfugs gelin-
dert, vgI. dazu l,!JJter V.

19 A. SChmied. "SChleichertde Infalli'"bliSierong" . Zur Diskussion ll!;l1das kirchliChe Lehr-
1Utlt, in: I.Riim«ltIB.llJdber(8s-). mCbristus ZU!;l1Leben befnrit. FS BernhlU:l1 fIit-
ring, F~burglBase1lWien Im,250~272(270). Vg1.a.a.O.. 268~270 die Hinwe~
auf die tbeOlogiscbenBemiibungen, im Ralunen @sRingens U!;I1 eine angemessene
~0JI4er Unfehl~die Autqri1ät dt:;rInbaltlicblceit @s Olaubens ge-
genüber der fonnalen Vorlage VOlt. Lehren stärker zut Geltung zu bringen und damit
Z\lS8.lD!Ilenblingend die ~ der ~pti(1) SQ!Cber LehRIn !;I1öglichst stark zu
betonen.



Wenn der Gesetzgeber in c. 749 § 3 CIC diese Offenkundigkeit verlangt.
bält er sie für möglich. Aus seiner Siebt gibt es also. bei allen Arten der
Ausübung des unfeblbaren Lehramts Formen. die klar erkennen lassen.
daß es sicb um die Vodage einer definitiven Lehre mit der rechtlichen
Pflicht zu unbedingter und unwiderruflicher Zustimmung handelt. Ver~
bindliebe FÖm1vorschriften für die endgültige Vorlage einer Lehre kennt
der OC allerdings nicht. Auch die kanonistische Kommentierung gibt da~
zu nur spärlich Auskunft. Der Wortlaut einer Lehrvorlage müsse eindeu-
tig erkennen lassen. daß eine unter Einsatz der höchsten Lehrautorität mit
endgültiger Verpflichtungskraft intendierte Vorlage einer Lehre ge~
schieht, die unter den Gegenstandsbereich der Unfehlbarkeit fällt. Als In-
dizien werden Ausdrücldichkeit. sprachliche Formelhaftigkeit und Förm-
lichkeit genannt80• Wie wird der formale Charakter der Lehre von OS in
der gegenwärtigen Diskussion eingestuft und wie wird dies begründet?

2. Einschätzungen der Verbindlichkeit der Lehre von OS und ihre Be-
gründungen

In je verschiedenen Varianten stehen sich die Auffassungen gegenüber. die
Lehre von OS sei unfehlbar oder nicht-unfehlbar.

Die Varianten der Anerkennung des unfehlbaren Charakters der Lehre
sind:
- Die Lehre wird als unfehlbar bezeichnet. ohne auf die Frage einzuge-

hen. wer sie unfehlbar lehrt.'l

80 vgl . .H. Mussinghofl, a.a.O. (Anm. 39),749.4; G.May, Das Glaubensgesetz. in:
dersJA. Scheuemrann (Hg.), Ius S!ICtWIl. ES K. Mi.irsdorf, Münchell/Paderboml
Wien 1969, 349-372 (367); A. G. Urru, Lafunzionedi insegnare, in: ndiritto 001 mi-
stero della chiesa 2 (Quaderni di •ApoUinaris·. Bd. 9), 2. Aufl. Rotn 1990, 593-688
(604).

81 Vgl. M. Kehl, Wohin geht~ Kirche? Ein!' Z!'if4iagnose, FmburglBasellWum 1996,
61: •.•. ~ mit höchster ('unfehlbar!'r') lehramt1ieher Autorität verordnete 'deImitiv'
anzuerkennende Unmöglichkeit der Zulassung von Frauen zur PrieSterweihe .,••.



- Die Lehre ist unfehlbar auf Grund einer unfehlbaren päpstlichen Äuße-
rung, wobei entweder eine "ex~cathedra"~Entscheidung oder eine Un-
fehlbarkeit des. ordentlichen päpstlichen Lehramts angenommen wird.

- os beinhaltet eine unfehlbare Lehre des ordentlichen und universalen
Lehramts des Bischofskollegiums.

K4rdinal Meisner stellte noch nach der Antwort der Kongregation für die
Glaubenslehre heraus, OS enthalte "keineswegs ... vage, unsichere Vermu-
tungen oder Anspielungen, sondern ... [eine] ausdrücklich als definitiv be-
zeichnete Lehre". Man müsse "nicht Theologie studiert haben, um Absicht
und Bedeutung dieses Schreibens erfassen zu können". Der Papst "ent-
sCheidet definitiv", es gehe um "eine unfehlbare Lehräußerung" des Pap-
stes. Die Lehre von OS sei aufgrund des ordentlichen Lehramts der Ge-
Sallltkirche unfehlbar. OS stelle eine Bestätigung dar, die der Papst "kraft
seines ebenfalls unfehlbaren außerordentlichen' .Lehramtes vornimmt".
Weil zwar unfehlbar, aber doch nur bestätigend lehrend, habe "der Papst
für eine unfehlbare Lehräußerung die reehteinfache Form eines Apostoli-
schen Schreibens gewählt" 12. Für Kardinal Meisner ist mithin durch die
Verwendung des Ausdrucks "definitive" offenkundig, daß es um eine un-
fehlbare Lehre geht. Außerdem ist er der Auffassung, es handle sich um
eine "ex-cathedra"-Entscheidung des Papstes.

Dagegen ist festzuhalten; Für eine bereits gegebene Unfehlbarkeit ist kein
zllsättlicher Einsatz der päpstlichen Unfehlbarkeit erforderlich. Der Papst
spricht auch niCht als "Hirt und Lehrer aller Gläubigen", nimmt nicht die
höchste .Form seiner Amtskompetenz in Anspruch, sondern richtet sich an
seine Brüder im Bischofsamt. Durch diese Nichtbeanspruchung der päpst-
lichen Höchstkompetenz fehlt ein für die "ex-cathedra"-Qua.lität wesentli-
ches Formalerfordernis nach c. 749 § 1 CIC. Bereits die offiziösen Kom-
mentare zu OS schlossen eine "ex-cathedra"-EntseheidungauslJ• Der un-

11 Vgl. J. Kardinal MeisMr, Definitiv katholisch, in: Rheinischer Merkur vom 1. De-
zember 1995,24.

IJ Vgl. oben. Ohne Vettreter der "ex..eathedra''These" in Bezug auf OS zu nennen oder
sie selbst zu flbemelunen. verteidigt M. Hauke. n sacen1oZio femminile nel recente di-
battiw teologico, in: Rivista Teologica di Lugano I, 1996, 2, 257-281 (269 und 271)



gezeichnete, aber durch drei Sterne als ebenfalls von herausgehobener
Bedeutung ausgewiesene und der Vetöffentlichung des Responsum der
Kon~gation für die Glaubenslehre beigefügte Kommentar sagt aus-
drücldich, der mit OS gesetzte päpstliche Akt selbst sei nicht unfehlbarl4•

Damit ist allerdings nur diese Grundlage der Unfehlbarkeit der Lehre
ausgeschlossen, nicht diese Qualität selbst. Die von Beinert im Anschluß
an OS und vor dem Responsum ausgesprochene Alternative:

"Entweder ist eine Äußerung unfehlbar oder sie ist es nicht. Falls sie
'ex cathedra' gemacht wird, haben die Gläubigen sie sich zu eigen zu
macheQ. Ist sie es nicht, so ist sie fehlbar, das heißt, es besteht die
Möglichkeit des Irrtumsm,

ist unvollständig. Der dadurch entstehende Eindruck einer exklusiven
Identifizierung von "ex cathedra" und "unfehlbar" ist sicherlich nicht be-
absichtigt, erfordert aber diesen Wmweis.

Auch die von Ha~ vertretene Auffassung, in der Diskussion um die Un~
fehlbarkeit des ordentlichen päpstlichen Lehramts hätten sich "die offiziö-
sen Kommentare [zu OS] ... offenbar für die ... Lehrmeinung entschieden,
wonach es defmitive Glaubensäußerungenauch im Bereich des päpstlichen
'magisterium ordinarium' gibt"·6, ist vor dem Hintergrund der erwähnten
Kommentare nicht haltbar. Hinzu kommt, daß nur eine Formulierung der
"Nota di presentazione", nicht aber der Kommentar von Kardinal Ratzin-
ger in .dieser Richtung verstanden werden kann·? Schließlich kennt der

sie als auf den ersten Blick und ohne SchWierigkeit naheliegend. Er übergeht jedoch
~ hief genannte Argwnent.

S4 vgl. SUlla Risposta del1llCOngregazione per Ja Dottrina deJla Fede cirea Ja dOttrina
proposta nella Lettera apostoliCa "OtdinaQo SacerdotaIis·, in: L'Osserv&tore Romano

15 135.1995, Nr. 267 vom 19. November 1995, 2.
16 W. Beinen, Priestertum, a.a.0. (Anm. SO), 728.

Vgl. M. HauJce, "OtdinaQo Sacc~ta1is·, a.a.O. (Anm. 19), 281. In seinem Beitrag
"n sacerdozio femminile", a.a.0. (Anm. 83), vertrittHaukediese These nicht mehr.

11 Vgl. M. Ha:uJc,e, Oie Problematik um das Frauenpries~. a.a.0. (Anm. 3), 518.
Hauke erwähnt hier abschließend das ResponsUDl,sieht in ihm aber nur den unfehlba-
ren Charalder und die Qqalität als Glaubenswahrheit der Lehre von OS betont. Auf die



CIC eine infallible Ausübung des ordentlichen päpstlichen Lehramtes
nicht,

(3) os als unfehlbare Lehre des ordentlichen und universalen Lehramts
des Biscbofskollegiums

KUng hat, gestützt auf den Wortlaut von OS, bezüglich des Responstun
und des mit ihm abgedruckten Kommentars die Auffassung vertreten, es
handle sich hierbei tun die Beanspruchung der Unfehlbarkeit des ordentli-
chen und universalen Lehramts des Bischofskollegiums. Man könne die
Frauenordination nicht mehr befürworten. ohne die Unfehlbarkeit des
kirchlieben Lehramtes in Frage zu stellen".

Von anderen Theologen werden Zweifel an der Unfehlbarkeit der Lehre
von OS angemeldet. Es wird der Eindruck erweCkt, trotz der Kennzeich-
nung der Lehre als "de(mitiv" in OS und als "infallibel" im Responsum sei
eine künftige Revision der römiscben Positionnicbt ausgeschlossen. Die
Varianten der Bestreitung des Unfehlbarkeitscharakters der Lehre von OS
sind:

(1) Es ist nicht sicher. daß OS überhaupt intendiert, die Lehre als unfehl-
bar einzustufen. d.h. der Unfehlbarkeitsanspruch ist nicht klar. und daher
greift c. 749 § 3 CIC, denn:

(a) der Ausdrt.Ick -definitive" ist in sich mehrdeutig oder
(b) der Ausdmck "definitive- MuS zumindest in OS in einem uneigent-

lieben Sinne verwendet worden sein. weil wenigstens eine der Be-
dingungen für eineunfeblbare Äußerung des ordentlichen und uni-
versalen Lehramtes nicht e1fiillt ist, oder

(2) der Ausdrt.Ick "definitive" bedeutet zwar "itteformabel", und es wird
tatsächlich ein Unfehlbarkeitsanspruch erhoben, dies aber zu Unrecht.

Frage des Subjekts derUnfeblbadceit geht er dort nichtein.
•• Vgl. H. KfJng, Das Nein zur Frauenardißation- unfehlbar! Anti-Pnesterinnen-Dekret

des Vatikans. stellt Theologen VOl' die entsCheidung, in: SüddeutsChe Zeitung vom 2.
Dez.ember 1995, 10.



(1) MeJ:udeutigkeit oder uneigentlicher Gebrauch des Ausdrucks "defmi-
tiv",!

Örsy hat sich mit Verbillc:l1ichkeit und Inhalt des ResPQnsum befaßt. Er
sieht in ihm inhaltlich eine Verschärfung von OS: Zunächst werde OS mit
dem Ausdruck "definitive" wiedergegeben. die EdäuteI'Utlg des Respon~
sum wechsle dann aber zu "infallibel". Im theologischen Sprachgebrauch
seien beide Ausdrücke nicht identisch, wenngleich sie (inhaltlich) eng zu-
sammenrücken könnten. Die Kongregation gehe in ihrer Terminologie
weiter als das Apostolische Schreiben. Als kuriales Dokument ohne spezi~
elle päpstIic:he Approbation könne das Responsum aber das doktrinelle
Gewicht einer päpstlichen Ällße1'UJ1gnicht ändern. Es gehe um eine Inter-
pretation der Kongregation. Die vorgetragene Lehre behalte die in OS
intendierte Verbindlichkeiti' . Ähnlich sieht Gross das ResponsUID als Ver-
schärfung der.in OS erhobenen Gehorsamsforderun(O.

WaIden/eis meint, Örsy zustimmend, die Benennung der materialen
G1'UJ1dlagender Lehre - keine Berufung von Frauen in den Zwölferkreis
dllrch Jesns, bisher nur Männer als Nachfolger der Apostel als Bischöfe
und Priester ~ mache

"aus der unbestrittenen Lehre keineswegs ohne weiteres eine 'VOIll or~
dentlichen und universalen Lehramt unfehlbar vorgetragene' Lehre.
Diese wird erst durch die päpstlich gebilligte 'Antwort' der Glaubens-
kongregation zu einer solchen"9' .

•9 Vgl, L. ()rsy, 8.8.0. (Amn. 74) 5. Vgl. auch ders., Von der Autorilät kircblicbec 1)0.
kumcnte. Eine Pa1lstudie zum Al'OSto1ischenSchreiben,"Ad tocndam fidem", in: Stim-
men der Zeit, 216, 1998, 735-740; darin behauptet örsy erneut einen Unterschied
~scben "definitiven" und "unfehlbaren· Lehren.

90 Vgl. W. GTOSS, Einleitung, 8.8.0. (Anm. 53), 8. Unzutteffend ist die Behauptung
von E. GiJssmann, Wornen's Ordination and the Vatic:an, in: Ftmlimst lbeo1ogy 18,
1998, 67-86 (69 lind 70), das Responsum eddäte os zu einem DokunJel1t "päpst-
licher Unfehlbarkeit".'1 H. WaIdenfeis, "Unfehlbar", a.8.0. (Artm. 34), 151 und den., ZUm Verbindlich-
lceitsgrad von I~T insigniores llßd QrdinQ.tio saeerdotalis und :ihren dogmatischen Po-
sitiönen, in: E. Dass11UUJ1llW. FiirstlA. Gerluzrds u. 8., PrOjekttag••• 8.0. (Amn. 55),
22f.



Schon vor dem Responsum hatte Ant6n die Frage aufgeworfen, ob zwi-
schen"definitive" und "unfehlbar" unterschieden werden müsse. Er ge-
steht zu, daß in den Vatikanischen Konzilien beide Ausdrücke synonym
verwendet werden. In der Instruktion "Donum Veritatis" der Kongregati-
on für die Glaubenslehre meint er aber einen anderen Sprachgebrauch
feststellen zu können, der die Synonymität in Frage stellt'Z und damit eine
Mehrdtmtigkeit von "defmitive" belege.

Die Instruktion spricht in Nr. 17a von Lehren des Bischofskollegiums,
"die es nicht in einer unfehlbaren Definition verkündet und auch nicht in
einem 'definitivem' Urteil vorbringt "'l. Anton sieht hier "infallibel" und
"defmitive" voneinander abgehoben. Dies ist nicht haltbar. Daß das "de-
fmitive" in AnfUlu1mgszeichen steht, bedeutet nicht, hier würden "unfehl-
bare Definitionen" des Bischofskollt}giums von einer nicht-unfehlbaren
Lehrweise abgt}hoben, die aber dennoch als "defmitive" bezeichnet werde.
Vielmehr werden im Kontext die beiden unfehlbaren Lehrweisen des Bi-
schofskollegiums von seinem nicht-unfehlbaren lehren unterschieden. Die
Hcrvorbebung des "defmitive" soll lediglich den Unterschied zur konzi-
liaren Form unfehlbaren Lehrens markieren. Für das ordentliche und uni-
versale Lehramt wird auf eine andere Art der Offenkundigkeit einer un-
fehlbaren Lehrvorlage aufmerksam gemacht. Anton selbst fügt hinzu,
nicht wenige Ekklesiologen hielten es füt schwierig, eine definitiv vorge-
legte Lebte anzunehmen, die nicht gleichzeitig unfehlbar sei. Dennoch
beläßt er es bei dem Eindruck, "defmitiv" sei ein Ausdruck, det mehrere
Grade zulasse, von denen der höchste "unfehlbar" meine. Anton formu-
liert, (erst) "defmitiv" im absoluten Sinn und ohne jede Hinzufügung
schlösse einen Itrtumahsolut ansIW• Setzt das nicht voraus, es gebe auch
eine nicht-absolute Endgültigkeit, die einen Irrtum nicht absolut aus-
schließt? Oder soll eine Endgültigkeit und eine absolute Zustimmung ge-
fordert werden, ohne daß die betreffende Lehre als unfehlbare betrachtet

92 Vgl. A. AntOn, "Ordinatiosacerdota!is", U.O. (AHm. 16),740.
" Copgnlgatio Im>~ Fi!Jei,Instnl(:tio "Donwn Verltatis· vom 24. Mai 1990, in:

AAS 82, 1992, 1550-1570 (1557, n. 17a); ".•.• Iicet definitionem iDfaIlibilein non
lmlDunttent neque 'definitive' sententiam proferant ... "; [deutsch: Sekraariat der
Deutschen Bischoftkonferenz (Hg.), Kongregation tilrdie Glaubenslehre. IllStruktion
Uberdie kirchliche Be:ufung des Theologen. 24. Mai 1990 (Verlautbarungen des

,. Apostoliscll-en Stuhls 98), B01U11990, 12].
Vgl. A. Anton, "Ordinatio sacerdotalis", La.O. (Atun. 16),740.



wird? Der amerikanische Theologe Dulleshat solche Spekulationen über
die Einführung einer neuen Formalkategorie von Lehren zurückgewiesen.
Es sei schwierig darzulegen. wie t1Ir eine möglicherweise irrige Lehre ei-
ne unbedingte Zustimmung gefordert werden könne9s•

Fragen: Ist mit (jer Behauptung, "definitive" sei im theologischen Sprach-
gebrauch nicht mit "infallibel" gleichzusetzen. bereits erwiesen. daß der
Ausdruck in OS ambivalent ist? OS ist ein Lehrschreiben von rechtlicher
Qualität. Die verlangte Zustimmung ist in jedem Fall rechtlich gefordert
(c. 750 oder c. 752CIC). "Definitive" ist ein lehrrechtlicher "terminus
technicus". Er becleutet unzweifelhaft abschließende. letzte, unumstößliche
Gültigkeit. Warum wird hier - auch von dem Kanonisten (Jrsy - auf den
unspezifischen allgemein-theologiSchen Sprachgebrauch zurückgegriffen?
Ist es denkbar. dllß der Papst seine klare Intention. jedweden Zweifel in
Bezug auf die vorgetragene Lehre auszuräumen, konterkariert mit einer
gegenüber dem Lehrrecht des CIC äquivoken Verwendung des Ausdrucks
"defmitive"? Ähnliche Fragen werden von evangelischer Seite gestellt:

"... sollte es tatsächlich möglich sein. daß eine päpstliche Verlautba-
rung mit dem expliziten Anspruch der Unfehlbarkeit eines Tages kas-
siert oder gar formell außer Kraft gesetzt werden 'kann? Hieße das. ei-
ne als unfehlbar und enclgUltig vertretene Lebte. die zum depositum
fidei gerechnet wird. sei nicht unwiderrutDar? Wäre dies nicht ein
sprachlich-logischer Widerspruch, der zudem der Intention des Lehr-
amtes entgegenläuft?"96

"Es gibt eine ganze Anzahl von nicht un.fehlbaren päpstlichen und auch
konziliaren Entscheidungen, also Erklärungen des höchsten kirchli-
chen Lehramts [Steht das ordentliche und universale Lehramt des Bi-
schofskollegiums auf einer geringeren Stufe?;. N.L.l, die sich im Lauf

9S Vgl. A. DUlks, Tradition says no, in: 1lJe:Tablet vom 9. [)ezembec f995, 1572f.
(1572).

96 J. Ha.ustein. a.a.O. (Anm. 14). 22.



der Zeit als unbegründet herausgestellt haben, obschon sie einmal 'de~
finitiv' geäußert wurden"".

Fragen: Was ist damit gemeint, nicht-unfehlbare Erklärungen seien "defi-
nitiv" geäußert worden? Geht es U1llLehren, die ausdrücklich als "defi-
nitiv" qtJalifiziert und dQChgeändert WQ.i-den?WelChe sind dies? Gibt es
solche Lehren na.ch 1983, also seit der eindeutigen lehrrechtlichen Festle-
gong des Ausdrucks im geltenden Gesetzbuch? Beinertfuhr fort:

"Nur am Rand ist wieder zu notieren, daß es vermutlich überhaupt
keineemstbafte Äußerung gibt, nicht nur bei Lehraussa.gen der Kir-
che. die nicht in einer bestimmten Weise definitiv zu sein beansprucht
wenigstens in dem Sinn, daß sie seitens ihres. Urhebers, schließt man
den Fall der beabsichtigten Täuschung, also der Lüge aus, für begrün-
det, wahr und richtig erachtet wird"9••

Fragen: Gibt es verschiedene Weisen Von "endgültig", und eine davon im
Sinne von nur "begründet"? Eine solche Entleerung der Bedeutung von
"definitiv/endgültig" läßt sich nicht einmal im allgemeinen deutschen
Sprachgebrauch verifizieren.

WaIden/eis nennt drei Beispiele für Lehren oder Entscheidungen, die das
Lehramt einlllal als endgültig vorgetragen und dennoch später aufgegeben
oder abweichend fortentwickelt habe. Er äußert vor diesem Hintergrund

"<lie Sorge ..., daß die Kirche auch in der Zukunft scheinbar unüber-
holbare, 'en<lgQltige' Aussagen, zu denen sie eine 'endgültige' Zu-
stimmung erwartet, trotzdem überholen wird"".

" W. Beinen. Priestertum. a.a.O. (Anm. SO), 728.
fI Ebd. Beinertbezog vor dem ResponSUlllS~lung.
99 H. Wald~rife1s. "Unfehlbar", La.O. (Anm. 34), 154. Ist vor dieselIl Hintergrund zu

sehen. daß das Wort "unfehlbar" im TItel des Beitl'ags in Anfühtungszeichen gesetzt
ist? Soll dies bedeUten. in OS gehe es Ußl eine schein~ Unfehlbarkeit?



Auch er geht also von einem instrumentellen Einsatz des Ausdrucks "defi-
nitiv" aus, so als solle für den Moment der Eindruck unbedingter Geltung
vermittelt werden, ohne eine künftige Revision auszuschließen.

Genannt werden der Unterschied im Verständnis des Axioms "Extra Ec-
clesiam nulla salus" auf dem Konzil von Florenz 1442 und auf dem 11.
Vatikanum, die Bulle Papst Pius V. aus dem 16. Jahrtlundert mit dem
strikten disziplinären Verbot, am römischen Missale auch nur das Gering-
ste zu ändern, und die dennoch erfolgte Erneuerung des Missale und
schließlich Antworten der Bibelkommission ZU Fragen der historischen
Urheberschaftloo • Fragen: Handelt sich dabei um mit der Lehre von OS
Vergleichbares? Wird nicht bei der Heilsnotwendigkeit der Kirche der
mterpretationsspieiraum des Axioms ~inma1 enger, einmal weiter gezo-
gen, so daß formal das Prinzip selbst nicht als aufgegeben bezeichnet wer-
den muß? Kann eine nicht-doktrinelle Entscheidung ein angemessener
Vergleichspunkt sein? Für die Entscheidungen der Bibelkommission wur-
de keine Zustimmung verlangt, die zweifelsfreials unbedingter Assensus
zu verstehen ist. Gehören sie nicht eher in die Geschichte der Herausbil-
dung und zunehmend betonten Verpflichtung zu einem religiösen Ver-
standes- und Willensgehorsam gerade für nicht-definitive Lehren?IOI
MUßte zum Beweis der Mehrdeutigkeit des AUSdrucks "definitiv" nicht ein
Beispiel angeführt werden, in dem er nach seiner eindeutigen lehrrechtli-
chen Festlegung mehrsinnig vetwenl1et wurde?

Greshake hat ausschließlich zum Responsum Stellung genommen. Er fragt
nicht: Welche Verbindlichkeit mißt der Papst der Lehre von OS bei? Er
fragt: Welche Verbindlichkeit mißt ihr die Kongregation bei? und: Tut sie
dies zu ReCht? Seine Antwort: Die Argumentation der Kongregation für
die Qualifizierung der Unmöglichkeit, Frauen die Priesterweihe zu spen-
den, sei "nicht stichhaltig". Daher sei "für die eigentliche Frage nach der

ll)O VgI. aa.O., 152-154. Auch C. Duquoc, LUge uno Un-Glaube, in: T. Eggmspergerl
U. Engel (Hg.), Walnbeit. RechercheJ} zwiSchen Hocbscholastik und postmoc.lerne
<Walberberger Studien, Bd. 9), Mainz 1995,254-263 (257), führt dieses Beispiel an,
um die Bedeutung der Rezeption für die zur Zelt noch nicht bemessbm: Verpflich-
tungslcra1;t der Lelu'e von OSherausZUStelJen. .

101 VgI. N. Lüdecke. Die Grundnormen. a.a.O. (Amn. 52), 310-327.



FrauenQrdination ... WederpQsitiv noch negativ etwas entschieden"'02. Wie
bei Orsy wird das Responsumals eigensfäl1digeunduntutreffende Itzter-
pretation der KmtgregatiQnaufgefaßt. Dies betont eigens auch Sullivanl03•

Fragen: Wird hier das Problem nicht unzulässig verharttllost, so als gehe
es "nur" um einen dem Papst von der Kongregation unterstellten An-
spruch, nicht aber um einen vom Papst selbst erhobenen? Setzt Greshake
den in OS ausgesprochenen VerbindlichkeitsCharakter ("definitiv") nicht
stillschweigend als mtelpretationsbedürftig voraus? Im Unterschied zu
Orsy gibt Greshake nicht an., welche diesbezügliche Formulierung in OS
er für so offen hält, daß sie einer Klärung durch das Responsum bedurfte.
Bei Greshake entsteht der Eindruck, als sei Hauptthema des Responsum
der Unfehlbarkeitsanspruch der Lehre. Betrifft der Zweifel, auf den die
Kongregation antwortet, überhaupt das Faktum der Endgültigkeit? Setzt
der Zweifel diese nicht voraus? Die Anfrage an die Kongregation betrifft
gar nicht die· Infallibilität. Gefragt wird nur nach dem Objekt der als de-
finitiv vorausgesetzten Lehre. Gefragt wird, ob es sich um eine Lehre aus
dem sog. primären (Jegenstandllbereich des LehriUrltes handelt'04. In die-
sem Fall ist nä.mlich Gl4ubensgehol'SlUD gefordert. Wie der Kommentar
zum Responsum einleitend bemerkt, wird gefragt: Aus welchem Grund ist
die Lehre als definitiv verpflichtend zu betraehten?'OS Auf Grund göttli-
cher Autorität oder (nur) auf Grund kirchlicher Autorität?

Mehrere Autoren thematisieren Bedingungen fur eine definitive Äuße-
rung des ordentlichen und universalen LehrlUDts des BischQfskolIegiums.
Sie be:z;weifeln, daß diese für die Lehre von OS alle erful1tsind und fol-

102 Vgl. G. Gteshoke, Zur Erklärung der Glaubenskongregation über die im Aposto-
lischen Schreiben wOrdinatio sacerdotalisW vorgelegte Lehre. in: Pastoralblatt 48,
1996,56.

103 Vgl. F.A. Sullivqn., Guidepostsfrom Catholic Traditio~, in: America vom 9. Dezem-
ber 1995, 5f. (6); G. Gleeson, Tbc Status of the Cburel1's Teaching that QrdinaIion is
Reserved toMen Alone, in: Tbc Austtalasian Catholic Record 73, 1995, 286.-294
(287 und 289).·

UM Diese ADftage an Greshake und die Intetpret.ation des Responsum gingen davon aus,
dottsei der Ausdruck "depositum fideiwim Sinne der theologischen Fachterminologie
verwendet worden.. Aus neueren 1eJu:mntJü:hen Äußerungen geht jedoch hervor, daß
diese Voraussetmng nicl1tZUtraf.

'05 Vgl. S11lJaRisposta,a.a.Q. (Anm. 84), 2.



gern daraus, sie könne keine unfehlbare Äußerung deli Lehramts des Bi-
schof'sk9llegiuIllSsein.

Pottmeyer nettnt die gleichzeitige Erfüllung dreier Kriterien als Bedin-
gung tUr die Unfehlbarkeit einer Lehre des ordentlichen universalen
Lehramts:

"Hinter ihr muß einlangandauerndet beständiger Konsens (diachroner
Konsens) stehen, der jeweils zudem universal sein muß und nicht nur
einzelne Teilkirthen umfassen darf' (synchroner Konsens). Für diese
beiden Kriterien zitiert die Glaubenskongregation die Formel des Vin-
zenz Von Lerin aus dem 5. Jahrhundert: 'was immer, überall und von
allen Gläubigen' festgehalten wurde. Das Zweite Vatikanum (Lumen
gentium, 25,2) nennt ein drittes Kriterium - ein Zusatz, der im ur-
sprlinglichen Konzilsentwurf nicht enthalten war: Eine solche Lehre
muß 'als endgültig zu halten' ('tatnquam defInitive tenenda') vorgetra-
gen werden (Kriterium der Formalität)"\Q~.

Auf der Grundlage dieser Kriteriologie ist Pottm~y~r der Auffassung, das
Gewicht der theologischen Überlieferung dörfe weiterhin erforscht wer-
den. NäherhiI1 dUrfe untersucht werden, ob die Lehre tatsächlich immer
aucb ausdrUcktieh und fonnell "als endgü.ltig zu halten" vorgetragen wur-
de.

"... daß Jesus frei, unabhängig und wohlüberlegt nur Männer zu Re-
präsentanten des Zwölfstämmevolkes Israel erwählte, weil dieses
Symbol sonst nicht verstanden worden wäre, und daß die Kirche glei-
cherweise und aus demselben Grund nur Männer mit der Repräsenta-
tion Christi im Priestetamt beaufttagte" I

sei durchaus denkbar.Jesus könne hier gerade frei und wohlbedacht auf
die Kommunikatiom;bediI1gungen eines Symbols eingegangen sein, so daß
die Frll-ge,

IQ~ Vgl. H.J. Pottmeyl!r, Rede· und Denkverbote WIll'den nicht erlassen, in: Rheinischer
Merkur vom 8. Dezember 1995, 25.



"ob eine Vetändemng der sozialen Rolle der Frau, die ihrer gottgege-
benen Würde entspricht. naCh dem Willen Gottes auch ein neUes Licht
auf ihre Berufung zu kirchlichen AUfgaben wirft",

keine Untreue Jesus Christus gegenüber bedeuteIO? Der Papst habe bewußt
(nur) sein ordentliches Lehramt und nicht seine Unfehlbarkeit im Amt
eingebracht.

Sullivan meint ebenfalls, es müsse für die Unfehlbarkeit klar feststehen,
daß eine Lehre kOnstant als defmitiv zu balten gelehrt wurde und auch
heute so vom gesamten Bischofskollegium gelehrt wirdlo'. Greshake un-
terstreicht, daß eine Lehre, um Unfehlbarkeit beansprochenzu kÖnnen, in
konstanter Tradition "als" endgültig verpflichtend vOtgetragen worden
sein muß109•

Auf die Frage, wie denn feststehen könne, daß diese Bedingungen erfüllt
sind, werden weitere Erfordernisse genannt:

Sullivan meint, dieser Nachweis könne geschehen a) durch vorgängige
Konsultation der Bischöfe, b) durch Rekuts auf den universalen Konsens
der 'Theologen und c) durch das gemeinsame Festhaltenaller Gläubigen an
der Lehre nach c. 750 eICHo.

Lash fordert für den Nachweis, daß eine Lehre in der HI. Schrift gründet,
die Konsultation von Exegeten, für die Frage nach der Beschaffenheit der
Tradition die Konsultation von Historikern und Theologen)!1 .

"Daß nun die UnmÖglichkeit der Franenordination in einer Olauben-
stradition steht, die als endgiiltig verpflichtend vorgelegt wurde und

10? Ebd.
lila vgl. F. A. Sullivan, Guideposts, a.a.O.(Anm. 103), 6.
109 Vgl. G. GreshaJce, 11.11.0. (Amn. 102), 56.
HO Vgl. F. A. Sullivan, Guideposts, a.a.O: (Anm. 103), 6.
BI Vgl. N. Lash, a.a.O. (Anm. 56), 1544.



wird. kann nicht beteuert, sondern das muß auf Grund von Can. 749 §
3 ~wiesen werden, auf daß es 'offensichtlich feststeht'. Das aber ist
schließlich und endlich auch eine historische Frage. Ich kenne nun
keine diesbezüglichen lehramtlichen Dokumente, woraus hervorgeht,
daß die Möglichkeit einer Frauenordination als endgültig verpflich-
tend abgelehnt wurde und das noch durch die Kontinuität der Ge-
schichte hindurch. Genauauf dieses 'als' kommt es an"lIz.

"Wenn ... 'Lumen gentium' 25,2 zur Anwendung kommt, '" muß es
erlaubt sein, hinsichtlich dieser 'endgültig verbindlichen Übe~inkunft'
sowohl die Quaestio facti zu stellen, also die Frage, ob die Bischöfe
wirklich in einer bestimmtenLebre übe~jnstimmen, als auch die
Quaestio iuris, also die Frage, ob sie eine bestimmte Lehre wirklich
als unwiderrufliche und somit definitive Lehtaussage verkünden"11>.

"Insofern auch 'diese endgültig verbindliche Übereinkunft' der Bi-
schöfe - über die Sachfrage hinaus • eine historisch aufzuweisende
Tatsache sein mue, müßte sie sich als solche nachweisen lassen und
nachgewiesen werden"u•.

Und Hünermann gelangt - nachdem er gleichfalls das Erforeiemis forma-
len Lehrens "als Glau~tlSgut" betont hatIU - durch den Blick auf die
Überlieferung zu dem Fazit,

"daß der Grund für den Ausschluß der Frauen von der Ordination we-
sentlich im leibhaftig-gesellscb1\ft1ichenBereich, in der conditio der
Frau gesehen wurde, eine Ordnung, in der man Spuren und Verweise
auf Gott sah. Ein solcher Sachverhalt stellt in sich keine Glaubenslehre
dar. Er ist - eiies belegen die sehr unterschie<ilichenQualifikationen

ll2 G. GreshaJce, a.aO. (Anm., 1(2), 56.
lU H. WaJdenfels, "Unfehlbar", aa.O. (Anm. 34), ISO.
11. AaO., 152.
tU Vgl. P. HiJnermann, Dogmatische Ref1eltion~, &.&.0. (Amn.53), 133.



dieser Sentenz [durch Theologen; N. L.] - nicht als geoffenbarte Glau-
benslehre einmütig von der Tradition bezeugt worden"U6.

Für Oreshake fehlt der Unfehlbarkeitsbehauptung des Responsum die
"entscheidende argumentative Kraft": so wie in diesem Dokument, "kann
man das gestellte Problem nicht beantworten und abtun"lI7. Ist dies so zu
verstehen, daß die Lehre ,,(ln OS nicht als qnfehlbar intendiert sein kann?

Hünermann hat in seiner Stellungnalune zum Responsum auf dessen nicht-
unfehlbaren formalen Charakter und auf die Argumente aus Schrift und
Tradition hingewiesen, die gegen den Ausschluß der Frauen von der Prie-
sterweihesprechenlll. Nach Ausfiihrungen zu seinem Verstähdnis amtli-
cher Verkündigung in der KJrche drängen sich ihm schließlich weiterfüh-
rende Fragen auf. Sie betreffen das Problem, ob die unfehlbare Ausübung
des Lehramts nicht einer differenzierteren Charakterisierung bedarf. Er
weist auf geschichtliche Erfahrungen hin, daß es im :Rahmen der Treue
der KJrche zum :Evangelium auch zahlreiche BiüChe und Verstellungen,
Irrungen und Wirrungen gegeben habe. Der der Gesamtkirche verheißene
Beistand des Geistes habe solches nicht ausgeschlossen. Er beziehe sich
"offensichtlich" (nur) "auf die zentralen undfundarnentalen Glaubens-
wahrheiten" . Hünermann fragt, ob dies nicht in bezug auf unfehlbare
Lehrentseheidungen gelten sollte, d.h. ob der Beistand des Geistes auch
bei solchen Lehrentseheidungen ·sich dann auf die zentralsten Fragen des
Glaubens und der sittlichen Lebenspraxis und nicht auf alle möglichen pe-
ripherenodet abgeleiteten Sachverhalte des Glaubens und der Sitte"119be-
zöge.

Fragen: Wer bätte in diesem Fall zu Qestinunen, wie weit der Kernbereich
des Glaubens reicht? Ist gemeint, die Lehre über das Verbot der Priester-
weihe von Frauen sei außethalb dieses Zentrwns angesiedelt, gehöre da-
her gar nicht zum Bereich dessen, was möglicher Gegenstand unfehlbaren
Entscheidens sein kann, und sei mithin aucb nicht als unfehlbar zu be-

116 A.a.O., 140.
m Vgl. G. GreshaM, a.a.O. (Anm. 102), 56.
UI Vgl. P. HUnermann, DogrnllU~he Reflexionen, a.a.O. (Anm. 53), 131-140.
119 P. HtlTt#rmann, a.a.O., 146.



· trachten? Der Kanonist hat nicht geringe Schwierigkeiten, das unfehlbare
Lehramt nicht nur auf die Bestimmung und die Definition von Lehren aus
dem Bereich des primären Gegenstands des Lehramts, sondern innerhalb
dieses Primärbereichs (bloß) auf "fundamentale" Glaubenswahrheiten zu
beschränken, ganz abgesehen VOnder Frage, ob die Lehre von OS zu ih~
nen gehört oder nicht: abgesehen auch von der Frage, ob die "abgeleiteten
Sachverhalte des Glaubens" nlit den "Dogmatischen Tatsachen" ("facta
dogmatica~) verwandt oder gar identisch sind. Der an eine geschichts-
theologische Betrachtung erinnernde Hinweis auf die differenzierenden
"FOrtschreibungen ". die "es in .der Geschichte immer wieder (gibt) nl2o.

hilft dem Kanonisten nicht unmittelbar. Sie können ihn jedoch bestärken,
seine Überlegungen und Fragen an die für Probleme sensiblen Theologen
noch dringender zu steIten und ggf.zu präzisieren.

Für Sullivan ist nicht offensiChtlich. daß die Bischöfe gegenwärtig von der
Stichhaltigkeit der Gründe für den Ausschluß der Frauen von der Prie-
sterweihe ebenso überzeugt sind wie der Papst, und daß sie für diese Leh-
re eine endgültige Glaubenszustimmung fordeml21•

Wenn ich recht sehe. stellen die Äußerungen. welche die Unfehlbarkeit
der Lehre von OS bezweifeln, die folgenden Erfotdernisse an die/den Un-
fehlbarkeitlsanspruch der Lehre von OS:
(1) zu den KriterienJBedingungen der Unfehlbarkeit des ot'dentlichen und
universalen Lehramts desBischofskollegiums gehöre sowohl der synchro-
ne als auch der diachrone Konsens; für letzteres sieht Inan im ~ponsum
die Glaubensregel des Vinzenz van Lerin herangezogen;
(2) dieser Konsens müsse nicht Dur inhaltlich, sondern auch formal. d.h.
in Bezug auf die Verbindlichkeit, mit der gelehrt wurde bzw. wird, gege-
ben sein;
(3) c. 749 § 3 CIC fordere einen Beweis dafür. daß be$~gter Konsens ~
steht;
(4) dieser Nachweis sei zu erbringen durch die Befragung der Bischöfe
sow~e den Rekurs auf den Konsens der Theologen, insbesondere der Hi~

120 A.a.O. mit 146 FN 34.
121 Vgl. F. A. Sullivan. Guideposts. a.a.0. (.Anm. 103). 6.



storikerund Exegeten. und schließlich auf den Glaubenssinn (sensus fidei)
der Gläubigen.

Im. folgenden sollen weiterführende Fragen dazu gestellt werden, ob diese
ÄlJßerungen einen Zweifel im Sinne des c. 749 § 3 eIe begPinden, so daß
die Lehre von OS als nicht-<iefmitiv, nicht-unfehlbar gelehrt betrachtet
werden kann.

IV. WElTERf1.)HRENDE FRAGEN UND THESE AUS

KANONISTISCHER SICHT

Die Probleme. die in den referierten Äußerungen. welche die Unfehlbar-
keit der Lehre von OS bezweifeln, ZUm Aus~*kommen, sind nicht
neu. Sie sind so alt wie die Lehre über die Unfehlbarkeit des ordentlichen
und univet'lialen Lehnunts des Bischofskollegiums, also des nicht auf ei-
nem Konzil versammelten Gesamtepiskopats. Diese Lehre wurde im I.
Vatikanum im Zusammenhang mit der Frage, was in der Kirche geglaubt
werden mUß, vorausgesetzt. Sie fmdet sich dementsprechend in der Kon-
stitution über die göttliche. Offenbarungl22. Während der Stellung des Pap-
stes eine eigene Konstitution gewidmet wurde, WIiU" die nähere Befassung
mit der Eigenart des Subjekts ~BischofskoUegium" und seiner Ausübung
der Unfehlbarkeit als weiteres ekklesiologisches Thetna im geplanten
Schema einer KonstitUtion über die Kirche vorgesehen; zu deren Verab-
schiedung kam es nicht mehrlU.

Wann abei". unte1"welchen Bedingungen genau dem Gesamtepiskopat au-
ßel"halb des Konzils Unfehlbarkeit im Lehramt zukommt und. wie für
Gläubige zweifelsfrei erkennbar ist, daß eine unfehlbare Lehre des or-

122 Vgl. p. H~rmann, (Hg.),". Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse
UIld kirchlichen Lebtentsehllidungen, 37. Aufl. FreiburgIBasellWicn 1991. 3011.

m Vgl. U.B~ Ladourin!l sull' episcopatQ, a.a.O. (Anm. 42), 416 und A. Riedl, Die
ldrcblicheLehrautOJifät in Fragen der Moral nach den Aussagen des Ersten Vatikani-
schen KOttziIs (Fteiburger Theologische Studien, Bd. I 11), Freiburg/BasellWien
1979, 164 und 191-193.



dentlichen und universalen Lehrantts vorliegt • diesen Kernfragen ging
man weder im Ersten Vatikanischen Konzil noch in den theologischen
Handbüchern eigens nach. Das Hallptlnt:eresse galt dem päpstlichen Lehr-
amt124• Virulent wurden diese Fragen erst wieder im n. Vatikanum, als
man auf die Kjrchenschemata des I. Vatikanums zurückgriff .. Das ZWeite
Vatikanum hat die Unfehlbarkeit des ordentlichen und universalen Lehr-
amts des gischofskollegiums ausdrücklich gelehrt'2$. Diese Lehre wurde
vom Gesetzgeber zu c. 749§ 2 Zweiter Halbsat2 CIC transformiert. Er
lautet:

"Unfehlbarkeit im Lehramt besitzt ... dasBischofskollegium, wenn die
Bischöfe ." über die Welt vet'Streut. die Gemeinschaft untereinander
und mit dem Nachfolger Petri wahrend, zusammen mit eben dem
Papst authentisch Sachen des Glaubens oder der Sitte lehrend zu ein
und demselben, als definitiv verpflichtenden Urteil ge1angenU126•

Hier nun die aus kanonistischer Sicht weiterführenden Fragen zu den Er·
forderrtissen an die/den Unfehlbarkeitlsanspruch der Lehre von OS und
eine These:

Der erwähnte Canon nennt - wie LG 25 - als Bedingungen der Unfehlbar-
keit. die sämtlich erfüllt sein müssen. daß die Bischöfe in gemeinschaftli·
eher Verbundenheit untereinander und mit dem Papst &tehen; daß sie ihre
Lehrautorität in Anspruch nehmen, verbindlich-autoritativ (authentisch)
lehren wollen, sich also nicht (nur) privat li.Ußern; dqß es sich um eine

114 Vgl. A. AntOIJ, Epis<:opiper otbem dispcrsi: Estnc coD~gia1eeQ1'UJD~terium orefi-
DlIriumet infallibile.? in: Periodica.de re ..morali canonica Iiturgica 56, 1967, 212·246
(212-22Q).

11$ VgL n. Vatika.nisches Konzil, "Lumen Gelltium", 31, n. 2Sb; vgl. aueb a.a.O., j()
FN76.

126 Es Wirdder Übersetzung von H. Mussinghofta.a.O. (A,nm.39), 749 gefolßl, da sie
näher am Teltt bleibt als ~iIn A~ der DeutsebenBischofskonferenz besorgte
Obemtzung in: Codelt Iuns CänOnici - Kodex des kanonischen Rechts. Lateinisch-
deutsche Ausgabe, 4. Auf!. Kevel.aer 1994.



Lehre handelt, die nach Inhalt und Umfang .zum Unfehlbarkeitsobjekt
zählt; daß die Bischöfe mit dem PapSt ZU einem als endgültig verpflichten-
den Urteil gelangen, zwischen ihnen also ein gegenwärtiger Konsens ge-
geben ist.

In der Diskussion um die Verbindlichkeit der Lehre von OS wird nun
darüber hinaus auch ein diachroner Konsens verlangt. In der Formulie-
rung des Responsum, der Papst habeetwa,s erklärt, was immer, überall
und von allen festzuhalten ist. wird ein stützender Hinweis auf ein solches
Erfordernis gesehen.

So meint Pottmeyer, die Kongregation zitiere die Formel des Vinzenz von
Urin, um die von ihr behauptete Unfehlbarkeit auf die beiden Kriterien
des diachronen und (zugleich) synchronen Konsenses zu stützen127•

Ähnlich spricht WaIden/eis von einem "Verweis" auf dIe Formel und ver-
steht sie als dritten Bestandteil der "immanenten Argumentationsfigur"
des Dokumentes neben deIll geschriebenen Wort Gottes und der stiUtdigen
Wahrung und Anwendung der Lehre in der Überlieferung der Kirchel~l.

Fragen: Versteht das Responsum den diachronen Konsens mit Berufung
auf Vinzenz von Lerin als notwendiges Kriterium der Unfehlbarkeit des
.ordentlichen und universalen Lehramts? Und: Wird dies dem Wortlaut
und dem Aujbau des Textes sowie der Bedeutung und Argumentations-
kraft der Lerlnschen Formel gerecht?

Der Wortla14t des Responsum enthält kein wörtliChes Zitat der Formel.
Auch wird - anders als bei der Berufung auf das Konzil - keine Gewährs-
stelle angegeben; es gibt mithin keine ausdrückliche Verweisung. Schließ-
lich entspricht die Reihenfolge, in der die Elemente der Formel wieder-
gegeben werden, nicht dem Original. Im Commonitorium des Vinzenz
von Lerin heißt es nicht "was immer, überall und von allen Gläubigen
festzuhalten ist", sondern: "quod ubique, quod semper, quod ab omnibus

117 Siehe oben.
111 Vgl. H. Waiden/eis, 'Unfehlbar", 11.11.0. (Anm. 34), 15Of.



<::reditum est"IZ9. Außerdem heißt es nicht (wie in der Wiedergabe der
Wendung des Responsums durch Pottmeyer) "festgehalten wurde"13., son-
dern: "festzuhalten ist" (tenendum est). Es geht mithin weder um ein Zitat
noch um eine VerWeisung, sondern allenfalls um einen rhetorischen An-
klang.

Im Aufbau des Responsum ist die Formel nicht Bestandteil jenes Satzes,
der die geforderte endgültige Zustimmung begründet. Sie bescheibt viel-
mehr erst anschließend das, was der Papst mit OS wegen der zuvor kon-
statierten Unfehlbarkeit dieser Lehre getan hat. Die in dem Dreiklang
zum Ausdruck kommende Umfassendheit charakterisiert im Responsum
nicht die tatsächliche Zustimrnungin der Tradition, sondern die (in Zu-
kunft geltende) Zustimmungspflicht der Gläubigen. Sie paraphrasiert nur
die Konsequenz der in OS konstatierten DefinitivitiitJIrreformabilität,
n3mlich eine weder örtlich noch zeitlich noch personell eingescbriinkte
Verpflichtung, die für alle, allerorts und endgültig besteht. Nach dem
Wortlaut der Wiedergabe der Formel und deren Plazierung im Text kann
dem Responsum nicht die Absicht entnommen werden, ein Argument oder
Kriterium für die in ihr behauptete Unfehlbarkeit einzuführen.

Für jede unaufgebbare Lehre mit der Glaubensregel des Vinzenz einen
diachronen Lehckonsens zu fordern, setzt eine Intel:'ptttation voraus, wel-
che die drei Elemente "quöd ubique, quod setnper. quod ab 9JßDibus"
durch ein logisches "und" miteinander verknüpft sieht, so als müßten sie
immer gleichzeitig gegeben seinI3}.. Demgegenüber wurde und wird gel-

129 Vgl. G. R(UiSc1um (Hg.), VjncenlÜ ~ C<»nmollitoria (F1oriI"gbun Patrisli-
cwn, Fasciculus V), Bon11 1906, Uf., U (3).I'. Vgl. H. J. P()trmeyer, Rede- und Denkverbote, a.a.0. (Anm. 106).25.

131 Vermutlich gClhtdavon aJJch H. J. PQttmeyer,lIl'QJm.en, Kriterien und S1J'Uk1:umnder
Überlieferung, in: dersJW. Kern/M. Seckler <H$.), Handbuch der Fundamentalthe0-
logi", Bd. 4, FI'eibutglB;iSellWieJl 1988. 124-152 (131) aus. wenn elf ~t:
"Allgemeinheit, ~ und übereinstimmung sind '" seine [des "depositum fidei"; N.
L.] 1WlWetulig'!n Eigenschaften, und WeDl1das ~segClben ist, ist eil notWendig mit
den beiden anderen verbunde11" (He:rvorhebung von mir). In sci11er Darlegung der
Regel stützt er sich a.a.0 •• 130 FN 14 auf H. J. Sieben, Die Konzilsidee der Allen
Kirche, PaderbornJMlinchenlWien u. a. 1979. Sieben hat a.•...O., 148-.170ein eigClnes
Kapitel dem "Konzilsbegriff des Vinzenz von Letin" - seinem vomehmlicben Unter-
suchungsgegensamd - gewidmet und bietet in diesem Zusammenhang auch eine
"ÜberIClgUDg"zur "Interpretation des Communitoriums". Bis heute sei keine Überein-
stimmung zum Verständnis der Forrne1 erreicht, "weder darübel". ob es sich beim Ka-



tend gemacht, die Regel sei nicht absolut und kumulativ zu verstehen, so
als gebe sie die notwendigen Eigenschaften jeder Glaubenswahrheit an, Sie
sei vielmehr distributiv und relativ zu verstehen - geprägt von antinesto-
rianischer und antiaugnstinischer Haltung und auf konkrete geschichtliche
Konstellationen geriChtet -, und sie gebe praktische Hilfen an zur Fest-
stellung der kirchlichen Lehre, wenn diese nicht mehr selbstverständlich
sei. Die drei Kriterien seien nach dem Verständnis ihres Urhebers nicht
kumulatiV anzuwenden, sondern das nächSte nur, wenn das vorherige
nicht zum Erfolg. fiihrte1n. Tauche eine Sondenneinung auf, dann sei zu-
nächst der allgemeine Glaube der gegenwärtigen Lehrer, der aktuelle
Konsens oder die ~universi~" (Allverbreitung) entscheidend. Gelinge
dies, sei der BeweiSgaItg abgeschlossen. Was aber wenn der allgemeine
gegenwärtige Glaube gar nicht feststellbar ist, weil weite Teile der Kirche
einer Sondermeinung a.nI1iingen?Dann müsse man auf die Lehre der Vor-
gänger, der Alten und der Tradition zurückgreifen, auf die "antiquitas"
(Alter). Ergäben sich selbst hier Unklarheiten,.dann sei die allgemeine
alte Lehre, die "consensio" der Vergangenheit anzugeben, und zwar durch
die Dekrete der allgemeinen alten Konzilien und nötigenfalls durch die
überwiegende Auffassung der Alten133• Die absolute Forderung nach ei-

non um zwei oderdtei Kriterien handelt, noch dariiber, ob die besagten Kriterien uni·
versitas, antiquitas. c01l$e1l$w distr:ibutiv oder1l:0njunktiv anzuwenden sind", a.a.O.,
150. Sein eigenes additives Verständnis des Kanons ist Bestlln~1 seiner "Hypo·
these", dieser Kanon zur UnterSCheidung zwischen wahrer und falscher Lehre sei
nicht das eigenliiche Anliegen der Schrift. Dieses bestehe vielmehr in der "Erfassung
des katholischen Ttaditionsprinzips", des "fonnalen Grundprinzips der christlichen
Wahrheit". Der Kanon werde nicbt V01"lU1sgesetztund dann an Beispielen erläutert. Er
mUssegegen den Wortlaut als Induktion aus der Beobachtung verstanden werden, wie
die Orthodoxie sicb in verschiedenen Fällen von Heterodoxie praktisCh verbielt, vgl.
a,.a.O., IS1f, Sieben vermerkt eigens, daß er im Rahmen seiner Untersucbung
"keinen ausfDhrlicben Gegenbeweis" gegen andeJ:y:~tationen ti.Ihren könne, Er
begnüge sicb "~einigen Hinweisen, die unsere]ntetpmation plausibel machen kön-
nen", a.a,Q" 151.

m Vgl, G. Rausc/un, Prolegomena, in: tkr$, (}Ig.), a,a.Q. (ARm. 129), 1·7 (3) und
Einleitung, in: O. Bartk1lhewerlT. Schel11'lll1U'llK.W~mann (}Ig.), BibiliOlhek der
Kirchenväter 20, KemptenlMüncben 1914, 151·161 (157(mitFN 1).

133 Vgl. H. H. Schlvedt, Scbriftgebraqcbin der Mariologie gallischer und italischer VliIi:r
des 5. JahrhundertS, in: DeutSCheArbeitsgemeinschaft für Mlttiologi.e(Hg.), Heilige
Schrift und Maria ~logiscbe Studien 2), Essen 1963, 27·52 (34-38) mit Bet0-
nung des antir1estorialliscbenHintergrundes und}, Speigl, DllSTraditionsprinzip des
Vinzenz von Lerinum: id tenCaDlUSquod ubique, qUod semper, quod ab omnibus cre-
ditum est (Comm, 2). Ein urtglllckliCbesArgument gegen die Definition der Unfeh1-
barkeitdes Papstes, in: G. Schwaiger (}Ig.). :Hundert Jahre nach dem I. Vatilcanum,
Regensburg 1970, 131-150 (be$, 136-139) mit Akzent auf dem antiaugustiniscben



nem diachronen Konsens könne mit dem Kanon jedenfalls nicht begründet
werden. Tradition und Geschichte seien bei Vinzenz von Letin nicht in-
einsgesetzt, der präsentische .Konsens der Kirche stelle in seiner Theorie
nämlich die Norm der Tradition dari,..

Frage: Was bringt es. sich für die Bezweiflung der Unwiderrufbarkeit der
Lehre Von OS auf die Glaubensregel des Vinzenz von Lerin als Kriterium
der Unfehlbarkeit zu berufen, wenn mit ihr auch begründet werden kann.
daß schon der gegenwärtige Konsens allein, ohne zusätzlichen Rekurs auf
den diachronen Konsens zur Etablierung einer Lehre als katholisch auS-
reichte?

Schließlich zur Argumenta#()nskraft. Hier ist zu fragen: Hat das Argu-
ment des kumulativen Verständnisses der Glaubensregel sich nicht bereits
iI:q1 Vatikanum als nicht tragflibig erwiesen? Wurde es nicht mit Beru-
fung auf den Kontext des Kanons bei Vinzenz von der Majorität zurück-
gewiesen13S? Müssen diejenigen, die für die Definitivität der Lehre von OS
den historischen Nachweis des diachronen Lehrkonsenses fordern. dies
nicht gleichermaßen für aDe Lehren mit solchem Anspruch tun, ein-
schließlich des Dogmas über die piipstliche Unfehlbarkeit? Auch damals
lautete die Frage, wie sich das neue Dogma theologisch-wissenschaftlich
rechtfertigen lasse, wie also der TraditionsbeweiS geführt werden könne.
Mit Berufung auf ein kumulatives Verständnis des Kanons wurde von
Gegnern der päpstlichen Unfehlbarkeit die geschichtliche Klärung gefor-
dert.

"ob die Unfehlbarkeit des Papstes [Inhalt] auch überall. inuner und
von allen geglaubt [Form, Verbindlichkeit] wurde. Das Ergebnis die-
ser Befragung der Geschichte ist natürlich eindeutig negativ. '" Es
gibt keinen Übereinstinunungsbeweis der GeSchichte zur strikten Fra-

Hintergrond; sowie K. Schatz, Plipstliche Unfehlbarkeit und Geschichte in den Dis-
kussionen desErste~ Vatikanums, in: W. User/K. L8JunwmfM.. Lutz-Bachmann
(Hg.), Oogmengescbichte und katholische Theologie, Wll1'zburg1985, 187-250 (220-
m, bes. 2~): "Eine exklusive Anwendung des VinzentiJiiscben AJtioms im Sinne
des gleiChzeitigen Vothandenseins aller drei Kriterien wird ... einde'lltig durch den
Text ausgeschlossen" .

134 Vgl. J. Speigi, a.a.O. (Anm. 133), 144.
m VgI. K. Schatz, a.aO. (Anrn. 133), 221.



ge des unfehlbaren päpstlichen Lehramtes. Es gibt freilich auch keinen
positiven Gegenbeweis, keine Übereinstimmung der alten Kirche in
einem entgegengesetzten Sinn. Eine Übereinstimmung im bejahenden
Sinn kann es nicht gegeben haben, weil es diese ausdrückliche Frage
nicht gab. '" Diese Frage war einfach zu neu, als daß historisch eine
Übereinstimmung der Vergangenheit hätte festgestellt werden kQnnen.
Bei solchen nenen Fragestellungen muß die Übereinstimmung der
Kirche der Gegenwart selbst Norm werden und letztlich entscheiden.
Es kann nicht allein eine Übereinstimmung der VergllIlgenheit ent-
scheiden. Das heißt aber: Nicht jede Entscheidung über die Glaubens-
lehre kann von den Ergebnissen der historischen Untersuchung der
Tradition allein herkommen. Zu dem Zweck, eine Übereinstimmung
der gegenwärtigen Kirche zu finden, gibt es die allgemeinen Konzili-
en, und dazu war das Erste Vatikanische Konzil aufgefordert, da die
neue Frage der Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes eine Antwort
finden mUßte"13J.

Damals war zur Feststellung des gegenwärtigen K()nsenses nur ein Konzil
im Blick. Wenn also der diachrone Kousens im Sinne einer durchgängigen
inhaltlichen und fonnalen Lebrkontinuität kein Kriterium für die Unfehl-
barkeit des BischofskollegiuJl1$ im Lehramt in ihrer außerordentlichen,
konziliaren Form ist, wie kann er es dann für die ordentliche und univer-
sale Ausübung dieses unfehlbaren Lehramts sein?

Dem Lehramt wird bei der Frage der Frauenordination von Theologen
entgegengehalten, es rufe zu Unrecht die Auwrität der Tradition an, weil
die Antworten etwa scholastischer The<>logen auf eine ganz andere als die
heutige Frage gegeben worden seien. Es sei nicht - wie heute - gefragt
worden: Ist eine Priesterweihe für Frauen mQglich? Sondern: Wegen der
Überzeugung von der Minderwertigkeit der Frau habe man nach theologi-
schen Belegen für die Unmöglichkeit der Frauenordination gesuchtl]7. Ist
es nicht iillnUch unl}istorlsch, für den diachronen Konsens zu fordern, die
Lehre miisse "als" definitiv verpflichtend verkündet worden sein, wenn

I3J J. Speigi, a.a.O. (Anm. 133), 142f.
U7 Vgl. z.B. fUr die BewertUng der Argumenta.tionscholastischer Theologen P. L.

Reynolds, a.a.0. (Anm. 16), 251-219.



erst Jahrhunderte später d;t$ t. VatibnUJn die Unfehlbarkeit in besti:rnn1ter
Weise lehrte und erst das n. Vatikanum den Ausdruck "definitiv" in die-
sem Zusammenhang gezielt einsetzte'? Diese Frage darf nicht dahingebend
mißverstanden werden, eine Lehre werde allein auf Grund langer ver-
pflichtender Vortragsweise infallibel.

2. Diachroner Konsens als ~ widerlegbares - Argument für die Unfehl-
barkeit der Lehre von OS?

Hier ist der Einwand denkbar: Der diacllrone Konsens sei zwar kein gene-
relles Kriterium zur Legitimieru.ng unfehlbaren Lebrens. Im speziellen
Falle der Lehre VQnOS werde er aber als Argument verwendet. Denn OS
selbst spreche davon, daß seine Lehre

"sowohl von der beständigen und umfassenden Überlieferung der Kir-
che bewahrt als auch vom Lehramt in den Dokumenten der jiingeren
Vergangenheit mit Beständigkeit gelehrt worden ist"m.

Und im Responsum laute die Begründung für die Forderung nach unbe-
dingterZustimmung:

"... weil sie [die Lehre von OS}, auf dem geschriebenen Wort Gottes
gegründet und in der Überlieferung der Kirche von Anfang an be-
ständig bewahrt und angewandt. vom ordentlichen und universalen
Lehramt unfehlbar vorgetragen worden ist ... ".'U

Frage: Wird bier - aus der Sicht des Lehramts - tatsächlich argumentiert.
d.h. eine Begründung für die Definitivität der Lehre von OS zur diskursi-
ven Überprjifurtg ihrer Tragfähigkeit angeboten? Versteht das Lehramt
sich bier als Diskussionsteilnebmer'? Ist damit das Selbstverständnis des
Lehramts überllaupt getroffen, wie es sich nachdrücklich in neue ren Do-
kumenten zur Geltung bringt'40? Hat nicht bereits "Inter Insigniores" 1976

131 OS. 548. 11. 4a.
," Congregatio pro Doctritta Fidej, a.a.0. (Anm. 2), 1114.
140 Vgl. CongregauP de Doctrina Fidei. Instruetio "Danum Veritatis", a.a.0. (Anm. 93);



in der Frage des theologiscllen Gewichts ·det in sich nicht strittigen mate-
rialen Grundlagen der Lehre von OSI.1 - das Verhalten Christi und die
Praxis der Kirche - die entscheidende BeurteUungskompetenz bean-
sprucht? Mit der Stimme des Lehramtes - so heißt es dort - geWährleiste
die Kirclle "die richtige Unterscheidung zwischen den wandelbaren und
den unwandelbaren Elementen"I'2. Die nonnative Lehre und ihre Grund-
lage sollte bereits damals nicht "bewiesen", sondern als gegeben in Erin-
nerung gerufen werdenI". Theologische Reflexionen wurden zur erläu-
ternden Ulustriet\lng angetUbrtl".

Fragen: Hat OS diese Differenzierung nicht erneut bekräftigt, wenn zwi-
schen den fundamentalen Gründen und Angemessenheitsgtünden unter-
schieden wirdlU? Ist damit nicht die entscheidende Frage: "Quis iudi-
eabit?" beantwortet? Man mag eine bejahende Antwort bedauern, man
kann nachAlternativen zu solch grundsätzlich asymmetrischer Kommuni-
kation suchen, l\ber wird man bestreiten können, daß damit die kirchliche
Realität zutreffend beSchriebenist?

Führt die Forderung von Greshake nach einem Beweis der Offenkundig-
keit (auch) aus der Historie nicht dazu, daß das Lehramt prinzipiell nur
noch "vorbehaltlich besserer Einsicht" lehren kann? Was heißt, dies sei
"auch" eine historische Frage? Welche andere Instanz ist hier noch ge-

dies., Instructio "n Concilio" vom 30. MliJz 1992. in: Communicationes 24. 1992,
18-27 [det1tSCb:sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kongregation für die
Glaubenskbre. Instruktion über einige Aspekte des Gebrauchs der sozialen Kommu-
niklltionsmittel bei der Förderung der Glaubenslehre. 30. März 1992 (Verlautbarungen
des Apostoli$c:henStuhls 106). Bonn 1992] sowie die bei H. MoU, Das Selbst-
verständnis des ldn:bli9hen Lehramtes seit dem n. Vatikanischen Konzil. in: W.
Baier/s' O. HornlV. Pfnür U.L (Hg.), Wei~it Got1e$ - Weisheit der Welt. PS 1.
KlU"d,Ratzinger 2, St Ottilien 1987. 1145-1170 zusammengestellten Äußerungen des
l..ehramts zu seinem Selbstverständnis.

I" Vgl. H. Walden/eis, "Unfehlbar", La.O. (Anm. 34). IS1. . /
142 SacrI1.CoDgregatjopro Doctrina Fjdei, Deelaratio "Inter insigniores" , a.a.O. (Anm. 4),

108.
'" Vgl. L"O., 108f. .
1" GfeichwClhlhlUtJ. WohJmuth. a,a.O. (Anm. 50). 17 das. DokUlnent für "ein MUStet-

beispiel eines Lebratntes ..•• das sieh dem. DiskUrs stellt" bzw. 6f. für einen "im be-
stell Sinne des Wortes dUlr.u.rsive" Text, der einerseits widerspiegelt; welche Gesprä-
ehe im HintcrgruDdder GlltubenslcongNglttion selbst stattgefimden hilben mögen, und
der andererseits nacb dem u.U. besseren theologischen Argument rUft."

145 Vgl. OS. 548, n. 4a sowie P. L. Reynolds. a.•.0. (Anm. 76). 250 und 278.



meint.. und welche Bedeutung kommt ihr zu? Wenn das Lehramt gemeint
ist: Sieht es sich eindeutig an die Ergebnisse der historischen und ex;egeti-
sChen Wissenschaften gebundenl~?

Gehören nicht die Bestreitung des faktischen diachronen Konsenses und
die Auffassung, Jesu Verhalten verbiete nicht zwingend die Priesterweihe
von .Frauen, zum Bestand der theologischen Diskussion der letzten Jahr-
zehnte und damit zu jener Diskussion, die OS erklärteIlIlllßen beenden
will? Kardinal Ratzinger hat in seiner Kommentierungzu OS festgehalten,
der "wesentliche Grund" der Lehre von OS sei. "der von der Schrift be-
zeugte, von der ÜberlieferUng gelebte und v(}m Lehramt ausgelegte Wille
Christi"l", das Lehramt sei die Instanz, welche die Schrift im Licht der
Tradition mit der entscheidenden Gewißheit auslegeI4$. Man mag hier aus
theologischer Sicht anders optieren. Aber kann man bezweifeln, daß hier
das Selbstverständnis des Lehramts richtig wiedergegeben wird?

Hier ist die entscheidende Frage: Wie kann - dem Rechtssicherheitserfor-
dernisdes c. 749 § 3 CIC entsprechend - für die Gläubigen offenkundig
sein, daß die über die Welt verteilten Bischöfe in ihrem alltäglichenLeh-
ren untereinander und mit dem Papst darin übereinStimmen, einer Lehre
müsse endg111tigzugestimmt werden? Wann oder wodurch ist offenkun-
dig, daß die Bischöfe auBerha1b eines Konzils "in unatnsententiam tam-
quam definitive tenendamconveniunt"?t49

146 Vgl. zur I'roblematik filr die &,egese: H.-J. Klauck. Exegetische Rückfragen, in: zur
deba1te 23, 1993, September/Oktober, 7f~fIIr die Kirchengeschichtswissenschaft K.
Ganr.er, V()IJlUmgang JDitder Ge!lChichtein Theologie und Kirche. Amnerlwngen
und Beispiele, in: .E. Schockenhi>jflP. waJter (Hg.), Dogma und Glaube. Bausteine
filr eine theolQgische ErkenntQislehJ:e,Mail:\Z1993,28-49.

147 Vgl. J. KDrdintlJ· Ratzinger, GteI:\ZeDkirchlicher Vollmacht, a.a.O. (AJun, 20), 339
(Horvorhebung von mir) undders., La Lettera Apostlilica, a.a.0. (Anm. 20), 6.

141 Ygl. J. KDrdintlJ Rtmjnger,Gtenzcn ldrclilicher Vollmacht, a.a.O. (Anm. 20), 342
und ders., La Lettera Apostolica, a.a.O. (Anm. 20), 6.

149 VgI. N. Lüdecke, Die Grundnonnen, a.a.O. (Anm. 52), 266-294.



Es wird 4arauf hingewiesen, in LG 25 wie auch in c. 749 § 2 zweiter
lIalbsatz oe sei gefordert, eine Lehre musse gegenwärtig "als" defmitiv
vötgetragen werden. Dies ist richtig, sofern gemeint ist, eine faktische
universale Übereinstimmung im Inhalt einer Lehre mache diese noch
nicht irreformabel. Es gebt vielmehr um das explizite Fordern einer ei-
gentlic~n absoluten und irreformablen Zustimmungl". Nicht erforder-
lich ist hingegen, elie explizite Verwendung des Wortes "defmitiv". Eine
Forderung nach AusdrUcklichkeit in diesem Sinne kennt LG 25 nicht.
Ebensowenig kommt es hier mangels einer Formvorschrift auf bestimmte
andere Formulierungen an. Gefordert ist ein allsdriickliches besonders
qualifiziertes Lehren. Nicl1t die Beständigkeit und hohe Verbindlichkeit
eines allgemeinen Lehrensals solchen begründet die Irreformabilität einer
Lehre, sondern das allgemeine Lehren in einer den Charakter der Endgül-
tigkeit zum Ausdruck bringenden Weise. Mit der Einfügung "tamquam
defmitive" in den Konzilstext sollte die Erkennbarkeit der höchsten Ver-
bindlichkeit auch in den Fällen sichergeStellt werden, in denen es nicht um
eine geoffenbarte Lehre geht; die Forderung "nach endgültiger Zu-
stilIlm\1ng zu einer Offenbarungslehre ist klar an dem dafür reservierten
Ausdruck "ereclere" zu erkennen. Für den Fall der unfehlbaren Vorlage
einer (nur) in spezifischem Zusammenhang mit der Offenbarung ste-
henden Lehre - diese Möglichkeit hatte man aus Gründen der Kontinuität
zum I. Vatikanum bereits zuvor in den geplanten Text von LG 25b einge-
bracht - sollte klar erkennbar sein, daß für sie, wenn auch keine eigentli-
che Glaubenszustimmung, $0 doch eine ebenfallS unbedingte und unwider-
ruflicheZustimmung verhUlgt würdel$1. Damit allein war aber vom Kon-
zil und ist auch heute noch immer nicht die Frage beantwortet, "wie eine
solche qualifizierte Einhelligkeit" von den Gläubigen festgestellt werden
kannl52.

Dieses Problem wäre entscbäl'ft, müßte die unfehlbare Ausübung des or-
dentlichen und universalen Lehramts notwendig in einem einzigen ge-
meinsamen ke>llegialen Akt geschehen. Und genau dies war zur Zeit des

uo Vgl. K. Rahner, Kommentar, a.•.O. (Antn. 42), 237.
m Vgl. U. Betti, La dotIrina snll' episcopato, •.•. 0. (Anm. 42), 210, 263, 416f., 419

sowie K. RaJuw, Kommentar, a••.O. (Anm. 42), 237, W9 allerdings nicht eindeutig
erkennbar WÜ'd, daß es $ich um ~i aufeinanderfolgende Andenmgen handelte.

U2 K. Rahner, Kommentar, a.a.O. (Anal. 42), 231.



n. Vatikanums und auf dem Konzil selbst eine "qU!ieSQodi$puta,ta". Worin
- so wurde gefragt - grijndet die Unfehlbarkeit des Bischöfskollegiums
außerhalb eines Konzils: in der Summe der von den einzelnen, als solchen
nicht infalliblen Bischöfen vorgetragenen Lehre, etwas sei zu glauben
bzw. endgültig festzuhalten, oder in einern gemeinsamen Akt des Kolle-
giums als solchen, in einem eigentlichen kollegialen Akt? Letzteres wurde
1964 VOP Pissarek-Hudelist, einer Schülerin Rahners, vertretenU3 gegeti
die von ihr als Mehrheitsmeinung der Theologen bezeichnete erstere Auf-
fassungu,.

Im ll. Vatikanum wurde in verschiedenen Zusammenhängen genau darauf
geachtet, diese Frage nicht zu präjudizieren. Im Kontext der Lehre über
die Kollegialität der Bischöfe, näherhin bei der Lehre, das Bischofskolle-
gium könne auch außerhalb eines ökumenischen Konzils in einem eigentli-
chenkollegialen Akt tätig werden (LG 22b)U', vermied man es, die kon-
ziliare Ausübung der Höchstgewalt in der Kirche als "außerordentlich" zu
bezeiclmen. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, das Konzil verstehe
den außerkonziliaren kollegialen Akt des Bischofskollegiums als "ordent~
lich". Außerdem wollte man nicht die Frage entscheiden, ob die Ausübung
des ordentlichen und universalen Lehramts des Bischofskollegiums ein
kollegialer Akt sei oder nichtl56•

Ähnlich ging man bei der Erarbeitung von LG 25b vor. Das vorkonzi1ia~
re Schema De ECclesia von 1962 hob die unfehlbare Lehrweise der über

153 Vgl. H. Pissarek-Hudelist, Das ordCntlicheLehramt als kollegialer Akt des Bischofs..
kollegiums, in:H. Vorgrimler(Hg.), Gattin Welt. PS KarI Rabner, Bd. 2,~urgl
BaseIlWien 1964, 166-185. Im Anscb1uß darBI)splUerauch E. Klinger, Die Unfehl~
barkeit des ordentlicbe1!Lebnunts, in: K. Rahner (Hg.), Zum Problem der qnfebl-
barkeit. Antworten auf die Anfrage von Hans K:üPg(Quaestiones disputatae,. Bd. 54),
PreiburglBaselIWien 1971.274-288 (280).

I•• Vgl. diese QllaIifizierung Und die nähere DatsteUungdieser Position bei H. Pis8arek-
Hudelist, a.a.0. (Anm. 153). 169-171.

15' Vgl. ll. Vatilcanisches Konzil, C<mstitut:iodogm8tica.de Ecclesia "Lwnen Gentium".
in: Acta Apostolicae 5edis. 57, 1965. 5-71 (Z1f., n. 22b); .~ gleiche JroUegialeGe-
walt {wie in c;inemKOIlZil.N. L.] kann gemeinsam mit dem Papst von den in aIle:r
Welt lebenden Bischöfen ausgeübt wenleJl. wofern nur das ~pt des KollegiUJ:!)Ssie
zu. einer kollegialen Handlungtuft oder wenigstenS die gemeinsaD:leHandlung der
riiUmlichgetrennten BisCböfebilligt oder frei a.nninunt. SO daß ein eigentlich kollegia-
let Alctz\l$ta.ndeko~· sowie K. Ra/mer. Kommentar, a.a.O. (Anm. 42), 224-229.

156 VgLA. Ant01l;, Episcopi per orbem dispersi, a.a.0. (Anm. 124), 229 und K. RJzJtMr.
Kommentar', a.a.O. (Anm.42),227.



den Erdkreis verteilten Bischöfe klar ab von der kollegialen, die es dem
Konzil reserviertel57

• Das erste konziliare Schema (1963) jedoch sprach
von einer kollegialen Verbindung unter den Bischöfen ("per orbem dis-
persi. sed collegialem nexum servantes ")m• Der AusdrUck "kollegial"
ging zurück auf Vorbemerkungen einig~r deutschsprachiger Bischöfe zu
einer im Februar 1963 unter Beiziehung theologischer Fachleute in Mün-
chen von den deutschen und österreichischen Bischöfen erarbeiteten Vor-
lage für das KonzUm. In diesen Vorbemerkungenl60 wurde vertreten, die
Unfehlbarkeit des Bischofskollegiums außerhalb des Konzils sei nur 00-
griindbar mit einem kollegialen Handeln, mit einem gemeinsamen Handeln
des Bischofskollegiurns als solchem. Über die Formulierung des Schemas
kam es zu Diskussionen. Für die einen war die Ausdrucksweise klärongs-
bedl1rftig, für andere war 'collegialem" eine klare Kennzeichnung der
Handlungsweise als kollegial. wieder andere lehnten gerade dies rundweg
ab. .Bei der Vorbereitung des nächsten Schemas schlug der Konzilsperitus
und heutige Konsultor der Kongregation für die Glaubenslehre Bem· in
der zuständigen Unterkommission vor. die Passage 'collegialem nexum
servantes" einfach zu streiChen, um der umstrittenen Frage aus dem Wege
zu gehen. Zustimmung erfUhr er von Schauf und Erzbischof Florit. Rah-
ner widersprach und plädierte für die Beibehaltung. Als andere meinten,

151 Vgl. ScbemaConstitutionis DognUttiCliede Ecclesia [19621, in: Acta Synodalia Sacro-
sancli Concilli Oecumenici VatiClUlin, I/4, Typis Polyglotti$ Vaticanis 1971, 12-121
(50f., n. 3OC).

151 Vgl. ScbernaConstitutionis Dogmaticae de Ecclesia (1963], in: Acta Synodalia Saero-
sancti Concilli Oecumenici VatiClUlin, Wl,Typis Polyglottis Vaticanis 1971, 215-
281 (238.n. 19a) (Hervorhebung von mir).

159 Das Treffen fand am 5, und 6. Fe1:nuar 1963 statt. Die Theologen waren OrilImeier,
Hirschmann. Rahner, Ratzin~, Schmal.lS, Schnacke:nburg, Senunclroth und Wulf,
vgl. U. Setti, La dottri.na sull c:piscopato, 11.11.0. (Anm. 42), 76 FN 67 und 84f. 90.
Vgl. ferner JuJius Kardinol Dlipfner, VOf\VQrt.zur schriftlichc:n Stellungnahme: der
deutscbsprachjgc:n BischOfe: ZUIJ1 Schema "Oe Eccresia" (1962], in: Acta Synodalia
Sacrosancti Concilli Oecumenici VatiClUlin, I/4, Typis Polyglottis VatU:anis 1971,
601f; dic:aus zwc:i Faszikeln besteberlde Vorlage vgl. CQnferentia Episcopalis Ger-
rnaniae-AlIstria, Adnot;ltionc:s c:riticae ad Schc:ma de Bccresia, in: Acta Synodalia
Sacrosancti Concilli Oecumenici Vaticani n, 1/4, Typis Polyglottis Vatjcanis 1971,
602-610; sowie der~.,Adurnbnttio Schc:matis Constitutionis Dogmaticac: "De Eccle-
sia",in: ActaSynodaliaS8l:tosancti Concilli Qecumenici Vaticani n, I/4, Typis Poly-
g10ttis Vaticani!iI971, 619-639.

160 Sie:WIU'den IIlICh dem Tteften von cinige:n Vätern als erläuternde Bc:merkungen verfaßt
und sind a1.1SZlJgswc:isc:wiedetgc:geben bc:i U. Betti, La dottrina suU' c:piscopato,
a.a.O. (Anm. 42), 453-455 als "'Quaedam annotatione:s' aHo Sche:ma dt:i Padri di lin-
g\1llJede$Cll"• .



die Fotttl.ulierung mache nur inp$ychologis.cher Hinsicht Schwierigkeiten,
und empfahlen, eine andere Au~clc$weise zu $!i1cbert,wurde der Text
auf Vorschlag von Titulitrbischof Parente geiindett. Jetzt sollte e$ "com-
munionis nexum servantes"161 heilen. So lautete der PassU$ auch im ver-
besserten Schema von 1964. Beim universalen ordentlichen Lehramt hielt
man die Frage bewußt offen; man schloß die Möglichkeit nicht aU$. wollte
aber keine Festlegung darauf, daß das Kollegium hier (notwendig) in
kollegialer Form tätig wird. Bei der Unfehlbarkeit des Konzils lehnte IJla.tl

es ab, die Kollegialität eigens zu erwähnen, weil sie alsselbstverständIich
vorauszusetzen sei'62.

Diese Fassung wurde inder Folgezeit nicht mehr aufgegeben. 159 Kon-
zilsväter unternahmen ZWarnochmals einen Vc)rstoß mit @r 'l'endenz, ein
Verständnis der offenen Formulierung im Sinne vc)n kollegial auf jeden
FallauSZllschließen: Sie beanstandeten die Fonnuliertlng. daß die Biscbö-
fe, wenn sie in der genannten Weise übereinkämen, diese Lehre unfdtlbar
"verkündeten" ("enuntiantll). Um auszuschließen, daBdieses aktive Ver-
kündigen iJn Sinne eines eigentlichen kollegialen Aktes verstanden wUrde.
wollte tnan. eine entSpreehende Änderung. Sie wurde abgelehnt mit der
Begriindung,der Text sqggeriere in keiner Weise ("nullo modo"), es gehe
hier um einen kollegialen Al<1im strikten Sinn. Das Konzil nehme zu die-
ser Frage nicht Stellung; nur das Faktum der Unfehlbarkeit des ordentli-
cben und universalen LehramtS des Bischo{skc)1legiutnS werde bier ver-
kündetl63j mehr nicht.

\6\ Vgl. U. Bettj, La dottrina II.~' episCOPlItQ,a..a..O. (A.nm. 42), 47Sf. und 210 sOwie
die entsprechende Formulierung im Schen1lIConstitutionis doplllÖClle <Je B!x:1e$ilI.
T~ ~dat:us [l964J, in: Acta Synoda!ia SaetQSlIllCti Concilli. oer:umcrtici Vatica-
ni n, nI/l, Typis Polyglottis Vaticanis 1973, 15S·~3 (W)f.! n. 25b).Vgl. auch ~
Beg.t"Ill1dupll der Relatio, in: R$Ilio de n. 25,. in: Acta Syoodälia Sacrosancti ~
Decumenici Vaticani n, IlJ/1, TypillPolygl~ VaticllQis1973, 250-253 (251f.): •....
ad vitlIndllm quaestionem dillpuwam utrun1 in magiSterio otdinario ~ univemij veri-
t"ieeturllQtuss!ricte collegillli$,PJO!ltiin Conoilio ~nk:o babeturfl

•

162 Vgl. U. Betti. La dOttrinli suU' episcopatO, &..8.0. (AliJn. 42), 479.
'43 Vgl. Modi 11Patribu,s GoncU4Iribu$.propositi a ColtU1Ussio1leDootrinali exarninali. In.

CilpUtIlJ. Oe Constitutione hietan;hica Ecclesiaeetin spcci~ dl: Ep~ Relatio de
particlJlaribl!$. in: Acta S)'JIOdalilI. Sacrosancti Cortcilii ~ci Vaticani n, W8,
TypisPolyglottis V~anis 1976, 55-109 (89, n. 163).



Da das Konzil i.n der Tat ei.ne affJ.l'1lllltiveAntwort auf die Frage nicht
ausgeschloSSen hatte, vertraten Theologen anschließend verschiedentlich
die Auffassung, wegen des Gesamttenors der konziliaren Lehre fiber die
Kollegialität der Bischöfe, einschließlich der Möglichkeit ei.ner kollegialen
Handlungsweise des Gesamtepiskopats auch außerhalb ei.nes Konzils, müs-
se das ordentliChe une! universale Lehren des Bischofskollegiums notwen-
dig als kollegialer Akt im eigentlIchen Sinne verstanden werdenl64. Die-
selben I{riterien wie für einen SQlchen Akt - Aufruf dazu durch den Papst
als Haupt des Bischofskollegiums oder die Billigung oder freie Annahme
eines gemeinsamen Handelns des Kollegiums durch sein Haupt - müßten
auch beim ordentlichen und universalen Lehratnt immer erfüllt sein.

In diesem Sinne verstehen manche Kanonisten in c. 749 § 2 zweiter Halb-
satz CIC das ordentliche und universale Lehramt als Anwendungsfall des
c. 337 § 2 CICI6', mit dem der Gesetzgeber die Möglichkeit eines außer-
konziliaren kollegialen Aktes des Gesamtepiskopats in die kirchliche
Rechtsordnung aufgenommen hat. Dies würde bedeuten, der Gesetzgeber
hätte die VOm Konzil bewußt offen gdassene Frage zugunsten der Kolle-
gialität der ordentlichen und universalen Lehrweise entschieden. Warum
wurde dann das einfacbe Mittel der gesetzlichen Verweisung nicht ange-
wendet? Welchen Hinweis darauf gibt es aus dem W01'tlaut des c. 749 § 2
CIC? Er lehnt sich eng an die konzmare Formulierung mit ihrer Vermei-
dung einer Festlegung auf das kollegiale Verständnis an. Was fehlt - und
zwar vom Beginn der Textgeschichte anl66-, ist ausgerechnet jenes Wort,
~m während des Konzils ~wie gesehen - von einigen ein kollegialer Sinn
beigelegt wurde, nlimlich der Ausdruck -enuntiant"167. Selbst dieser mög-
liche Anklang an ~n Kollegialitätsgedanken ist im Text nicht enthalten.

164Vgl. g. Rahner, Komxnenw, a.a.O. (Anm. 42), '137 und A. Anton, Episcopi per or-
l!enl dispc:rsi, a.a.O. (Anm. 124), 246.

16' Vgl. H. Mussingh()ff, a.a.O. (Anm. 39), 749,3; K. Walj. Einführung in das neue
katholische KirChenrecht, ZüricblEinsiedelnIKOln 1984, 136f. mit Hinweis auf das
sog. ·Bri~·.

166 Vgl. c. S6§ 2 Schema "Legi3 Eccle3iae Fundamentalis·, in: die$., Schema ·Legis Be-
clesiae Fundamental!s· cum. relatione. Typis Polyglottis V8ticanis 1969, 5-55
[deUtsch: Hetder-Kom:spondenz, 24, 1970, 272-282]. Das Fehlen des Ausdtucks
kann nur als Faktum festgestellt werden. GrUnde sind nicht doJcumentiert.

167Siehe oben.



Das geltende Recht ve.rsteht diespezif1Sche Lehriibereinstimnlung beim
ordentlichen und universalen Lehramt des Bischofskollegiums, anders als
in der Diskussion unter Theologen vel1reten, nicht als notwendig kolle-
gialen Akt. Der Gesetzgeber geht mithin davon aus, für die Unfehlbarkeit
einer Lehre sei nicht erforderlich, daß sie universal, als .endgültig und in
einem kollegialen Akt vom Gesamtepiskopatgelehrt wird. Der Gesetzge-
ber hat die dagegen vorgetragenen Bedenkenl68 für nicht tragfähig erach-
tet.

Natürlich kann der Papst zur unfehlbaren Vorlage einer Lehre den Ge-
samtepiskopat im Sinne des c. 337 § 2 CIC zU einer kollegialen Handlung
aufrufen, etwa eine förmliche Befragun.g vornehmen. oder aber einen all-
gemeinen Lebrkonsens förmlich billigen oder rezipieren. Aber dies ist -
aus seiner Sicht - ror die Inanspruchnahme der Unfehlbarkeit des ordent-
lichen und universalen Lehramts nicht notwendig. Und es kann mit Recht
gefragt werden: Wäre eine schriftliche Umfrage Unter den Bischöfen
überhaupt noch als ordentliche Ausübung des Lehramts zu bezeichnen?
Wäre eine solche Maßnahme nicbt eber eine außerordentlicbe. So daß c.
337 § 2 CIC, im Tätigkeitsfeld "Lehren" angewendet, eine weitere Form
der außerordentlicben Lehrentscheidung darstellte, es diese mithin inner-
halb und außerhalb eines Konzils gäbel69?

168 Das zerttrale Bedenken lautete: Ein Bischof könne auch beim autoritativen V~ ei-
ner Lehre alsineversibel von sich aus lceiJlen unbedingten. liOndem immer nur emen
bedingten Geltorsam fordem. Von seiten der Gläubigen würde ein bedingter Gehor-
sam allf die lIl1toritative Lehre eines Bisch()t's~ei$tet. Auch wenn Lehren und Gehor-
sam universal geschähen, änderte die Allgemeinheit nichts an der in sichnicht-unt'ehl-
baren Lehrweise und der B~gtbeit des geleillteten Gehorsams. Es könne zwar sein,
daß die ganze Kirche in. bedingter Weise irrig eine Lehre filr irreversibel ~te. Dies sei
abet kein Widerspnwh zur VCIbe;,ßung, die Kirche als ganze kÖDl1e nicht lIlIS der
Wabrl1eit fallen (Indefektibilität). Diese schließe nur lIlIS, da8 die ganze Kirche in ab--
soluter Weise irre,vgl. H. pisMUek·Hu4elist, •.a.0. (ARm. 153), 171-176. und F. A.
Srdlivan, On the lJlfallibility of the Episcopal College in the 0rdinaIy Exercise of ist
Teaching Office, in:A.. SChiitune.rzer (Hg.)., ActaCongressus Intemationaliscle Theo-
logiaConcilli Vaticanill, Vatikanstadt 1968,189-195 (193-195).

169 Vgl. 1IO 1\. GiJnthör, AnruiundAntWort. Handbuch derkatholischeit Moraltheologie,
Bd.l, Vallendar/Schönstatt 1993. 3~. Mit Bezug allfLG 2S so bereits F. A. Sulli"a1l,
On the Infallibility. a.a.O. (ARm. 168), 191f.



4. O.flenkundigkeit des Konsenses nur bei gleichzeitigem Konsens der
Theologen?

Frage: KaJ1n man wie Su.llivan, gestützt auf das Apostolische Schreiben
Thas LibenterPapst Pius' IX., den Konsens der Theologen zu einer not-
wendigen Voraussetzungfiir die Einforderung von Glaubensgehorsam für
eine Lehre erldären? Wird damit die Bedeutung der Theologen in diesem
Schreiben richtig erfaßt? Es wollte doch gerade die Autorität des Lehr-
amts in möglichst breitem Umfang einfordern. Göttlicher Glaube gebühre
nicht nur Lehren, die von Konzilien oder Päpsten deitniert Worden seien -
so beginnt der von Sullivan angeführte Absatz -, sondern auch dem, was
das ordentliche Lehramt der über die Welt verteilten Bischöfe als göttlich
geoffenbart weitergebe und was "deshalb" vom universalen und konstan-
ten Konsens der Theologen feStgehalten werde. Der Konsens der Theolo-
gen ist Folge der lehramtlichen Vorlage, er kann stützend hinzutreten,
kann aber nicht gegen das Lehratnt angeführt werden. Dies zeigt auch der
Kontext jenes Schreibens. Es betont die Gehorsamspflicht aller Gläubigen
gegenüber dem Lehramt und fordert die Unterwerfung des Gewissens
über den Bereich hinaus, in dem Glaubenszustimmung verlangt istJ1Q•

Sullivan will dllliiber hinaus mit c. 750 CIC belegen, die allgemeine Zu-
stimmung der GläUbigen sei einer der Wege zur Feststellung, daß eine
Lehre tatsächlich vom ordentlichen und universalen Lehramt vertreten
werdel7l• Der Canon besage,

"daß. wenn eine Lehre vom ordentlichen und universalen Lehramt als
göttlich geoffenbart vorgelegt wird, dies 'offenkun4ig werde durch
das allgenu,ine Anhiingen der Christglliubigen'" .172

170 VgI, P. HU1J,ertl1t1llJflH. Denzinger (Hg.), 8.1.0.. (Amn. 122). 2879f. sowie zu Ent-
stehungund Inhalt des Schreibens. J.P. Boyk, The 'Ordinaty Magisterium': Towards
aFfistoty ofthc concept (1) und (2), in: Heytbrop Joumal20, 1979,380-389 und 21,
1980, 14-29.

171 Vg]. F. A. SUllivan, Guideposts, 1.,..0. (Ann1. 103), 6.
In Ebd.; "A tbird c:riterionistproposed in Canon 750 ot' thc Code ot' Canon Law, wbich

says that when 8 doctrine is propo$ed as divinely revealed by thc ordinary anti uni-



Ohne eine Auslassung anzuzeigen. zitiert er unvollständig. Korrekt lautet
der Passus. der sich anfalle Formen der A\1sübung d~ unfehlbaren Lehr-
amts bezieht:

•...• was ja auch durch das gemeinsame Festhalten der Christgläubigen
unter der Führung des heiligen Lehramtes offenkundig gemacht wird"
(Hervothebung von mir).

Ist - aus der Sicht des Lehramtes - der GlaubenssInn des Gottesvolkes
nicht der "Sinn" eines hierarchisch verfaßten Volkes?

Pottmeyer hat darauf hingewiesen. daß die - im Canonanldingende -
KQnzUsaussage über den Glaubenssinn aus LG 12 die Frage offen läßt.

"ob der sensus fidei der Gläubigen über die treue Gefolgschaft gegen-
über dem Lehramt hinaus ein relativ eigenständigesprophetisohes
Zeugnis dafür darstellt. wie heute in den unterschiedlichen Kontexten
unserer Welt der Glaube festgehalten. lebendig beze\1gt und fruchtbar
gemacht werden kann"··3

Die Formulierung des c. 750 CIC 1st nicht mehr als das Überbleibsel eines
ursprünglich vorgesehenen eigenen Canons über den Anteil des Gottes-
volkes am prophetischen Amt Christi, über die Unfehlbarkeit der Ge-
samtheit der Gläubigen im Glauben und über den GIaubenssinn. Der Ver-
zicht auf diese Bestimmung im Laufe der Reform des CIC belegt. d<lß der
Gesetzgeber im Lehrrecht, in das Aussagen zum "sensus fidei" gehörten.
die Reflexionen in der Theologie Z\1mGlaubenssinn nicht rezipieren woll-
tel••.

versal magisu:rium. tbis is 'tnlJlfifested by the cotnmon adherence of Christ's jaith.ffil'"
(HmorbebUng voll mit).

173 VgL H.l. P(]ttrruryer, Das LebJ:amt c:Ier Hirten und seine Atlsl1bung. Qtfene Fragen -
Auswegcaus einem Streit, in: Theologisches Jahrbucb. 1982,254-266 (257).

174 Vgl. fiirdie Diskussion P. Sc/l(lrr. Consensus fidclium. Zur Unfehlbarkeit c:Ier Kirche
aus der Perspektive eitler Konscnstbeorie der Wahrheit (StUdien zur systematiscbe11
und spiritUellen Theologie, Bd. 6), WilrZburg 1992.



Hünermann meint. Papst und Bischöfe hätten keinen anderen Zugang zu
den verschiedenen Bezeugungen des Evangeliums - etwa durch das Zeug-
nis der Vätet', die Glaubensverkündigung des Papstes und der Bischöfe,
das Zeugnis der großen Theologen - ~als die Laien oder die Theolo-
gen"l15. Das rechte Verständnis des Wortes Gottes erfolge grundsätzlich
unter

"den Bedingungen endlichen menschlichen Erkennens und begrenzter
menschlicher Praxis. Dies bedeutet, daß die Bischöfe wie die Theolo-
gen und die Laien auf jene Hilfen. Sicherungsmechanismen und be-
währten institutionellen Fonnen angewiesen sind, die menschliche
Endlichkeit ~ur Beförderung ihres Erkennens und ihrer Praxis ent-
faltet hat. Geistvolles Verli;ündigen und Lehren setzt die volle Beriick-
sichtigl.lDg dieser endlichen Atbeitsscbritte voraus. ... Die Hörenden
haben im Glauben R.echt und Pflicht, sich ein Urteil über die amtliche
Verkiindigung in der Kirche zu bilden, um sie verantwortlich und ge-
wissenhaft anzunebmen"116.

Fragen: Ist damit gemeint, authentisches Lehren könne nur dann geister-
füllt sein und in der Autorität Christi erfolgen und damit verbindlich sein,
wenn die Hörer es aus eigener Einsicht nachvollziehen? Soll authentisches
Lehren als eine autOritative Vorgabe verstanden werden, die ihre volle
Verbindlichkeit erst dUI'(;hdie Rezeption im Sinne einer Art Ratifizierung
du.rt;h die Gemeinschaft der Gläubigen erhält? Welchen Beleg gibt es da-
für, daß diese Auffassung das Selbstverständnis des kirChlichen Lehramts
wiedergibt?

.., P. 1I1J.nernrann, DogJnaliscbc Reflexionen, a.a.O. (Anm. 53), 141. Der Ausdruck
"Laie:" ist lUer nicht im ~cben Sinne:, sondern. in der Bedeutung von
"NichtfachJDann" verwendet.

116 P. HW17714",., DQgma.tisclu! RdIexionen, a.a.0. (Arun. 53), 141f.



6. These: O.fjenkundigkeit des synchronen Konsenses durch eine authenti-
sche Erklärung des Papstes

Wenn der von c. 749§ 2 CIC geforderte synchrone Konsens nicht not-
wendig in einem einzigen und gemeinsamen Akt besteht, bleibt aber erst
recht die Frage: Wie wird er für die Gläubigen offenkundig?
Hier gibt es eine weithin übersehene Möglichkeit. Sie wurde während der
CQdexreform eigens erwogen und war zeitweilig im Gesetzesentwurf vor-
gesehen. Die obligatorische Festlegung darauf wurde dann aus Gründen
der OpportUnität unterlassen. A.ls Möglichkeit zur Gewährleistung von
Rechtssicherheit blieb sie jedoch im Blick.

A.uch während der Erarbeitung des c. 749 § 2 CIC wurde gefragt. wie
denn die Forderung nach Offenkundigkeit im Falle des ordentlichen und
universalen Lehramts erfüllt sein könne. meinem Entwurf zu diesem ca-
non fUgte man einen Zusatz an. Er sollte als Vorschlag und Grundlage für
die weitere Diskussion gelten und wurde daher in Klamment gesetzt. Er
besagte, daß beim ordentlichen und universalen Lehramt der Konsens in
der Lehre durch eine (nur) authentische (;= autoritative. aber nicht-unfehl-
bare) ErklänIng des Papstes feststehen könne:

"... conveniunt; (quo quidem ultimo in casu de Episcoporom in docen-
do consensione, authentica Romani Pontificis declaratione constare
potest)"l77.

In der anschließenden Diskussion befürwortete ein KOllSUltor diesen Zu-
satz. Das, was die Bischöfe einIn.fitig lehrten. werde auf diese Weise vom
"Summus Pontifex" rezipiert. und dieser erkläre selbst. daß eine solche
Einmütigkeit existiere. Dagegen warf ein anderer ein. diese Einmütigkeit
könne auch auf andere Weise feststehen. Mehrere forderten Gewißheit in
dieser Frage. Schließlich bemerkte einer. die USsung dieses Problems. das
sich de faeto nur selten stelle. hänge in jederneinzelnen Fall vom Römi-
schen Pontifex abl7l• Erneut bestand ein Konsultor darauf, es sei angemes-

177 Vgl. J. HDranz (Actuarius). Coetus specialis studii "De Lege Ecclesiae·Fundamerl·
talis· (Sessio IXa). in: COmmunicationes 9,197'1, 83-116 (WS).

17' Vgl. a.a.O.



sen, den Zusatz beizubehalten; seine Auslassung bedeute eine Lücke. Als
Begründung gab er an: es könne vorkommen, daß einige Bischöfe oder
sogar Bischofslronferenzen an Irrtümern gegen den Glauben festhielten.
Der "Summus Pontifex" könne dann nicht erldären, daß diese nicht in
Gemeinschaft mit nun stehen. Im übrigen, fügte er hinzu, gebühre einer
Lehre, die von einigen Bischöfen verkündet werde, von seiten der Gläu-
bigen nur Gehorsam; wann aber - so fragt er - sei eine Einmütigkeit ge-
geben, die Glaubensassens fordere? Er bell.tltWortete selbst seine rhetori-
sche Frage: Eine Walu'heit, welche die übet die Welt verteilten Bischöfe
lehrten, könne nicht "de fidel' geI1iUU1twerden, wenn nicht die ausdrückli-
che Erklärung des Papstes. hinzukäme.

Dem bei dieser Sitzung anwesenden Präsidenten der Reformkommission,
Kardinal Felici, war der vorgeschlagene Zusatz nicht deutlich genug: Sei-
ner Einschätzung nach klinge er so, als ob der "Summus Pontifex" die
Obliegenheiten eines Notars erfülle, als sei er auf die Funktion reduziert
zu rezipieren und zu deklarieren: Daher solle der Text nicht vOn einer
bloßen Deklaration sprechen, sondern von einer ausdrücklichen Approba-
tion.

Ein Konsultor wandte daraufhin ein, die Erklärung des "Summus Ponti-
fex" bewirke nicht, daß eine Lehre als unfehlbar zu gelten habe, wenn er
dies nicht ausdrücklich sage; es sei daher unnütz, den Zusatz in der
Klammer beizubehalten. Der Kardinal und mit ihm weitere Konsultoren
widersprachen: es gebe auch kein Konzilsdokument ohne Unterschrift des
"Summus Pontifex"; aus dieser Unterschrift gehe sowohl die Überein-
stimmung als auch die Deklaration hervor, daß eine solche Lehre gemein-
sam festgehalten wird. und deshalb könne das Prinzip angewandt werden,
nach dem eine solche Lehre als Ode fide 11 zu betrachten sei. Dem hielt
wiederum ein Konsultor die Beflirchtung entgegen, dies bedeute den
Übergang vom ordentlichen zum außerordentlichen Lehramt. Es scheine
stattdessen ZU genügen, daß alle Bischöfe - wenigstens moralisch - eine
Doktrin lehrten, die der "Summus Pontifex" auf gleiche Weise lehre; dann
nämlich habe man theologische Gewißheit Die sofort anschließende Ab-



stimmung ergab mit 22:2 eine überwältigende Mehrheit für die Beibehal-
tung der KIlltl1ID.erfl)I'Inel179•

Während der Codexreform kam demnach als eine konkrete Möglichkeit.
für die Gläubigen die Unfehlbarkeit einer Lehre offenkundig zu machen,
eine päpstliche Erklärung inden Blick. Alternativen wurden nicht ge-
nannt. Dabei changiert das Verständnis eines solchen päpstlichen Aktes
zwischen der bloßen Deklaration des Faktums, daß der Konsens besteht
und der ausdrücklichen Rezeption einer von den übrigen Bischöfen ein-
hellig vertretenen Lehre. Letzteres hätte als eine Version des außerkonzi-
Iiaren Aktes nach c. 337 § 2 CIC verstanden werden können, obwohl die
Frage der Kollegialität nicht ausdrücklich behandelt wutde. Es scheint
bier weniger vom Gesamtepiskopat als Kollegium als vielmehr vom Ge-
genüber von Papst und übrigen BisChöfen her gedacht worden zu sein,
wobei auf die Prärogative des ersteren geachtet werden sollte.

Vor diesem Hintergrund war zu erwarten, daß der Text als c. 58 § 2 des
Schemas der "Lex Ecclesiae Fundamentalis" von 1976 zur Konsultation an
die beiden päpstlichen Refotmkommissionen ging. Bei der nächsten Sit-
zung der zuständigen Arbeitsgroppe der Reformkommillsion für den
künftigen CIC wurden den Teilnebtnem wie üblich die bisherige FassU11$
des Entwurfs vorgelegt und die Änderungsanträge aus der Konsultation
vorgetragen. Ohne daß der Dokumentation zu entnehmen ist, daß dies be-
merkt wurde, wies der als bisheriger Entwurf ausgewiesene c. 58 § 2 aber
eine entscheidende Änderung auf: Statt "potest" hieß es jetzt "debet". Aus
einer Möglichkeit war so eine Voraussetzung geworden. Die Arbeits-
groppe hatte darüber nicht befunden; wann, von wem und aus welchem
Grund diese Änderung vorgeno1IUXlCnwurde, ist nicht belegt.l" Der Ca-
non ging mit der nicht diskutierten Änderung als c. 749 § 2 in das dem
Papst vorgelegte SChema eIe 1982 ein.

179 VgI. a.a.O., 109.
110 VgI.dic Bericbterstattung dazu bei J. Herranr, (A,etuarius), Coctus specialis "Oe Lege

Ecclcsiae Funda1nentali" (PöstretnateeogJlitio Scbematis),in: Communicationcs 13,
1981, 44-110 (66). Das Schema von 1976 wurde nicht veröffentlicht LcdigJicll eine
deuqcbc ÜbersetZung wurde publik: Der neue Entwu1'f einer Lex. fuQdamentalis, in:
Herder-Korrespondenz 32, 1978, 623-632. Don wird in c:. 58 § 2 die ScblußpasSage
mit "lIlUß" wiede~gegebcn, vgl. a.a.O., 629.



Während der letzten Überprüfung, die der Papst persönlich mit einem
kleinen Beraterkreis vornaJun, wurde der Zusatz auf Vorschlag von Bet-
tilll wieder gestrichen. Außer als maximale Unterstreichung der Rolle des
Römischen Bischofs auch beim ordentlichen und universalen Lehramt sei
der Zusatz völlig unangebracht: Die Unfeltlbarkeit des ordentlichen und
universalen Lehramts schlösse evidentermaßen die Übereinstimmung mit
dem Papst ein. Eine zusätzliche eigene Erklärung sei diesbezüglich daher
nicht erforderlich. Sie könne höchstens eine gewisse Sicherheit für die
Übereinstimmung unter den Bischöfen und mit dem Papst erbringen und
damit für die Zustimmungspflicht nach c. 750 eIe. Die Irreformabilität
der Lehre stamme aber nicht aus einer solchen Erklärung, sondern gehöre
innerlich zur Lehre selbst, sofern sie von allen Bischöfen als endgiiltig
festzuhalten gelehrt werde. Die Argumentation, die zur Einführung der
Klausel geführt hatte, bezeichnet Betti als ziemlich trügerisch und abwe-
giglU.

Das bedeutet: Gestrichen wurde die Vorschrift, die Gewißheit über das
Vorliegen einer definitiven Lehre des ordentlielten und universalen Lehr-
amts des Biscltofskollegiums müsse durch eine authentische Erklarung des
Papstes feststehen. Die MlJglichkeit, dadurch eine bereits gegebene Un-
fehlbarkeit offenkundig zu machl.'ll1,wurde mit der Stteicltung nicht be-
stritten; sie blieb aus der Perspektive der Rechtssicherheit als opportun im
Blick. Es sollte ll,':diglich das mögliche Mißverständnis ausgeschlossen
werden, ein solcher päpstlicher Akt bedeute mehr, als die bloße Feststel-
lung einer Lehrübereinstinunung des Bischofskollegiums. Die Formel
sollte weder zur Legitimierung der Unfehlbarkeit des ordentlichen päpst-
lichen Lehramts herangezogen werden können noch zur Rechtfertig.mg
der Notwendigkeit eines strengkolI~gialen Vorgeltensli' .

111 VgJ..N.J. Kardinal Ca.ttillo.Lara, LeLivreill du oe de 1983. Histoire etprincipes,
in: L'Ann6e Canonique 31•• 988, 17-54 (38f.).

112 Vgl. U. Betti, In margineal nuovo Codice di diritto canonico, in: Antonianum 68.
1983. 628-'647 (644 und FN 44). .I" Dieser These und ihren Konsequenzen fllr die VerbindJichkeit der Lebte von os fol-
gen iImrischen B. E. Fe11!fl!. 'J'he Response (28 Ocotber 1995) of the Congregation
for tbe ~ of the Faith fD tbe Dubium Conceming the Apostolic Letter 0rdin0JW
$acerdotalis (22.M.y 1994): Authority III1dSignificance. in: Pi;ri<x:lil;/l 85. 1996. 689-
727 (69Z mit FN 9 sowie 701-710) sowieM. Hauke. n sacerdozio feuuninile. u.O.
(Anm. 83). 271.



Nachdem feststeht, daß der Papst in OS die Lehre von der Unmöglichkeit
der Priesterweihe für Frauen auf Grund des eindeutigen Sprachgebrauchs
im Lehrrecht des CIC mit dem Ausdruck "defm1tive" als irteformabel be-
zeichnet und daß der Plq>st nicht "ext:alhedrq." gelehrt bat und das or~
dentliche Lehramt des Papstes nicht unfehlbar ist, lautet die entscheidende
Frage: Was kann OS anderes sein als der Rückgriff des Papstes auf die
während der Codexrefonn erwogene, im CIC zwar nicht vorgeschriebe-
ne, aber gleichwohl nicht ausgeschlossene Form, eine auf Grund des
Lehrkonsenses des Bischofskollegiums bereits g~gebene Irrefonnabilität
offenkundig zu machen? Die Charak:tensierung des päpstlichen Aktes in
den offiziösen Kommentaren und im Responsum Würde damit fast wört-
lich übereinstimmen.

Wie läßt sich der Verbindlichkeitsgrad erklären? Der Papst ist davon
überzeugt, daß der Gesamtepiskopat - jedenfalls ohne konsensgefährdende
Ausnahmen - sowohl in der Ablehnung der Priesterweihe für Frauen
übereinstimmt, als auch darin, daß die Kirche hier zu einer Positionsände-
rung nicht befugt iSL Er hat keinen Zweifel daran, daß die in c. 749 § 2
CIC geforderte .Lehrübereinstimmung gegeben und die Lehre von OS da-
mit bereits unfehlbar ist. Deshalb sah er keine Notwendigkeit zu einer
Utllfassenden Befragung der Bischöfe. Wegen der vielfältigen Anzweif-
lung oder Bestreitung durch Theologen wie auch vereinzeltet uneindeuti-
ger bischöflicher Äußerungen war das Faktum des Konsenses der Bischö-
fe und damit die Unfehlbarkeit jener Lehre für die Gläubigen allerdings
nicht offenkundig. Die Lehre konnte einen Anspruch auf die ihr gebüb-
rende unbedingte und unwiderrufliChe Zustimmung noch nkht rechtlicb
erbeben. Daher sah der Papst siCh Zu seinem Schreiben OS veranlaßt. Er
geht nun davon aus, daß mit seiner autoritativen FeststeUung dem Erfor-
dernis der Offenkundigkeit nach c. 749§. 3 CIC Rechnung getragenisl
Mit OS wurde das ordentliche und universale Lehramt der über die Welt
verteilten Bischöfe für die Unfehlbarkeit einer Lehre in Anspruch genom-
men. Frage: Was spricht gegen diese Erklärung?

Das päpstliche Lehramt hat seit Mitte der 70cr Jahre verbindlich verkün-
det,die Kirche besitze nicht die Vollmacht zur Änderung ihrer Position;



diese stillUIl~ ~mit dem Plane Gottes für seine Kirche" übereinJl4, und dies
gelte unabhängig von den theologischen Gtüllden. die zur lllustrierung
und besseren Vennittltmg der Lehre nützlich, für ihre Geltung aber nicht
notwendig sind Dementsprechend wird bereits bei der Auswahl der Kan-
didaten für das Bischofsarnt darauf geachtet. daß keine Abweichung in be-
zug auf die Lehre über das Priesterttun der Frau zu erwarten ist Konnte
es angesichts der Souveränität solchen Lehrens gegenüber historischen
und exegetischen Einwändenli! und der genannten Sicherheitsvorkebnln-
gen noch ausgeschlossen werden, daß die Lehre inhaltlich als unabänder-
lich gemeint war? Hat es während der letzten zwei Jahrzehnte aus Teilen
des Weltepiskopats Widerspruch gegen die Lehre selbst oder gegen ihre
(doch wohl in jedem Fall möglicherweise gemeinte) Unwiderruflichkeit
gegeben? Wurde sie von Bischöfen ausdrücklich als änderbare und viel-
leicht sogar als bald tu revidierende Lehre vorgetragen? Ist auf eine Re-
zeption und Weitergabe dieser Lehre seitens des Episkopats erkennbar
verzichtet worden? Wurde sie ohne jene Qualifizierungen verkündet, die
als Ausschluß jeder Änderung hätten verstanden- werden können? Solche
Nicht-Reteption unter Verzicht auf ausdrücklichen Widerspruch dUrfte
unter den heutigen Weltweiten Kommunikationsbedingungen kaum ver-
borgen geblieben sein. Die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Stellung-
nahme - sei es als nachgeholte Rezeption oder als bleibender Widerspruch
- dürfte nur aufgeschoben gewesen sein bis zu dem Zeitpunkt, in dem die
bisherige Nicht-Rezeption vom Papst bemerkt und eine Stellungnahme
verlangt worden wäreU6•

114 SacraCongregatioproDoctrinaF'J.dei,Declaratio"InterinsigniORlS",aaO. (Anm.4),
108, n. 4e.

115 DieKongregationfi1r~ ülatlbtmsldu:ehatte bekann~ch bereitsvor "InterInsignio-
res"beiderPllpstlicbenBil:1eIkotntnissionc:inenBericht zur Rolle der Frau in der Bi-
bel angefordert.()ie$erktlmu.a zu demErgebnis.ein Aus$ehIuSder Frau vom Prie-
stertumkönne aus der HL Scllriitniebt hinnrichendbegründet werden. Die Kon-
gregationbat sichdiese Ergebnissenicht zu eigengetlIll(lht,vgl. W. Gross, Bericht
der PäpstlichenBibeIkOl1unission,1976, in: tiers. (Hg.), Frauenordination,a.aO.
(~nt. 55),25-31.Vgl. zumexegtillclJenBefundneuerdingsH. Merldein, ZUrStich-
haltigkeitder exegetisc~ .Begribu:lUJJgSVerfahreI1in "Inter insigniORlS".und ."Ordi-
natiosacerdotalis",in: E. Dasi1tta1ltJJW.FilrstlA. Gerhard8 u.a, Projekttag,aa.O.
(Anm.50), 39.•51 ~d zur frlIhcIuist1ichnTraditionE. Dassnumn, N(m det:et neque
IlecesS4rium est ••• DiefrilhcbristlicbeTraditionUllerden AusschluSder Frauenvom
PriesteramtllDci dem Di~ der Verldlndigullg,in: E. DassmanhiW. FlJrst/A. Ger-
hords u.a.,Projekttag,aa.O. (Anm.50),52·65.

16' Vgl. bereitsH. Barion, Die gegenwllrtigeLage der WISsenschaftvom katholischen
.Kircberlrecht,in: ZeitschriftfürevangelischesKitcbenrecht8, 1961/62,228-290(356



Was aber, wenn solche päpstliche. Lehre weltweit von den Bischöfen wi-
derspruchlos übernommen wird, in ihren eig~llen Amt$blättern Utld Q{€i-
ziösen Publikationen verö~ntlicht wird, We1l1lsie in eigenen Heftreihen
den Gläubigen in 'Obcl'SetzUngund kostelllos zugänglich gemacht wird? Ist
nicht VOr;.luszusetzen, dmJ diese Rezeption in dem Sinne erfolgt, den der
Papst gemeint hat, und daß nicht stillschweigend eine andere Interpretati-
on unterlegt wird? Was ist, wenn nirgends oder bei keiner konsensbe-
drohlichen zahl von Bischöfen erkennbar ist, daß sie und wo sie mit der
päpstlichen Lehre nicht übereinstimmen oder sie nur in einem abgewan-
delten Sinn gelten lassen wollen? Kann man vor diesem Hintergrund eine
Übereinstimmung bestreiten?

Ein synchroner Konsens wird in der Tat auch VOrdiesem Hintergrund mit
dem Hinweis darauf bestritten. das äußere Filktutn. der HAUfnabtne" einer
päpstlichen Lehre sei für sieb genQtntnennlcht hinreichend aussagekräf-
tig.Das :Faktum schlösse nicht aus, daß die inneren Überzeugungen der
Bischöfe davon abwichen. Dalles referiert im Zusammenhang mit der
Lehre von OS den Einwand, die Einmütigkeit der Bischöfe Würde in der
direkten Konfrontation mit der konzertierten Bewegung. die sich der
StellUtlg der Frauen in Kirche und Gesellschaft annimmt, vieUeicht nicht
standhalten. Es sei zudem zweifelhaft. ob bei dem heftigen Druck zur
Konformität mit päpstlichen LehteD,~m die BischÖfe ausgesetzt seien.
übemaupt eine hinreicbende Freiheit bestehe für die Äußerung einer ab-
weicbenden Überzeugung'·?

FN 30) [Wiederabdruck inWemer BOt:kenfiJnle (Hg.), Hans Barion. Kirche und
Kircbenrec1:lt. Gesammelte AufSätze, PlIdetbornIMfJnebenfZi1ricb u.a. 1984, 341-
403.]: "Im ZC:italter des Weltpostvereins.ist keinZ}Vejfcl mehr dal'lln möglicb, daß alle
g~tJdrch1icben 4:brä~g~n des Papstes ... in der ganzen Kirche bckJmnt sind
und umgekehrt ein diemora!ische Einhelligkcitüt= UhciiiaJune ·dwdl das MlIgisteri-
um universale alIerQrlsQl.'dinarillDdprchbrcchender lehnnäßiger Widerspruch gegen
derartige gc;samtJdrchliche LehtäUßcrungen nicht verborgen bleiben kJmn.·

117 Vgl. A. Dulles, a.a.O. (Anm. 95), 1573.



Andere haben solche Bedenken unabhängig von der konkreten Lehre in
OS geäußert. Bei der Aufnahme päpstlicher Lehren durch Bischöfe könne
auch ein bloß äußerer Geh~ gegeben sein. Sie könne auch aus man-
gelnder Einsicht in die formale Tragweite einer päpstlichen Lehre ge-
schehen; der Ausdruck "definitiv" sei in siCh nicht ebldeutig bzw. - wie
man seit dem eIe hinzufügen müßte - in seiner inzwischen eindcl,ltigen
lehrr~htlichen Bedeutung nicht bekannt oder nicht verstanden oder
gleichbedeutende Formulierungen seien nicht in ihrer Bedeutung als "end-
gjiltig" realisiertIli. Ein. Auseinanderklaffen zwischen (scheinbarer) äuße-
rer Zustin1Inung und (ta.tsäc;hlicher) innerer Überzel,lgung von Bischöfen
in Bezug auf OS (allerdings vor dem Responsum) beschreibt auch Beinert:

"Verhalten und leise haben verschiedene Bischöfe ... die Erklärung
des Papstes der Kritik unterzogen. 119.

"Im März dieses Sahresist der Entwurf des Dokumentes [OS] zwanzig
Vorsitzenden von Bischofskonferenmn vorgelegt worden .. Ich kann
nur hoffen, daß bei einet solchen Versammlung die Bischöfe nicht
'angepaßt' geredet haben, sondern ihrer VerantwQrtung gerecht ge-
worden sind ... "190.

111 VgI. J. R. Dionne, Tbe Papllcy and the Chuteh. A Study of Praxis and Reception in
F.ewnenical 've, New Yorlt 1987, 3.50-352; F. A. $1;Illivan, MIlgisterium.
TeaclJing A in the Catbolic Church. New YorkIRamsey 1983. 125; R. R.
GailliJrddt., ility andtheOtdination of Wom«m.in: Louvain Studies 21, 1996,
3-24 (19); H. Mc$orl4y. Ecclesia! Communi(l,R.eception, and the ApOstolic Letter of
Pqpe John Paul n. Ordinatio sacer@taUS, in: Comr:nuni(lßet Reunion, 1995, 389-401
(395 und 399).

119 W. Beinett, Priestertum. l!,ILO. (J\nm. ,50), 724~E. Giis.smatm, Women's Ordi-
naU(ln, a.ILO. (Anm. 90), 69 und 83, behauptet ohne Belege, "Viele" Bischöfe bzw.
eine~~ve ZlIhI" von ihnen hätten das Responsumnicbt akzeptiert. Dies.,
Frauen m der Kirche, in:J. B. Bauer (Hg.), Die heißen Eis!m in der Kirche, ~
1997, 74-80 (77), spricht von "fehlender ZustinunUD8 des Gesamtepiskopats". Daß
kein katholischer Bischof seine N'icht-ZUstimmung zu der vorgelegten Lehre· zum
A.usdruck l:1ringt,ist nach F. A. Sullivan. New ClaiIDsfor the Pope, in: The Tablet
vom 18. Juni 1994,767-769 (768) kein binllinglicher NllChweis fili-die Übereinstim-
mung der Bischöfe.I'" P. HUhermann, Schwerwiqende Bec1enken, ILILO. (Anm. 8), 410. G. Gleeson,
ILILO.(Anm. 103), 292 gibt eine Meldung des NllIional Catholic Reporter vom 17.
Juni 1994 wieder. Ihrzuf'olge sei tepräsentatiVen Vertretern V(lß Bischofskonferenzen
ein Entwurf VonOS vorgelegt worden, in dem die Lelu'e als "inefOrml!.beI"be7cichnet



Solche Äußerungen implizieren die Annahme eines (nw)scheinbatensyn-
ehronen Konsenses bei denBischöfen. Dabei geht es um eine Behauptung,
die belegt werden muß. Es läßt sich nicht sagen, ob sie und ggf. für wie
viele Bischöfe sie zutrifft, insbesondere, ob deren zahl eine konsensge-
fährdende Größe erreicht Die Vermutung stebt da.I"ur,daß das Verhalten
eines Bischofs in Tun oder Unterlassen seiner inneren Überzeugung ent-
spricht. Deswegen ist bei derartigen Annahmen Vorsiebt geboten. Einen
nach c. 749 § 3CIC relevanten Zweifel können sie jedenfalls nicht be-
gründen.

Dennoch kann nicbtausgeschlossen werden, daß es auch bei Bischöfen ei-
ne Spannung zwischen Glanben und Bekenntnis geben kann. Über die
Gründe mag man spekulieren, etwa ob es im Einzelfall an Einsicht fehlt
oder an Mut:, jene Spannung zu überwinden, ob und inwieweit Angst oder
einfach sein Verständnis von Kollegialität einen Biscbof, der innerlich
nicht mit jener Lehre übereinstitnrtlt, daran hindern, dies gegenüber dem
Papst, gegenüber den Bischofs~konegen~ und gegenüber den "ihm anver-
trauten" Gläubigen kundzutun. Ein kirchenrechtlicher Beitrag ist nicht
der Ort, solchen Überlegungen weiter nachzugeben.

worden sei. H. McSorley, a.a.O. (Amn. 188), 393, referiert lIllli dmeJben Meldung,
die S~ichUllg dieses Ausdrucks gehe auf den substantiellen. Widerstand bochrangiger
Bischöfe ZUliiCk. Einige aJnerikanische Bischöfe seien davon ausgegangen, der
Wechsel ZlJ. ·detiniti~ tenendam." bleibe untetbaJb der UnfehlbarkeifSschwelle und
Jasse eine ldinftige Änderung zu. Dazu ist zu sagen: Solange sich keiner der beteiligten
Bischöfe enfSpteehend li!lßert, ist davon auszugeben, daß die Meldung nicht den Tat-
sachen entspricht oder aber die betreffenden Bischöfe: die Lehre iIn vom Papst ge-
meinten Sinn rezipieren. Die Gläubigen können diese Bischöfe: im übrigen dar/lber um .
Auskunft bil;tenwie auch über wei_ off~ Ftagen,die a.a.Q.. 400 angezeigt wer·
den. nlImIicl1:Welche Bischöfe wurden nach welchen Kriterien eingeladen? Wie
konnten ~ sich auf das Treffen vorben:iten? D'h': Wie llmge vorher kannten sie den
EntwUrf?Welche Art Vott Diskussion fand statt? WlItiiberhaupt hinreichend ZCit, um
die Au~gen der von.den Bischöfen n:lpl"iIsenti.ertenTeile des Gottesvolkes ein-
zubrin;gen? Die Glau.benskortunission der US-AmcrilalniSCbenBischofskonfenmz hat
die Lelu'e von OS nach lnbaltund Verbindlichke.itklar bekräftigt, vgl. National Conte-
rence of Catilolic.BishopslUnited StafeSeatholic Conference. Ten F#quently Asked
Questions About the Reservation of Priesdy Ordination 10 Men: A Pastoral Response
by the Commitee on Doctrine of the National Conferenceof eatho~ Bishops. in:
Communications vom 13. Oktober 199$. 1-6.



Die ~eptanzprObleme der in OS vorgetragenen Lehre nach Inhalt und
Verbindlichkeit blieben auch nach dem Responsum. uniibersehbar. tJnter
anderem dac.UJrchsllbsich bereits ein gutes Jahr später der Sekretär der
K('mgre~ation fiir die GlaUbenslehre. Erzbischof Tarcisio Bertone. zu ei-
neIn al.Jsfiihrliehen Leitartikel im "Osservatore Rom.ano" veranlaßtm•

Darin bestand er auf dem definitiven Charakter der Lehre von OS als ei-
ner vom. ordentlichen und universalen Lehramt der Kirche unfehlbar
vorgelegten Und vom Papst bekräftigten Lehre des BischofskoIlegium.s.
Die verbreitete Auffassung. diese Lehre könnte in einer späteren Epoche
oder unter einem anderen PontifIkat revidiert oder geändert werden. ent-
behre jeglicher GnlItdlagel92,·Dartibet hinaus wies er auf geeignete Mittel
gegen den Öffentlichen Dissens hin. Dessen Wurzel sei eine Glaubenskrise,
die sich vorrangig als Krise der Autorität des 4pramts manifestiere. 1m.
Ra.limen der "vorrangigen" GegenmaßnahIne, nämlich der Förderung ei-
ner spiritueIlen. doldrinellen und intellektuellen Ausbildung in Konfor-
mität zur kirchlichen Lehre. sei u.a. die Pflicht des Bischofs wesentlich.
die Kirchendisziplin effektiv anzuwenden; dies insbesondere dort, wo es
um die Verteidigung der Integrität der göttlichen Wahrheit gehe. Gerade
angesichts der gegenwärtigen Reserve gegenüber dem kirchlichen Recht -
so ermahnte er die Bischöfe - sei zu bet()Qen. daß die Befolgung und An-
wendung der KirchendiSZiplin der recht verstandenen ("vera") Freiheit
und einem Gehorsam dem Geist gegenüber weder entgegenstehe noch
hinderlich sei, Die Kirchendisziplin sei vielmehr ein unabdingbares In-
strument. um die "communio" in der Wahrheit und in der Liebe zu einer
effektiven und geordneten zu machenl93,

Damit rief der hOhe Kurienbeamte den Bischöfen in allgemeiner Form -
erneutl94 ., ihre Pflicht in Erinnerung, in fester Haltung mit geeigrtet er-

19l Vgl. T. BertoM, A proposito deUa teeeZione dei Documenti &1 Magistero e &1 dis-
senso pubblicQ, in: L'Ossetvatore Romano 136, 1996. Nr. 292 vom 20. Dezember
1996, 1 und 5.

192 Vgl. a.a.Q,
193 Vgl. a.a.0 .• 5.
I'" Zu 1iiUt.elen Empfehlungen und Ermahnungen in neueren Instruktionen der Kongre-



scheinenden Mitteln die Unversehrtheit und Einheit des Glaubens unter
Anerkennung der "gerechten" Freiheit zur weiteren Erforschung der
Wahrheit zu schutzen (c. 386 § 2 CIq und die ihnen VOII1geltenden Recht
an die Hand gegebenen disziplinarischen Und s~htlichen Mittel zu
nutzen. Schon wer eine nicht-defInitive Lehre (c. 752 eIq hartnäckig
ablehnt undl1aeh Verwarnung durch den Apostolischen Stuhl oder den
Ordinarius nicht widerruft, ist nach c. 1371 n. 1 CIC mit einet gerechten
Strafe zu belegenl95. Im Bereich definitiver Lehren ist nur die behatrliche
Leugnung oder Bezweiflung definitiv vorgelegter Offenbarungsiebren .mt
der Tatstrafe der E~otm:nuni1cation bedroht (ce. 750f., 1364§ 1 CIC).

An der darilber hinausreichenden umfassenden Zuständigkeit des Lehr-
amts und auch an· der Möglichkeit defU1itiv~n LehteI1S iII1 sog. "Sekun-
därbereich" hält zwar auch der ClC fest (ce. 747 § 1, 749 CIC). Die sol-
chen Lehren ggf. gebührende unbedingte und unwiderrufliche ZustiII1-
mung ist aber nicht in die straftechtlichsanktionierre Pflicht des c. 750
CIC in der Fassung von 1983 einbezogen, wenngleich sittlich gefordert1\16.

Faktum und ReichWeite der lebramtlichenZuständigkeit außerhalb des
unmittelbar ~ffenbarten sind theologisch strittig'97.

Seit 1990 verlangt der Gesetzgeber von den in c. 833. CIC benannten Per-
sonen inlRabmen der Ablegung der ":erofessio Fidei" im zweiten von
drei Zl1Sl.ttzenzum nicäno~konstantinopolitanischen Symbolum auch das
Bekenntnis zur festen Annabme und Bewahrung von defInitiven Lehren
aus dem Sekundärbereich. Die im Codex fehlende rechtliche Zustim-
mungspflicht in bezug auf definitive Lehren aus dem sekundären Gegen-
standsbereich der Unfehlbarkeit wurdemitbin als Manko eII1pfunden und
für den gebundenen Personenkreis durch eine Pflicht zum Bekenntnis bei

galion für die G!auben$lehIe vgl. N. Ludeclce. Die Qrundn01Il1eQ,a.a.o. (Amn. 52),
497 und 499f.

195 Zu Auslegung und Hin~ cijeser Bestimmungen vgl. a.a.O., 304-359.
196 VgI. so a.a.0.21)7f. mit FN 273 gegen H. Schmitz, a.a.0. (Anm. 21),407f.und H.

Barioll, a.a.O. (Anm. 186),24Of. mit FN 23.
197 V$!. oben Anmerkun~ 42 sowie bereits K. ~r,.Lebramt, in: tIers.,A. Dar/Qp/G.

Weigelu.a. (Hg.), Saaamenuun Mundi, BI!. m, Fnlibu:rglBasel/Wlen 1969, 178·
193 (185): Die ·F~tstenung eines sekundären oder indirekten Objekts des Lehramts
ist mehr grundsätzlicher Art. Ob und inwieweit Aussagen des LehtaInts ilberso1che
Objekte faktisch vorkonnne!1 und am LehrlIIntund an der Qwilität eigentlicher Glau~
be:nsaussagen partizipierert, ist weithin wobt eine Qffene Frage, •



bestimmten Anlässen ergänzt'''. Zu den mit diesem Zusatz möglicnerweise
gemeinten konkreten Lehren wurde in der Literatur bereits damals die
Lehre von der Unmöglichkeit der Priesterweihe für Frauen genanntl99.
Der angezielte Schutz dieser Lehrkategone hatte allerdings Schwachstel-
len: Die "Professio Fidei n bezieht sich auf den Zeitpunkt, in dem der Be-
treffende zum Kreis der Verpflichteten gehört, d.h.: es geht um einen
Akt, "in welchem der dazu Verpflichtete sich vor Übernahme eines be-
stimmten 1drcnlichen Dienstes zum rechten Glauben und damit als in der
'ple1t4 communio fidei' (vgl. c. 205 eIC) stehend bekenntlt:lOO.Die Able-
gung in der vorgeschriebenen Form ist erfordedicn für die E1"laubtheit,
nicht für die Gültigkeit der Weihe bzw. Ernennurtg. Int Urtterschied zum
alten Codex ist die Ablegung des Glaubensbekenntrtisses auen nicht straf-
rechtlichsanktioniert oder gesetzlich gegen bestehendes oder künftiges
abweichendes Gewohnheitsrecht geschützt~ol. Hinzukam, daß der promis-
sonscn auf die Amtsausübung bezogene für die in c. 833 nn. 5-8 CIC be-
nannten PerSonen rteu eingeführte Treueid in Speilifischer Weise auf die
Einhaltung der kirchlichen Rechtsbestinunungen verpflichtete, in denen
jedoch eine Zustimmungsptlicht zu definitiven Lehren aus dem Sekundär-
bereich nicht gehörte~. Die - dem Antimodernisteneid verwandte - Inten-
tion der neuen Formelkomposition. präventiv einen umfassenden Schutz
gegenüber jeder Abweichung von authentischen doktrinellen oder diszipli-
nären Vorgaben seitens der kirchlichen Autorität, insbesondere der uni-
versa11drchlichen, zu bieten203, konnte so nicht effektiv erreicht werden.

191 Vgl. dazu irtsgesamtN. Ltldecke, Die Grwtdnonnen, a.a.O. (Anm. 52), 296f., 303,
424, 430-435, 441.

1!19 Vgl. A. Schmied. oa,.~ JÖmisclJenFormelnfllr GlaubenSbekenntnis und Treu-
eid, in: 'l'hcologie der Gegenwart 35. 1992,208·217 (214).

:lOOH. SchnJitZ,a.a.O. (Alun. 21), 386.
~Ol Vgl. N. LiJdecke, Die 6rundJlonnen. 1l4l.0. (~ 52), 424f. W. BlJckenlörde,

Nellete Tendent.eninl katholischen Kin::beurecht. Divergenz ZWiscIJennormativem
GelWrtgsansp1'UChund faldisc~ Geltung. in: Theologia practica 27, 1992; 110-130
(126 FN 32), hat gefragt, ob die Tatsache. daß bis heuteeirte approbierte Übersetzung
der Formeln niChtver(iffentlicht ist, "ein Beispiel fehlender Rezeption dilrch eine Bi-
schofskOIlferellZsei", und fuhr fort: "Und wenn Rom Rechts~ehorsam verlangt: wird
jedf:r Di~sphqf einem Kandidaten die ZUlassung zur Diakonenweihe versagen,
der die neuen FOrmeln ablehnt? Oder wird dann der Kandidat mit. 'ähnliclJen Worten
'beruhigt', mit4enen der Generation des Verfassers der Ant:imoderrtisteneid ver-
harmlostWUtde?"

202 Vgl.N. LiJücke, Die Grundnormen, a.a.0. (Anm. 52),441.
;!l3 Zum Zweck der neuen formeln und zur Analogie :wm Antimodernisteneid, a.a.O.,

443-452.



Dieser Situation will der Papst, sekundiert von der Kongregation für die
Glaubenslehre, durch eine neue Intervention abhelfen. A1'I.1 1. Juli 1998
veröffentlichte der "Osservatore RO$81lo" ein Apostolisches Schreiben
Papst Johannes Pauls ll. vom 18. Mai. 1998 in der Form eines "Motu pro-
prio "204. Mit ihm ändert der Papst c. 750 CIC und das kirchliche Straf-
recht sowie die Parallelen im Codex der unierten Ostkirchen20s• Seit dem
I. Oktober 1998 ist diese Gesetzesänderung gemäß c. 8 § 1 eIe drei Mo-
nate nach ihrer Ptomul~ation in den "Acta. Apostolicae Sedis" in Kraft
getreten.

Was bislang von Multiplikatoren im Rahmen der Ptofessio Fidei erwartet
wurde, macht das Motu Proprio zu einer strafrechtlich sanktionjerten
Rechtspflicht für alle Gläubigen. Weil von seiten einiger Gläubigen, be-
sonders jener, die sich eifrig den theologischen Disziplinen widmen, Irr-
tUmer ausgehen, und weil die Gesetzbücher keine der Professio Fidei ent-
sprechende Pflicht enthielten, habe er - so der Papst - es für notwendig
gehalten, diese Gesetzeslücke zu schließen. Aus dem bisherigen c. 750
wutde ein wortgleicl1ererster Paragraph, dem ein zweiter angefügt wird:

"Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt oJmJia et singula qWj.e
circa doctrinam de fide· vel moribus ab Ecclesie magisterio definitive
proponuntur, scilicet quae ad idem fideidepositumsancte custodien-
dum et fideliterexponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae
catholicae adversatur qui easdeIfi propositiones definitive tenendas
recusat."

Z04 Vgl. PaIm IQ~ PUMlll., U~ Apostolicae MQlUProprio Dalae 11Ad tuendam
tidem~, quibus nc:mnae.quaedam inseruntur in Codice IurisCänonici et in Codice Ca-
nonum Ecclesiarum Orientalium, vom 18. Mai 1998, in: L'Oss~ Romano 138,
1998. Nr. 148 vom I. Juli 1998.1 und 4 (deutsch: L'OS~tore ROIl1lUlg.Wocben-
ausgabe in deutscher Sprache, 28, 1998, Nr. 29 vom 17. Juli 1998, 6]. Diese Kate-
goriepilps1lichl'f ~iben,die keine Anrede kennt und kurz als "Motu proprio· be-
zeic:hnetwird, enthält unmittelbar päpstliche Gesetzeodet Vl'fWaltun~ '!1J1. R.
Mett, L'aetivit4 des papes C<Jnq,mporainsd'a.pres !es ·Acta Aposlo1icae Sedis· de
1909 a 1978 (des ~eres lIJUlCesde Pie X a Paul VI). in: Diritto, petSQna e vil;a
sociale. SCritti in onore di 0ri0 Giacchi, Mailand 1984,. 109-126 (116) unq W. Ay~
l1IOIU/K. Mijrsdorf, Kangnisches ~ccht Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Cano-
nici, Bd 1. PaderbomIMünchenlWien U.a. 1991.48.

20S Vgl. c. 598 CCEO sowie zu beiden in der bisherigen Fassung N. LUdtckt, Die
Grundnormen, a.a.O. (Anm. 52), 294-303.



In die Strafandronung des c. 1371 n. 1 eIe für die hartnäckige Ableh-
nung von nicht-definitNen Lehren wird eine Verweisung auf diesen neuen
c. 750 § 2 eingefügt. Dadurch wird auch die Ablehnung dieser Lehren
unter Strafe gestellt. Damit zählt dieser neue Straftatbestand zu den De-
likten gegen die kirchliche Autorität und wird von der Häresie als Delikt
gegen die Einheit der Kirche abgenoben}06

Am selben Tag wurde auch eine Bekanntmachung mit Lehrcharakter
("Nota doctrinalis") der Kongregation für die Glaubenslehre vom 29. Juni
1998 veröffentlicht, der auch in die "Acta Apostolicae Sedis" übemom-
men wurde:!07. Unter den Beispielen für die von der Gesetzesänderung
betroffenen LebrIcategorie nennt der Text auch die Lehre von OSI0•. Wer
sie leugne, befinde siehnieht mehr in voller Gemeinschaft mit der katho-
lischen Kirche1O,. Der Leiter der doktrinellen Abteilung der Kongregati-
on, Garutt'lIO, stellte einige Tage später als Anlaß der Interventionen den
anhaltenden Dissens zur Unfehlbarkeit der Lehre von OS und die bei
Theologen, kirohlichen Vereinigungen und selbst' bei manchem Bischof
anzutreffende irrige Meinung, nur Konzil und Papst könnten unfehlbar
lehren, heraus:!u. Es gilt: "Wer '" für die Priesterweihe für Frauen ein-
tritt, kann seit Inkrafttre·ten des Schreibens am I. Oktober 1998 von sei-
nem I>iözesanbischof zum Widem:if ermahnt, ggf. bestraft, aber auch di-
rekt von Rom zur Verantwortung gezogen werden"1I1.

106 C. 1436 CCEO wurde entspte(:hc:nd geändert.
7JI1 Congregatio pro Doctrina Fldei, Nota doctrinalls ·Professionis fidei" fonnulam extre-

tnam ~1~ vom 29. 1uni 1998, in: L'Osservatore Romano 138, 1998, Nr. 148
vom 1. Juli 1998, 4f. [deutsch: L'OsservatOre Romano. WocbenatlSgabe in deutscher
Sprac~ 28, 1998, Nr. 29 vom 17. 1uli 1998,7f.] sowie in: Acta Apostolicae Sedis,
90, 1998, 544.551. Dort finniertder Te~ unter der Rubrik "Acta Congregationum".
L. ÖT~.a. •.O. (.Anm. 89), 737 stuft ihn dennoch llIs (blo1!e) persönliche Stellung-
nabme der baden höchsten Am~ der Kongregation ein.

ZOI Vgl. a.a.O., 5, n. Ud.
~ Vgl. a.a.O., 4. 11. 6h.
ZIO Vgl. Atmuario Pontificio perI'anno 1998, Vatikanstadt 1998, 1181.
Z1I Vgl. A. ~ti. nproblcma deI dissetlSQ allaluce deUa Nota dottrillllle illustnltiva dtllla

formula conelusiva deU. "Proiessio fidei", in: L'OsservatOre Romano 138, 1998, Nr.
148 vom 11. Juli 1998. 6. Als Beispiel fi1t den Dissens nennt er die Bezweif1ung der
Unfehlbarkeit VOll OS dun;/1 Ftanc.s A. Sullivan, vgl. F. A. Sullivcm. Creativ., Fidl.'lli-
ty. We~ and Jnterpreting Doeun1ents öf tbe nmgisterium, New YorkIMahwah
1996,184.

m W. BiJckenftJrdt, ZUr gegenwärtigen Läge in der römiSCh-katholischen Kirch.,. Kir-
chc:nrechtlichc: ~merkungen. in: Orientierwlg, 62, 1998,228-234 (231).



Beide Dokumente verschärfen die in diesem Beitrag gestellten Fragen und
stützen die vorgetragene These hinsichtlich des Faktums und der Grundla-
ge der Irreformabilität der Lehre von OS. Daß der dolttrinelle Kommen-
tar die vom Responsum zUm "depositum fidj:}j"gezählte Lehre dem Sekun-
dii.robjeltt der Unfehlbarlteit zurechJlet. macht darijber hinaus auf einen
bemerkenswerten Wandel im lehramtliehen Spraehgebrauch aufmerksam.

Zu den vielen Fragen. die sich nach OS und dem Responsum der Kongre-
gation flir die Glaubenslehre stellten, gehörte auch die nach dem Verhält-
nis der Lehre über die Unmöglichlteit der Priesterweihe für Frauen zur
Offenbamngm. OS enthielt keine ausdrückliche Qualifizierung der Lehre
als Offenbamngsinhalt. rechnete sie gleichwohl Zur "göttlichen" Verfaß-
theit der Kirche2l4• Die geforderte Antworthaltung bezeichnet das Schrei-
ben mit dem Ausdruck ·'tenere". Dieser FaehtenninusZlS fungiert als
Oberbegriff für zwei Arten unbedingter und unwiderruflicher Zustim-
mung. Die SpeziflZierung ergibt sich aus dem Offenbamngsbezug der be-
treffenden Lehre. Vom Lehramt defmitiv vorgelegte Offenbamngswahr-
heiten verlangen "(göttlichen) Glauben" ("credendam"; "fIdes divina")216
als Antworthaltung. Fm die Antworthaltung auf definitive Lehren aus
dem Sekundärbereich wurde erst durch den zweiten Zusatz zur Professio
Fidei eine feste Terminologie eingeführt. nämlich "festes Annehmen und
Bewahren ("firmiter ... amplector et retineo"YI7. Die Verwendung des
mehrdeutigen Begriffs "tenendam" ließ den Schluß zu. der Offenbarungs-
charakter der Lehre sei zumindest nicht offenkundig; andernfalls wäre
der zweifelsfreie Ausdruck "credenda" angebracht gewesen.

m Siebe oben ll. 2. a.
214 Vgl. QS• .548. n. 4b.
zu Er i$t als solcher bereits Bestandteil der Unfeh1batkeitsdefinition des I. VatikanUm. Er

wurde dort anstelle von "mdendam" eingesetzt, \IIl1 die~des Unfehlbar-
keitsobjeld$ .auf den Bereich der Offenbarung zu vermeiden. In derselben Definition
wurde jedoch hinzugefil.gt, die Unfehlbadceit des Papstes rcicbe soweit wie jc:ne der
Kirche selbst. Als Glaubenssatz wurde nur die UnfehlbatXeit der Ki.n:he im Primär-
bereich verstanden, ihre Unfeh1badceitimSekundlitbemch galt als theologillch sicher.
nicht aber selbst als Glaubenssatz. Diese Di.flJ:renzierungwurde durch die Ic:lentifi-
zierurtg der Unfehlbarkeit des Papstes mit jener der Kirche in das Dogma eingebracht,
vgl. dazu mit Belegen N. LfJdecke. Die Grundnormen.a.a.O. (Anm. SZ). ZS6-26Z.

216 Vgl. <:. 7S(l oe.
217 Vgl. N. LfJdecke. Die Grundnot1nen. a.a.O. (Anm. SZ). 423.



Auf der anderen Seite bejahte das Responsum die Frage, ob die Lehre von
OS als zum "depositum fidei" gehörig zu betrachten sei. Dieser Ausdruck
bezeichnete im CIC (c. 747 § 2 Cle), im lehramtlichen SprachgebrauchZlI
wie in dem der theologischen Erkenntnislehre durchweg aUSSChließlich die
geoffenbarten Wahrheiten und damit nur den primären Gegenstand des
kirchlichen Lebramts219• Als Kern der Anfrage an die Kongregation
konnte daher der OffenblUUngSQeztlg der als irreformabel vorausgesetzten
Lehre verstanden werden. Für einedefirtitiv vorgelegte Offenbarungs-
lehre lautet die traditionelle theologiSChe Quali(t1cation "de fide divina "2'0.
Für solche Lehren ist nach dem überwiegenden kirChenamtlichen und
theologischen Sprachgebrauch der Ausdruck "Dogma" reserviert, dessen
beharrliche Leugnung den Straftatbestand der Häresie begründet. Unter
diesen Voraussetzungen hätte die geforderte Antworthaltung sachgemäß
tIlit "credere" angegeben werden können.

Das Responsum vermied diesen Begriff und sprach stattdessen von einem
"assensus definitivus", der nicht beschräJlkbar ist auf eine Zustimmung auf
göttliche Autorität bin22l. Damit wurde bewuBt die Frage offen gehalten,
ob die Lehre von OS einegeoffenbarte ist. W. lJockenflJrde hat berichtet,
auf seine Anfrage habe Kardinal Ratzinger am. 11. September 1997

'li Vg}. z. a. Congrc:gatio pro DoctriJia Fidei, Declarat:i(}"Mysterium Ecclesiae" VOIIl. 24.
Juni 1973, in: Acta Apostolicae Sedis 65,1973,396-408 (401) mit Berufung auf dasn. Vatikanische Konzil, "Lumen Gentium·, n.25.

219 Vgl.etWa L. Scbetfcr;ylc/A. Ziesenaru,a.a.O. (Anm. 38), 125f.; K.Rahner, Lehr·
amt, in: des.!J. HiJfer (Hg.), I..exiJmn flIt Theologie und Kirche, Bd. 6, Frei-
burgIBasellWien, 1961', 883-890 (886). Zwar findet sich .auch der Spracb.gebraueh
"direlcteSObjekt des 'depositum fidei'· fUJ:den Primll1beIeich IJnd ·indirektes Objekt
des 'depositum fidei'· flir den Se1cUndllrbereich,"g}. E.Dyb/pnchy, DepOt de la foi,
in: A. VQi;fPJtIE.Mo1tseMt/E. A.ma!tn (Hg.), Dictionnaitede Theologie Catholique,
Bd. 4/1, Paris 1924. 526-531 "27f.).Die Versuche vOIl.B. E. Ft~a.a.O. (Anm.
183). 715 und 719, diesen der Sache nach ausneueren lehramtlichen AuBerungen vor
dem RcsponsumherausZu1esen, scblagen jedoch fehl.

220 Vgl. sq N. LUtkCQ, DieGrundnormen,a.a.O. (Anm. 52), Sl6f. /
221 VgL B. E. Fenne, a.a.0. (Anm. 183), 69Sf. llIld 712. J. Joubert, L'ordination des

femmes er le d6p(lt de Ja foi. A propos d'une ·t6ponse" de la Qcmgregation pour Ja
doetrine de Ja foi, iJl;Revue de droitcanonique 46, 1996, 29·36 (3Sf.) meint, aus der
Zugehörigkeit zum ·depositum fidei" mttßte logjscherweise ein "assensus. fidei" fol-
gen. D$bei ist er insofern nicht kOnseqUent, als er zuvor das Sdamdärobjekt der Un-
fehlbarIceit als "iItdiIekten· Gegenstand des "depositumfidei" bezeichnet, vgl. 31.
Oder er. sieht den AusdttIclc "assensus fidei· als Qberbegriffzu "fides divina" und
·fides ecclesJastica". Dil:Sverdeckte den wichtigen UnterscI1ied zwischen beiden Ant-
w<lrthaltungen.



mündlich erklärt, "die Kongregation balte die Lehre von Ordi1l4tio sacer-
dot4lis für eine unfehlbare Lehre im Sinne des zweiten Zusatzes zum
Symbob.un der Professio Fidei von 1990"222.Dies geht nun aus der "Nota
doetrinalis" hervor. Sie ordnet die Lehre dem sekundären Bereich zu,
filgtaber hinzu, es sei nicht ausgeschlossen, daß sie künftig aufgrund eines
Fortschritts im kirchlichen BeWußtsein als göttlich geoffenbarte Lehre de-
finiert werde223.

Wollte die Kongregation im Responsum den Begriffsllmfang von "depo-
situm fidei" auf den Sekundärbereich ausdehnen'! Dagegen spricht, daß sie
in der "Nota doctrinalis" die Lehren aus diesem Bereich im Sinne der tra-
ditionellen Verwendung von "depositum fidei" als solche erläutert, die zu
seiner treuen BewahI'Qng und Vorlage notwendig sind. ohne selbst ge-
offenbart zu sein2:M. Auf eine Änderung der hetkölIlIßlichen Sptaehrege-
lung dagegen deutet es hin, wenn es in bezug ·allf defmitive Lehren .aus
dem Sekundär bereich heißt, mit ihnen wUrden "dem Glauben" nicht geof-
fenbarte oder noch nicht ausdrücklich als solche anerkannte Elemente hin-
zugefUgt2:t5. Für die Ausdrucksweise im Res,pensum ("pertinens ad depo-
situm fidei" - "assensum definitivum", d.h. nicht notwendig "assensus fi-
dei divinae") gibt es mithin drei mögliche Gründe:
1) die Abweichung geschah versehentlich im Sinne des Einschlusses des
SeIcundätobjekt:s;
2) man wählte eine verldirzte Redeweise, indem der Ausdruck "pertinere"
nicht im Sinne von "Zugehörigkeit" eingesetzt wurde, sondem ganz all-
gemein zur Kennzeichnung einer Beziehung zum "depositum ficJei"226;

222 W. BiickenfiJrde, Rezension zu "Norben~cke. Die Orundnormen des katho-
lischen Lehrrechts in den päpstlichen GesetzbOcl1cm und neperen ~gen in
päpstlicher Autorität, Wiitzburg 1997 (=Forsciumgenzur KirchenrechtsWissenscbaft,
Bei 28)", in: PraktiSChe Theologie 33, 1998, 232-244 (240).

223 VgL Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota doctrinalis, &.a.0. (Anm. 207), S, n. lId.
n.I Vgl. a.a.O., 4, n. 6a.
:w Vgl. a.&.0., 4, n. 7.
116 Entsprechend unterseheidetB.E.Ferme, a.a.0. (Anm. 183),716 ZWischIlneiner di-

rekt.eDund indirekten ZUg(iliörigkcit zum. "depositulll fidei"wui pllSSenddazu zwi-
SCheneinem "depositulllteVelatum" im teebnischenSinne und einem weiteren Begriff
des "depositum", vgla.a.O .• 719. Für ~ Mqg1ichkeit spricht eine lIbnIich ver-
kürzte Ausdrucksweise in der "Nota doctrinalis" (sieheArun.2JJ7). S. n.9a. Dort
wW im Zusammenb;mg mit unfehlbarem L$'tm im Primär- oder 5ekundlItbe:reich
gesprochert von "doctrina ... qUippe quae ad patrinloniUlll rupiciol" (Hc:rvorhebung
von mir).



In jedem Fall wäre um der für die Gläubigen nötigen Klarheit willen eine
unmißverständlichere Ausdrucksweise dienlich gewesen. Für die letztge-
nannte Möglichkeit spricht eine eindeutige Änderung lehramtlicher Ter-
minologie, die das Sekundärobjekt betrifft. Sie wird anSChaulich, wenn
man zur Titelfrage des Beitrags - "Also doch ein Dogma?" - zurückkehrt.

Muß diese Titelfrage nach de1n Gesagten nicht verneint werden? Nur
wenn man die traditionelle BedeutUng dieses Begriffs im Sinne definitiv
vorgelegter Offenbarungslehren227 zugrundelegt, nicht a.ber nach neuer·
dings geändertem lehramtlichen Sprachgebrauch. Von der Theologie
weithin übersehen wurde, wie nach dem päpstlichen Katechismus der ka-
tholischen Kirche unter der Überschrift "Dogmen des Glaubens" der Be-
griff "Dogma" erläutert wird. Das Lehramt der Kirche definiere Dog-
men, "wenn es in einer das christliche Volk Zu einer unwideITUflichen
Glaubenszustinunung verpflichtenden Form Wahrheiten vorlegt, die in
der göttlichen Offenbarung enthalten sind oder die mit solchen Wahrhei-
ten in einem notwendigen ZUsammenhang stehen"22a. Nach F. A. Sullivan
wurde damit dem Sprachgebrauch einiger prominenter Theologen, denen
mehrheitlich vehement widersprocMn worden sei, zu amtlicher GeltUng
verholfen229. Dies war kein Versehen der zutlächst erschienenen national-
sprachlichen Ausgaben des Katechismus. Obwohl der neuen Sprachrege-
lung widersprochen Und die Hoffnung geäUßert wurde, die spätere maß-
gebliche lateinische Ausgabe, welche die Ergebnisse der ersten Rezeption
berücksichtigen wollte, werde dies korrigieren23O,blieb die "Editio typica"
des Weltkatechismus bei der Einbeziehung defmitiverLehren aus dem Se-
kundlixbereich in den Begriff des Dogmas231. Im Sinne dieses lehramtli-

227 Vgl. oben U. 2. a,
22' Katecbismusdet katholilChen Kirche, Mllhchen 1993, 61t:, n.88.
229 .Vgl, F. A. Sltllivan, Cteative flidelity, a.oa.o. (Anm. 211). 17. Er nennt Francesco

M"arin-SoIa, 01arles Joumet und Yves Congar. B.E. F~, a.a.O. (Anm. 183),
722. sif;ht bier ebenfaJ.1sC!inC!Ursache möglicher Konfusion.

230 Vgl .•.•. 0., 17f. Und 192 FN 2.
231 Vgl. Catecbismus QdhoIicaeEcclesiae, Vatikanstadt 1997. 32. n. 88. Dem entspricht

es auch, daß die "Nota doctrinaIis· (siehe Anm. 207), 4, n. 7 nicht formuliert. defi-
nitiVe!l..ehnm aus dem SekundlIrbereich könn~n aufgrund eines Fortschritts im Ver-
stiindnis des "depositum tidei" zu "Dogmen" ethoben werden, sondern daß sie die
AltribuieIUl1gals "dogmata tidei divinae el (:Qtho/icae" (Hervothebung vOn mir) filr



chen Sprachgebrauchs ist die Lehre VOllOS. obwohl ihr Zustimmung mit
göttlichem Glauben nicht gebührt. dennoch als Dogma zu bezeichnen.
Dies. dient zwar nicht der Differenzienmg im Sinne der theologischen Er-
~nntnislehre, unterstreicht aber möglicherweise in einer für theologisch
nicl1t geschulte Gläubige eingängigeren Weise die Unwiderrufbarkeit sol-
cher Lehren.

Gibt es VOrdem H1nter~lld des Dargelegteueine andere Alternative als
die. entweder den Ausschluß der Frau von der Priesterweihe zu bejahen
oder die Unfehlbarkeit des ordentlichen und universalen Lehramts des Bi-
schofskollegiums in dieser .Frage zu bestreitell? Ich habe bei der Lektüre
einiger der genannten Autoren. die den infalliblen Charakter der Lehre
von OS in Frage stellen. den EindruCk geWo(lllen, als werde - aus versteh-
baren Motiven - nach einem Verständnis der lehramtlichen Aussagen ge-
sucht, das es dem Lehramt ermöglicht, sich unter Beibehaltung der end-
gültig klingenden Formulienmgeneine Revision offenztlhalten. Entspringt
dieses Bemübell (nur) persönlicher Hoffnung oder gibt es kotlkrete Hin-
weise. daß das Lehramt selbst nach solChen Wegen sucht?

Wenn es bessere .Argumente zur Bestreitung der Unfehlbarkeit der Lehre
von OS gibt, dann müssen sie wegen des Gnmdsatzes des c. 749 § 3 ClC
vorgetragen werden. Dies liefe darauf hinaus, daß der Papst in Ausübung
Seines ordentlichen Lebramtes irrtümlich eine Lehre für i.treformabel er-
klätthätte.

Männern.die sich auf den Priesterberuf vorbereiten. soU. um bittere Ent-
täuschung zu vermeiden. in aller Klarheit gesagt werdell. daß zu ihren
Lebzeiten in der Frage des Zölibats. die ohne ZWeifel eine diskutierbare
und disziplinäre und damit reformable Einrichtung darstellt, eine Ände-



mng nicht zu erwarten isf32
• Wenn dies deIl Priesterkandidaten recht ist,

muß es dann nicht einer ganzen Hälfte des Oottesvolkes billig sein, Klar-
heit in der Frage der Endgültigkeit der Lehre von OS zu erhalten233? DUr-
fen sie sQlche Aufklä:J:'Qngund eindeutige liede - so oder so - nicht gerade
von ihren Bischöfen erwarten'!'34 Gilt das, was Bisclwf Lehmann von den
kirchlichen Amtsträgern und anSChließend von alten Gläubigen gefordert
hat, nicht in besonderem Maße in dieser Frage von den Bischöfen selbst,
näInlich:

"Der Glaube braucht Mut zum öffentlichen Bekenntnis wie der Fisch das
Wasser. Es ist sicher eine Sache derer, die Verantwortung tragen in der
KirChe, ein solches Wort zur rechten Zeit deutlich zu sagen. Auch die
Verkllndigung und. die Glaubensunterweisung aller Spielarten verlangen
stets von allen, die von der Kirche zu diesem Dienst bestellt sind, Ent-
schiedenheit \Jnd das, was der heilige Paulus 'Freimut' (parrhesia) nennt.

232 Vgl. so mit nachvollziehbaren Orllnden BischofX. Le~, Nachfolge des Henn in
ungeteiltem Dienst. Brief an die Gemeinden über die Ehelosigkeit des Priesters, Mainz
1983.7.

m Dies gilt auch im Hinblick auf die seit OS festzustel)ende Verlagerung deS Themas
"FrauenotdirIation" auf die in OS nicht ~te Frage des Diakonats der Frau. vgl.
dazu symptoJllätisch den KongreBband P. HiJnermatu'IIA. Biesinger/M,. Heimbach·
Steins u.a. (Hg.). Diakonat, a.a.O. (Amn. 5S). sowie das 1hemenheft der Theolo-
gisch·praktischen Quartalsd'irift,11JcmeJlheft ."~ der Frau". in: Theologisch-
praktische Quartalschrlft 144. 1996.339411. Das Engagement für die Frauenordina-
ti<)nist Vom ~ der 0Ieich~htigJ.mg der Gescb1echter motiviert. Die im
geltenden kanonischen Recht geschlechtlich bedin~ unterschiedliche Rechtsflihigkeit
und die daraus resulti,erende untel'$;hied]iche Stellung in der sttuktuIellen Verfaßtheit
derKirthe hat ihren Grund in der Unfähigkeit der Frau zur Priesterweihe. Daher kann
kein Modelle.ines DiAkonats der Frau, das Frauen aUf diese WeihestUfe beschränkt
oder den weiblichen Diakonat au8erlJalb des Ül,"doansiedelt, dieser Motivation ge-
nügen, vgl. dazu N. Lilikcke, Kanonistische Bemerk.ungen zur rechtlichen Grundstel-
lung der.Frau im CICl1983, in: Kirt:hliches R~ als Freiheitsordnung. Gedenk·
schrift flir Hubert MillIe:r (Forschungen zur Kirthenrechtswlssenschaft, Bd. 28).
Wlb'zburg 1997, besonders 85-87. 1nlofern ist bei der Beflirwortung deS Diakon8t$
der Frau immer die Frage nach der V~ei.t von OS mi~tworten.

~34 Nicht zuIelzt ist zu fragen, ob nicht auch die likumenischen Gesprächspa11IJerdiese
Erwartung haben d8r.fen. Denn Papst Iohanne$ Paul n. versieht sein Amt erklärter-
maßen im Bewußtsein seiner besonderen Vetantw~ angesichts der "ökumeni-
schen Sehnsucht der D10istenchtistli~ ~inschaften und der an ihn "jterichteten
Bitte .•••eine Form der PrimätsauslibUng zu finden, die zwar keineswegs auf das We-
sentliche lhra" Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet", vgl. Enzy-
klika nUt unum sintOvom 25. Mai 1995, in: Acta Apostolicae Sedis 87. 1995. 921-
982 (971f••n. 95a) [deutsch: SekreUlriat der Deutschen Bischoftkonferenz (Hg.). En-
zyklika ur lJNUM SINT von Papst JOhannes PaullI. liber den Einsatz flirdie Öku-
mene (Verlautbarungen des Apostolischen StUhls (21),67].



Dies ist nicht nur Zivilcourage, sondern auch Treue zum Evangelium, ob
es anderen paßt oder nichtn235?

23$ Bischof K. Lehmt:Utn. Thrsollt meine Zeugen sem. Vom Sinn und Aufttag desChri~t-
seins. Hirtenwort des Sischofs von Mainz, Mainz 1996. 7 (Hervorhebung von mir).
Diese Haltung bleibt aktuell angesichts der TlltSach~ daS <Iie "Nota dlx:trinalis· (siehe
Anm. 207).5, n. 11e-g -erstmals in einem lehtamtlichen Dokument • ll1s Beispiele für
'\\'eiwre definitive LelJrenaus dc:mSe}a:ut@'bereich, mithin filr DtlgmeJt im S~ des
Katechismus, nennt: dieLelue über die Verwerl1icbkdt der Euthanasie, die Verbote
der PtQstitution u.nd der Ul1,Z11Cht,die legitime Papstwahl,die Legitimität eines. Öku-
menischen Konzils, die Heili~prechungen und die Bridlirung über die Ungültigkeit
der angHkaniscben Weihen. T. Bertone, a.a.O. (Anm. 191).1, zilhlt :m den irre·
fQI1llllblenLebten lUlCh Inhalte der Enzykliken "Veritatis SJ)lendor" und ''Evangelium
Vitae" sowie des Schreibens der Kongregation für die GlaUbenslehre über den ICQm-
munionempt'ang wiedeo'edteirateter Geschiedener. Der pllpstliche .RJu tnr die Familie
etkllirte mseinem "Vademecum für Beichtväter in einigen Fragen der Ehemoral" vom
12..Februar 1997 (in: L'Osservatore Romano. Woclte:nalls~abem deutsCher Sprache
27 1997, Nr. 11 vom 14. März 1997, 9·14), das im Autb'agund auf ausdrücklichen
Wunsch des Heiligen Vaters verfaBt und herausgegeben worden sei: "Die Kirche hat
stets gelehrt, daß die Empf'ängnisverhütwlg, das heißt jeder vorslUzlich unfruchtbar
gemachte Akt, eine in sich sündhafte Handlung ist. Diese Lehre ist als d4Wtiv JPId
unablJnderlich anz.usehen", 10, Il. 2.4. (Hervorhebung von mir). Das Dokutnent wur·
de nicht in die vom Sekretariat des Deutschen Bischofskoolerenz herausgegebenen
Reihe ·Verlautbaro.ngen des Apostolischen Stuhls" aufgenommen.




